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VORWORT

Nach dem Fall der Berliner Mauer, der sich in diesem Herbst zum zwan-
zigsten Mal jahrt, und den friedlichen Revolutionen in Mittel-, Ost- und
Sudosteuropa, Uberwog die Meinung, dass Kriege und gewaltsame Kon-
flikte auf dem européischen Kontinent Uberwunden wéaren. Doch das
friedliche Ende des Systemkonfliktes und der Wille zur Zusammenarbeit
der internationalen Gemeinschaft konnten den gewaltsamen Zerfall
Jugoslawiens nicht verhindern, dessen Folgen fir die Staaten und Gesell-
schaften Sudosteuropas noch heute pragend sind.

Im Zug der jungsten Konflikte und Kriege um das ehemalige Jugoslawien
sind Nationalstaaten in neuen Grenzen und mit neuem Selbstverstandnis
entstanden — zuletzt erklarte sich im Februar 2008 der Kosovo fur unab-
héngig. Obwohl diese Staaten in ihrer Mehrheit nicht mehr als Vielvolker-
staaten bezeichnet werden kdnnen, verfiigen sie doch Uber ethnisch
heterogene Bevolkerungen, die ein Gleichgewicht zwischen Individual-
rechten und Kollektivrechten verlangen. Auf der schwierigen Suche nach
einem solchen Gleichgewicht, das den Volksgruppen und Minderheiten
Partizipationsrechte zusichern, aber auch Loyalitatspflichten abringen soll
und zugleich die Burgerrechte nicht beschneiden darf, befinden sich die
Staaten dieser studosteuropaischen Region.

Die vorliegende Arbeit bietet eine detaillierte Analyse der Situation in den
Nachfolgestaaten Jugoslawiens, beschreibt die wichtigsten Herausforde-
rungen, denen diese sich gegentber sehen, und die Schwierigkeiten und
Potenziale auf dem Weg zu einer dauerhaften Stabilisierung der Region
und deren Anndherung an die Europaische Union. Im Vordergrund steht
dabei die Darstellung und Bewertung der Rolle von Ethnizitat / ethnischer
Zugehorigkeit in den Schwerpunktbereichen Staat und Verfassung,
EU-Integration und Nachbarschaftsbeziehungen, Parteien und Parlament,
Kirchen und Religionsgemeinschaften, Sprache, Bildung, Kultur, Medien
als auch Wirtschaft. Ziel ist es, ein aktuelles Stimmungsbild der inter-
ethnischen Beziehungen zu zeichnen.

Seit 1997 ist die Konrad-Adenauer-Stiftung in den Landern des ehemali-
gen Jugoslawien mit Auslandsvertretungen prasent und engagiert sich
mit MaBnahmen der politischen Bildung am Prozess der Stabilisierung,
Demokratisierung und der EU-Annaherung. Wahrend die Landerprogram-
me in Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro
und Serbien auf die speziellen Bedurfnisse vor Ort eingehen, verfolgen
zwei ergéanzende regionale Sektorprogramme, namentlich das Rechts-
staatsprogramm Sudosteuropa und das Medienprogramm Stdosteuropa,
eine einheitliche Herangehensweise und bieten Beratungen und Mafl3nah-
men an, die den regionalen Erfahrungsaustausch und damit die Zusam-
menarbeit fordern.

Doch bereits vor 1997 war die Stiftung in Sudosteuropa aktiv, hat fur die
Region in Deutschland und der EU sensibilisiert und damit einen Beitrag
zum Verstandnis der Problematik um die Region geleistet. So wurde der
Zerfall Jugoslawiens mit Analysen und Bewertungen begleitet. In seinem



Artikel: ,,Zwischen Autonomierechten und Interventionspflichten” be-
schrieb Christian Tomuschat bereits 1995 die Risiken eines ungeziigelten
Selbstbestimmungsrechts und pladierte fur eine gestufte Interventions-
politik, die von einer klugen und praventiv wirkenden Entwicklungspolitik
gelenkt wird — Thesen, die noch heute aktuell sind. Seither sind zahl-
reiche Artikel und Berichte der Stiftung auf die teilweise noch brichige
Stabilitat des westlichen Balkans eingegangen — ohne die Erfolgschancen,
die mit der EU-Annaherung einhergehen, in Frage zu stellen.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung versteht sich als Beobachter, vor allem
aber als Akteur der Entwicklungszusammenarbeit in Stidosteuropa. Die
Bewertungen und Schlisse des vorliegenden Berichts sind nicht nur
Resultate unser langjahrigen Arbeit und unseres Engagements in Sud-
osteuropa, sondern sollen auch als Diskussionsgrundlage fur die Weiter-
entwicklung unserer Programme sowie als Denkanstof3e fur andere
Akteure in der Region und das interessierte Fachpublikum dienen.

Ich wiinsche lhnen eine aufschlussreiche und informative Lekture. Uber
Ruckfragen und Anregungen wirden wir uns sehr freuen.

Dr. Gerhard Wahlers
Stellvertretender Generalsekretér der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
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AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG

Die Region Sudosteuropas, auf die regelmégig auch
als westlicher Balkan® Bezug genommen wird, ist als
historischer Raum fur ihre ethnische und religiose
Heterogenitat bekannt, wenn nicht bertchtigt. Gewalt-
same Konflikte zwischen verschiedenen Bevolkerungs-
gruppen, hinter denen die Zeiten ihrer friedlichen Ko-
existenz bisweilen ganz verblassen, reichen bis in die
jungste Vergangenheit. Noch heute sind die jugoslawi-
schen Nachfolgekriege der 1990er Jahre zwischen den
ehemaligen Teilrepubliken, die mit ihren Unabhangig-
keitserklarungen den Zerfall der sozialistischen Repu-
blik Jugoslawien besiegelten, und der Belgrader Zen-
tralregierung ebenso gegenwartig wie die von ethni-
schen Konflikten geprégten Prozesse der National-
staatenbildung in Mazedonien und im Kosovo.? Die
westliche Staatengemeinschaft stand diesem Ausbruch
ethnischer Gewalt auf dem europaischen Kontinent
unvorbereitet und lange rat- und tatenlos gegenuber.
Erst der Einsatz von NATO-Truppen konnte 1995 den
seit 1992 andauernden Krieg in Bosnien-Herzegowina
und 1999 den langjahrigen Kosovo-Konflikt, der in
kriegerischen Auseinandersetzungen und Vertreibun-
gen der kosovo-albanischen Bevélkerungsgruppe
eskaliert war, beenden. Nur in Mazedonien gelang es
2001, durch ein zeitiges Einschreiten der internatio-
nalen Gemeinschaft mit dem Abkommen von Ohrid
zwischen den ethnischen Gruppen einen Burgerkrieg
abzuwenden.?

Die Nationalstaatenbildung Kroatiens, das sich heute
als Kandidat auf den EU-Beitritt vorbereitet, ist &hnlich
wie die Sloweniens als mehr oder minder abgeschlos-
sen zu betrachten. Dies lasst sich hingegen nicht fur
die anderen Lander des ehemaligen Jugoslawiens
behaupten. Der zédhe Aufbau staatlicher Institutionen
und die Verfassungsverhandlungen in Bosnien-Herze-
gowina, der erst kirzlich abgeschlossene, nun zu
implementierende Verfassungsprozess in Montenegro
nach der 2006 beendeten Staatenunion mit Serbien,
die gerade erfolgte Unabhéangigkeitserklarung der
(nun) ehemaligen serbischen Provinz Kosovo sowie
der noch andauernde Prozess der Konsolidierung eines
multiethnischen Staates in Mazedonien auf der Basis
des Ohrid Framework Agreement (OFA) zeigen dies
deutlich. Auch Serbien wird bis auf Weiteres mit seiner

nationalstaatlichen Selbstfindung befasst sein. Diese
laufenden Prozesse spiegeln die anhaltende Diskussion
Uber Nationalstaat und Zugehdrigkeit in den uber
Ethnizitat definierten Gemeinwesen der Region wider.
Je groRer ethnische Minderheitengruppen in einem
Staat sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie ihre
Anspruche auf politische Partizipation und Teilhabe

an der Macht letztlich an der gesamten Gestaltung
des Staatswesens geltend machen. Ein Gberethnischer
Nationenbegriff konnte sich bislang in der Region nicht
verankern und steht auch noch immer unter Jugosla-
wismus-Verdacht. Je ethnisch heterogener die Gesell-
schaften sind, desto brennender ist aber die Frage
nach ihrer politischen Identitat, nach der Organisation
von politischer Repréasentation und institutioneller
Machtverteilung im Staat. FUr Mazedonien, Bosnien-
Herzegowina und Kosovo ergeben sich daraus bis
heute eine anhaltend konfliktgeladene Dynamik zwi-
schen den ethnischen Gruppen und politische Macht-
k&mpfe. Die Staaten gelten daher nach wie vor als
instabil.

Der West-Balkan bewegt sich heute im — zum Teil sehr
widerspruchlichen — Spannungsverhéaltnis zwischen
dieser ethnisch gepragten Nationalstaatenbildung auf
der einen Seite und supranationaler Integration in re-
gionale, européaische und transatlantische Zusammen-
hange auf der anderen Seite. Durch Reformen auf
nationaler wie regionaler Ebene (wie beispielsweise
im Rahmen des Stabilitatspakts fur Stdosteuropa)
wurde und wird weiterhin versucht, ethnische Seg-
mentierungen und Polarisierungen zu Uberwinden,
die durch die Kriege noch befestigt wurden, sowie In-
tegrationsmodalitaten zu entwickeln, die mittelfristig
auch die Bedeutung ethnischer Zugehorigkeit relati-
vieren sollten. In den Staaten der Region wird Ethno-
zentrismus nicht problematisiert, sondern gelebt. Vor
allem dort, wo noch um Staatlichkeit gerungen wird,
artikuliert sich gerade in ihm das vitale Interesse an
Selbstbestimmung, Sicherheit, Chancen und Zukunft.
Die Bemuhungen der internationalen Gemeinschaft
sowie des Nichtregierungssektors zur Etablierung
Uberethnischer Strukturen und zur Vermittlung eines
Uberethnischen Identitatsbegriffs in den Postkonflikt-
Gesellschaften der Region haben denn auch meist



gezeigt, dass lokale Realitaten und internationale
Ansatze sich nicht selten gegeneinander sperren.
Identifizierungen mit ethnischer Gruppenzugehdrigkeit
haben in der Region bislang kaum an Bedeutung
verloren. Religion, Sprache und Geschichtsverstandnis
sind daftir konstitutiv.

Die Integration der aus dem jugoslawischen Zerfalls-
prozess hervorgegangenen Staaten in die Europaische
Union steht trotz immer wieder aufkommender enlar-
gement fatigue bislang nicht infrage. Im Gegenteil,
die Diskussion uUber die Kosovo-Statuslosung hat die
Bedeutung einer Integration der gesamten Region in
europaische Strukturen als maf3gebliches Stabilisie-
rungsinstrument wieder ins 6ffentliche europaische
Bewusstsein geruckt. Im Rahmen des Stabilisierungs-
und Assoziierungsprozesses (SAP) befinden sich die
einzelnen Lander in sehr unterschiedlichen Stadien
des Prozesses der Anndherung beziehungsweise der
Integration in die Strukturen der EU. Individuell wer-
den sie in den Fortschrittsberichten der EU-Kommis-
sion jahrlich auf ihre Erfolge bei der Erfullung der
Kopenhagen-Kriterien hin gepruft, insbesondere im
Hinblick auf die Ubernahme des acquis communau-
taire beziehungsweise die Anpassung der eigenen
Gesetze an den acquis. Neben der Stabilitat politischer
Institutionen als Garant einer funktionsfahigen demo-
kratischen Ordnung, Rechtsstaatlichkeit und der
Achtung der Menschenrechte wird dem Minderheiten-
schutz dabei zentrale Bedeutung beigemessen. Dane-
ben wird das aktive Engagement beim Aufbau und bei
der Pflege regionaler Kooperationen sowie nachbar-
schaftlicher Beziehungen bewertet. Dartiber hinaus ist
die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Kriegs-
verbrechertribunal in Den Haag ausschlaggebend.

Die Lander des ehemaligen Jugoslawiens sind trotz
aller zwischen ihnen bestehenden Grenzen historisch,
wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, kulturell
sowie durch verwandtschaftliche Beziehungen der
Menschen eng vernetzt. Entwicklungen im Nachbar-
land betreffen in der Regel auch die jeweils eigene
Gesellschaft. Die interethnischen Beziehungen in der
Region haben also eine innergesellschaftliche, aber
auch eine zwischenstaatliche Dimension. Die Nachbar-
schaftsbeziehungen sind nicht nur Gegenstand von
Regierungshandeln, sondern reichen in das Alltags-
leben vieler Familien hinein. Ethnisch divergierende
Perspektiven und Stellungnahmen sind dabei im Hin-
blick auf die zwischenstaatlichen Beziehungen ebenso
Ublich wie hinsichtlich des Verstandnisses der Vergan-
genheit sowie der Haltung zu den laufenden Kriegs-
verbrecherprozessen oder zu den Voélkermord-Klagen,
die Kroatien sowie Bosnien-Herzegowina gegen die
(damals noch bestehende) Bundesrepublik Jugosla-

wien vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag
eingereicht haben. Die Suche nach Vermissten auf
allen Seiten, die Offnung von Massengrabern und die
endgultige Bestattung von Kriegsopfern sowie die
Ruckgabe von Eigentum gehdren auRerdem nach wie
vor zum Alltag in den vom Krieg gezeichneten Lan-
dern. All das bildet den Hintergrund von Verséhnungs-
bemihungen zwischen den Staaten, den ethnischen
Gruppen, den Religionsgemeinschaften und einzelnen
Menschen. Berichte Gber Exhumierungen* halten die
Erinnerungen an Krieg, Vertreibung und Verlust wach.
Die Wunden vernarben nur langsam. Nach jlingsten
Aussagen des Internationalen Roten Kreuzes werden
bis heute noch immer mehr als 17.000 Menschen ver-
misst, davon 13.449 in Bosnien-Herzegowina, 2.386
in Kroatien, 2.047 im Kosovo. Insgesamt sind in den
Balkan-Kriegen an die 200.000 Menschen ums Leben
gekommen.

Die Kriegsverbrecherprozesse vor dem UN-Tribunal

in Den Haag sowie die mittlerweile in der Region
selbst gefuhrten Prozesse stehen bei dem vorliegen-
den Bericht im Hintergrund. Die Lander der Region
kooperieren mittlerweile regional bei der Verfolgung
von Kriegsverbrechen, um dem Problem der verhin-
derten Auslieferung und daraus resultierender Straf-
freiheit entgegenzuwirken. Mangel beim Zeugen-
schutz, Voreingenommenheit gegeniber Angehérigen
bestimmter Volksgruppen bei Richtern, Medien und
dem gesellschaftlichen Umfeld begrtinden uberall in
der Region noch Zweifel an fairen Gerichtsverfahren.
Die komplexe und hochsensible Thematik der juristi-
schen Aufarbeitung der Vergangenheit, die Anteilnah-
me der Bevolkerungen an der Wahrheitsfindung vor
Gericht, die Bedeutung der Kriegsverbrecherprozesse
fur die Entwicklung des zwischenethnischen Vertrau-
ens wirde einen eigenen Bericht erfordern. Diese
Thematik wird daher hier nicht ndher behandelt.

ZIELSETZUNG

Auf der Basis einer qualitativen Recherche (Sekundar-
analyse) wird ein aktuelles Stimmungsbild der inter-
ethnischen Beziehungen in dieser suidosteuropéischen
Region gezeichnet, und es werden die spezifischen
Problemlagen der einzelnen Lander beleuchtet. Die
dem Bericht zugrunde liegenden Informationen beru-
hen auf Gesprachen mit lokalen und internationalen
Beobachtern der Lage sowie auf Sekundéarliteratur®.
Das ethnische Spektrum der jeweiligen Gesellschaf-
ten, die politischen und gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen sowie Institutionen, Mechanismen und
MaRRnahmen werden beschrieben, die zur demokrati-
schen und zivilgesellschaftlichen Integration der noch
jungen Staaten mit ihren zum Teil ethnisch sehr hete-
rogenen Gemeinwesen fihren sollen.



Der Bericht wird somit aus einer gesellschaftspoliti-
schen Bestandsaufnahme sowie einer Einschatzung
der sich in diesem Rahmen entwickelnden interethni-
schen Beziehungen bestehen. Darauf aufbauend wird
ein Ausblick auf die Modalitaten des multiethnischen
Zusammenlebens im Lichte des europaischen Inte-
grationsprozesses der Region versucht und zum Nach-
denken daruber angeregt, welcher politischen Unter-
stitzung dieser Prozess weiterhin bedarf. Der Bericht
schliet mit Empfehlungen fur die kunftige Projekt-
arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung zur Férderung
der interethnischen Beziehungen und der demokrati-
schen Entwicklung in den beschriebenen Landern. Er
versteht sich somit als Beitrag zur internen Diskussion
innerhalb der Konrad-Adenauer-Stiftung Uber die stra-
tegischen Anséatze und Ziele der Projektarbeit sowie
als Beitrag zur Diskussion zwischen der KAS und den-
jenigen Partnern in Politik und Gesellschaft, die mit
dieser und anderen multiethnischen Regionen befasst
sind.

SCHWERPUNKTE

Bei der Darstellung der Situation wird unter dem
Aspekt ihrer Relevanz fur das interethnische Zusam-
menleben in den jeweiligen Gesellschaften exempla-
risch auf die Rolle von Ethnizitat/ethnischer Zugeho-
rigkeit in den folgenden Schwerpunktbereichen einge-
gangen:

= Staat und Verfassung

= EU-Integration und Nachbarschaftsbeziehungen®
= Parteien und Parlament

= Kirchen und Religionsgemeinschaften

= Sprache, Bildung, Kultur

= Medien

= Wirtschaft

Eine systematische Erorterung samtlicher Schwer-
punktbereiche Uberschreitet die Moglichkeiten dieses
Berichts. Es wird sich daher um Eckpunkte zur Ver-
mittlung der grundlegenden Situationen, nicht aber
um deren umfassende Darstellung handeln. Die The-
matik der interethnischen Beziehungen macht sich
nicht in allen Landern und in derselben Weise an
identischen Themen fest. Entsprechend werden sich
die Landerskizzen in der Darstellung und Gewichtung
der Schwerpunkte voneinander unterscheiden.

1]

2|

3l

41

51

6l

Als ,westlicher Balkan” wird jener Teil der Region be-
zeichnet, der — mit Ausnahme Sloweniens — das ehema-
lige Jugoslawien sowie Albanien umfasst.

Die Wirtschafts- und Finanzkrise Jugoslawiens, wachsen-
de Armut und Arbeitslosigkeit fuhrte in den 1980er Jah-
ren zu sozialen Protesten, die zunehmend nationalistische
Tone annahmen. Die Verteilungs- und Machtkampfe um
immer knapper werdende Ressourcen zwischen den
sechs damals (laut Verfassung von 1974) schon weit-
gehend wirtschaftlich selbstverwalteten Teilrepubliken
und zwei autonomen Provinzen der Féderation, vor allem
aber mit der sozialistischen Zentrale in Belgrad spitzten
sich zu. Bei den ersten demokratischen Wahlen traten
Uberall sich nationalistisch definierende Parteien an.

Nur die westlichste der Teilrepubliken, das heutige EU-
Mitglied Slowenien, konnte sich zu Beginn des Prozesses
zugig und ohne groéBeres BlutvergieRen aus der Fodera-
tiven Republik Jugoslawien herauslésen.

Alle jugoslawischen Nachfolgekriege wurden im Wesent-
lichen gegen die Zivilbevdlkerung gefiuhrt; in seltenen
Fallen standen sich bewaffnete Verbéande der Kriegspar-
teien gegenuber.

In der Umgebung von Srebrenica sind beispielsweise bis
heute circa 3.000 von geschéatzten 8.000 Ermordeten
exhumiert. Viele der Leichen aus den 60 entdeckten
Massengréabern wurden bislang noch nicht identifiziert.
Medien- und Think-Tank-Berichte; die wissenschaftliche
Diskussion wird berucksichtigt, auf wissenschaftliche
Texte im Rahmen dieses Berichts jedoch nur ansatzweise
Bezug genommen.

Hier geht es allein um die nicht zur EU gehorenden
unmittelbaren Nachbarn in der Region.

11
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LANDERSKIZZEN
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BOSNIEN-HERZEGOWINA

Bosnien und Herzegowina (BuH) galt immer als jene
Teilrepublik Jugoslawiens, in der das gesamte Vielvol-
kergebilde am idealtypischsten ausgepragt war. Die oft
beschworene und beschriebene Toleranz zwischen den
unterschiedlichen Religionsgemeinschaften und den
verschiedenen Kulturen im Land konnte tatséchlich
Uber Jahrhunderte wachsen, trotz gewaltsamer Kon-
flikte, die ebenso zur Geschichte des Landes gehoren.
Vor allem in den Stadten entwickelte sich ein multikul-
turelles Alltagsleben, die Grenzen zwischen den ethni-
schen Gruppen waren so flexibel und durchlassig, dass
es schlief3lich in der sozialistischen Periode eine grof3e
Anzahl an Mischehen gab. Auch unterschiedliche Reli-
gionszugehorigkeit stand einer geteilten Sozialwelt
nicht im Wege. Nur in den l&andlichen Gebieten lebten
die ethnischen Gemeinschaften in ausgepragterem
MaRe unter sich. Bei der letzten Volksz&hlung von
1991 sahen die Angaben Uber die ethnische Bevolke-
rungszusammensetzung wie folgt aus: Muslime (Bos-
niaken) 43,5 %; Serben 31,2 %; Kroaten 17,4 %;

5,6 % waren als Jugoslawen gemeldet.! Heute beru-
hen die verfugbaren Angaben auf unterschiedlichsten
einheimischen und internationalen Erhebungen sowie
auf Schatzungen.? Der EU-Fortschrittsbericht 2007
macht etwa folgende Angaben: Bosniaken 44 %,
Serben 31 %, Kroaten 17 %, Andere 8 %. Die Ge-
samtbevdlkerung wird auf etwa 4 bis 4,5 Millionen
geschatzt. Neben den drei sogenannten konstitutiven
Volksgruppen der Bosniaken, Serben und Kroaten —
Kroatisch, Bosnisch und Serbisch sind offizielle Lan-
dessprachen — sind (auf Basis des Zensus von 1991)
offiziell insgesamt 17 Minderheiten im Vielvolkerstaat
BuH registriert.® Die heutige ethnische Landkarte BuHs
hat nicht mehr viel gemeinsam mit dem friheren Leo-
pardenfell.* Vertreibungen und ,,ethnische Sauberun-
gen” wahrend des Krieges zwischen 1992 und 1995
schafften ethnische Schwerpunktgebiete, auch wenn
das Kriegsziel der ethnischen Homogenisierung nicht
Uberall und nicht vollstandig erreicht wurde. Denn
vielerorts blieben ,,andere” zurtick, sowohl in Stadten
als auch in landlichen Gebieten. Au3erdem hat der
Ruckkehrprozess in den letzten zwolf Jahren manche
der ethnischen Vertreibungen mehr oder weniger
wieder rickgangig gemacht. Jede der drei konstituti-
ven Volksgruppen ist heute in einem bestimmten terri-

torialen Gebiet mal in der Mehrheit, mal in der Minder-
heit.>

Der dreieinhalbjéhrige Krieg hinterlie3 neben der ge-
waltigen physischen Zerstérung von Hausern, ékono-
mischer Infrastruktur und Transportwegen eine Flucht-
lingsbevoélkerung, die ca. 60 % der Vorkriegsbevolke-
rung von etwa 4,3 Millionen ausmachte. In der Repu-
blika Srpska wie auch in der Féderation, an Orten mit
kroatischer oder auch bosniakischer Mehrheitsbevol-
kerung wurde in den ersten Nachkriegsjahren der Ver-
such unternommen, die Rickkehr aktiv zu verhindern
und zu blockieren. Es waren nicht zuletzt Vertriebene
oder Umgesiedelte, die haufig Widerstand gegen die
Ruckkehr anderer Vertriebener leisteten — aus Furcht,
deren Hauser, die ihnen zugewiesen worden waren,
wieder verlassen zu mussen. Massive finanzielle und
logistische sowie politische Unterstiitzung von inter-
nationaler Seite waren notwendig, um den Ruckkehr-
prozess letztlich zu einem relativen Erfolg werden zu
lassen. Auch die Sicherung von Eigentumsrechten
sowie die Ruckgabe von Eigentum an Fliuchtlinge und
Vertriebene gehdren zu den positiven Seiten des Frie-
densprozesses. Sind bis heute etwa die Halfte aller
Flichtlinge und Vertriebenen zurtickgekehrt, dann
aber nur etwa 50 % von ihnen an ihre Vorkriegswohn-
orte, wo sie nun héaufig zur ethnischen Minderheit
gehdren (minority returns). Die Ubrigen Ruckkehrer
haben sich meist dort niedergelassen, wo ihre ethni-
sche Gruppe in der Mehrheit ist. Offenkundig war
dabei die Riuckkehr von Gruppen weit tragfahiger und
nachhaltiger als die von Einzelpersonen. Uberall im
Land sto3it man auf Beispiele fur eine weitgehend ge-
lungene soziale und wirtschaftliche Integration von
Ruckkehrern. Wie ESI® in einer Studie tUber Doboj be-
richtet, besucht man sich dort heute wieder gegensei-
tig zu den religiosen Festen, die Kinder gehen gemein-
sam in die Schule, nur in wenigen Fachern wird nach
unterschiedlichen Curricula unterrichtet. Die Eltern
hatten sich mehrheitlich gegen schulische Segregation
ausgesprochen. Das Gesundheitssystem wirde von
allen genutzt und sei allen zugénglich. Das United
Nations Development Programme (UNDP)? ermittelte
ebenfalls in Umfragen eine deutliche Verbesserung der
Akzeptanz von Rickkehrern, die als Minderheit an ihre



Vorkriegswohnorte zurtickgekommen seien; nur noch
selten kdme es zu Ubergriffen. Zwar gebe es landes-
weit Berichte Uber ethnische Diskriminierung, doch
nur eine geringe Anzahl von Personen spréache aus
eigener Erfahrung (zwischen 10 und 16 %).8 Dennoch
wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Flicht-
linge und Internally Displaced Persons (IDPs) bis heu-
te diskriminiert werden, etwa oft vom Renten- und
Gesundheitssystem ausgeschlossen sind. Um Rick-
kehr aber nachhaltig abzusichern, muss der Zugang
zu den sozialen Sicherungssystemen sowie zu Bildung
gewéahrleistet sein. Das Fehlen einer 6konomischen
und sozialen Existenzgrundlage stellt allerdings das
groRte Hindernis fur die Ruckkehr dar.® Wo keine Jobs
sind, kehren, wenn tberhaupt, nur die Alten zurtck.

BuH verabschiedete im April 2003 ein Gesetz zum
Schutz von Angehorigen nationaler Minderheiten. Die
Umsetzung des Gesetzes wird von Experten kritisch
beurteilt.?® Allerdings tritt dieser Sachverhalt in den
Hintergrund, wenn von den interethnischen Beziehun-
gen die Rede ist. Diese werden heute maRgeblich an
den drei konstitutiven Volksgruppen und ihrer Kontro-
verse Uber den inneren Aufbau des gemeinsamen
Staatswesens und die Kompetenzverteilung in diesem
Staatswesen festgemacht. In der Politik und in den
Medien, in zivilgesellschaftlichen Kreisen, von Kirchen
und Religionsgemeinschaften sowie von den meisten
lokalen wie internationalen Beobachtern wird dieser
Kontroverse oberste Prioritat eingeraumt. Sie bringt
deutlich zum Ausdruck, dass BuH sowohl eine Trans-
formations- als auch eine Postkonflikt-Gesellschaft ist,
in der die drei ehemaligen Kriegsgegner um Integra-
tion, die Uberwindung der physischen, wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Kriegsschéaden, vor
allem aber miteinander um Kontrolle und Macht im
Staat ringen. Die Alltaglichkeit und Normalisierung
der Beziehungen zwischen den drei konstitutiven
Volksgruppen, etwa im wirtschaftlichen Leben, lasst
umso deutlicher hervortreten, wie der politische Be-
trieb oft voéllig vom System und der Praxis ethnischer
Paritatspolitik bestimmt und héaufig auch darin erstarrt
ist.

STAAT UND VERFASSUNG

Das Friedensabkommen von Dayton (DPA), mit dem
am 21. November 1995 der fast vierjahrige Krieg in
der ehemaligen Teilrepublik beendet wurde, kreierte
einen Staat bestehend aus zwei Entitaten, der bosnia-
kisch-kroatischen Fdderation (FBuH) und der Republi-
ka Srpska (RS), sowie dem Distrikt Brcko. In ihrem
jeweiligen Aufbau sind die beiden Entitaten asymme-
trisch zueinander. Die RS ist zentralistisch aufgebaut,
die Féderation wiederum noch einmal in zehn Kantone

unterteilt, die zwischen Entitats- und kommunaler
Ebene eine weitere Regierungs- und Verwaltungs-
ebene bilden. Die Verfassungsgrundlage Bosnien-
Herzegowinas ist Bestandteil des DPA (Annex 1V) und
tragt also den Kriegsergebnissen Rechnung. Sie hat
dem kriegszerrutteten jungen Staat eine komplexe
und kostspielige, aufwendige und komplizierte institu-
tionelle Architektur gegeben, die zu ungelenk ist, um
effektive Staatlichkeit zu ermdglichen. Die wichtigsten
Regierungskompetenzen wurden den Entitaten zuge-
teilt. Damit fehlen BuH bis heute wesentliche Attri-
bute, die klassisch zu einem Staat gehéren.'! In
Reformen der letzten Jahre wurden zunehmend Kom-
petenzen an den Staat Ubergeben und gesamtstaat-
liche Institutionen geschaffen, um so eine gemein-
same politische Handlungsfahigkeit herzustellen.*?
Viele dieser Kompetenzverlagerungen mussen noch
Aufnahme im Verfassungstext finden. Allerdings
rdumen auch vorliegende Entwurfe zur Verfassungs-
reform nach wie vor den Entitaten Widerrufsrechte
ein und erhalten daruber die Entitaten als eigentliche
Trager staatlicher Zustandigkeiten. Damit bleibt das
bosnisch-herzegowinische Grunddilemma bisher aber
unverandert. Entscheidend ware aulerdem eine Re-
form, die es dem bisher weitgehend aus dem Budget
der Entitaten finanzierten Gesamtstaat erlaubte, fur
sich selbst aufzukommen, das heif8t Steuern zu erhe-
ben. Doch fehlt auch dazu bis heute der politische
Wille sowie die Verstandigung auf eine gemeinsame
Vision vom Staat und von seinem institutionellen Auf-
bau. Eine Diskussion uber die Struktur eines foderalen
Staates hat in BuH bisher noch kaum stattgefunden.
Die Verfassung ist schon seit mehreren Jahren Gegen-
stand ausgiebiger Diskussionen zwischen den Par-
teien, deren Positionen noch weit auseinanderliegen.
Sie spiegeln die Perspektiven der konstitutiven Volks-
gruppen wider. Wahrend Bosniaken und eine Mehrheit
der Kroaten gesamtstaatliches Handeln gestéarkt sehen
und die Machtkonzentration auf Entitadtsebene reduzie-
ren wollen — Bosniaken vor allem durch Zentralisie-
rung, Kroaten dagegen durch Féderalisierung und
Regionalisierung — treten dagegen die Serben tber
alle innerserbischen politischen Differenzen hinweg
ahnlich geschlossen wie die beiden anderen Volks-
gruppen fur den Machterhalt auf Entitatsebene, gar
fur die Revision von Kompetenziibertragungen an
staatliche Institutionen, ein. Schrittweise konnten
unterdessen in Einzelbereichen immer wieder Uber-
einkunfte zu notwendigen Veranderungen gefunden
werden.*® Die von der EU zeitweilig sogar als Bedin-
gung fur den Abschluss eines Stabilisierungs- und
Assoziierungsabkommens (SAA) geforderte Polizei-
reform wiederum soll hier als ein anschauliches aktu-
elles Beispiel fur die grundlegend verschiedenen Posi-
tionen der konstitutiven Volksgruppen genannt wer-



den.* Die Kompetenzen fur das Polizeiwesen sind auf
Ebene der Entitaten beziehungsweise in der Fodera-
tion auf Ebene der Kantone angesiedelt. Strittig ist,
wie weit eine Zentralisierung der Kompetenzen und
eine (Entitatsgrenzen uberschreitende) Neuordnung
von Verwaltungseinheiten vonnéten ist, um effektive
polizeiliche Arbeit zu gewahrleisten. Die serbische
Seite kritisierte wiederholt die Polizeireform als Vor-
wand und Mittel, um die Republika Srpska abzuschaf-
fen, und somit als einen illegitimen Angriff auf die ver-
fassungsrechtliche Ordnung. Bosniakische Politiker
treten fUr eine neue Strukturierung und Verlagerung
von Kompetenzen auf Staatsebene als weiteren Faktor
zur erstrebten Starkung des Gesamtstaats ein. Die
kroatische Seite hingegen fiurchtet durch eine Neuord-
nung den Verlust ihrer einzig auf kantonaler Ebene —
in drei Kantonen stellen sie die Mehrheit — gesicherten
Machtbasis und Mdoglichkeit der politischen Einfluss-
nahme.

Das bosnisch-herzegowinische Dilemma zeigt sich
auch im Rechtssystem. In keinem der fur die Erfullung
des acquis communautaire wesentlichen Rechtsgebie-
te — vom burgerlichen Recht uUber das Gesellschafts-
recht, das Handelsrecht, das Steuerrecht bis hin zum
Strafrecht — hat der Gesamtstaat nach der bisherigen
Verfassung Zustandigkeit.'® Der innere Aufbau des
Staates spiegelt sich auch in der Rechtsordnung wider.
Gerichte gibt es auf Ebene des Staates, der Entitaten
sowie innerhalb der Entitdten auf kantonaler bezie-
hungsweise lokaler Ebene. Es existieren parallel vier
separate Rechtsprechungen auf Ebene des Staates,
beider Entitaten sowie des Distrikts Brcko. Entspre-
chend inkohéarent sind die Gesetze und Direktiven
oder die Anwaltsexamina. Bosnien-Herzegowina
besitzt weder ein einheitliches Strafrecht noch eine
einheitliche Prozessordnung.*® Ein solches System
karikiert eher eine rechstaatliche Ordnung, als sie

zu ermoglichen; vor politischer Einflussnahme ist es
schwer zu schitzen. Ein Staat sollte aber das Gebot
der Nichtdiskriminierung gewahrleisten kdnnen. Gera-
de wegen des ethnisch ausgerichteten Aufbaus des
bosnisch-herzegowinischen Staatswesens wére es
elementar, dem Gesamtstaat in zentralen Gebieten
der Rechtsetzung eine Normsetzungskompetenz zu-
zuweisen, die fur die Ubrigen Regierungs- und Verwal-
tungsebenen bindend ware. Staatliche Einheit setzt
immer Rechtseinheit voraus.’

Die Staats- und Entitdtenverfassungen stellen heute
die Angehdrigen aller drei konstitutiven Volksgruppen
auf dem gesamten Staatsgebiet rechtlich gleich.®
Die Gleichberechtigung der Voélker ist in die Organi-
sation der Bildung der politischen Organe umgesetzt:
Individuen, die keiner der drei konstitutiven Volks-

gruppen angehoren, bleiben von dieser Gleichbehand-
lung jedoch ausgeschlossen. Vorschlage zur Verfas-
sungsreform betonen daher prioritéar und notwendiger-
weise die rechtliche Gleichstellung aller Burger, unge-
achtet ihrer ethnischen Zugehorigkeit.'® Auch fur die
Beschéaftigung im o6ffentlichen Sektor sind ethnische
Zugehorigkeit und Affiliierung mit Parteien entschei-
dend; ein Proporzsystem, wie es schon im Sozialismus
Gultigkeit hatte, regelt die Gleichstellung der konstitu-
tiven Volksgruppen.

EU-INTEGRATION UND NACHBARSCHAFTS-
BEZIEHUNGEN

Offizielle Verhandlungen mit der EU Uber ein Stabili-
sierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) began-
nen im November 2005. Im Dezember 2007 wurde
das SAA paraphiert; im Juni 2008 konnte das Abkom-
men schlieBlich unterzeichnet werden. Lange hatte

es geheilRen, dass eine Einigung der Parteien auf eine
Polizeireform dazu unerlésslich sei. Tatsachlich wurde
von politischen Analytikern immer wieder hinterfragt,
ob unbedingt die Polizeireform oder Uberhaupt weitere
Schritte zur Starkung des Gesamtstaats vor Abschluss
des SAA erforderlich beziehungsweise zu fordern
seien. Eine grundlegende Polizeireform wurde nun
auch erst einmal aufgeschoben. Ebenso wie diese
Reform wird die der Verfassung seitens der EU jedoch
weiterhin dringend empfohlen, um den Staat Uber-
haupt in die Lage zu versetzen, den Beitrittsprozess
zugiger bewaltigen zu kdnnen. Der Fortschritt BuHs

in der Anndherung an die EU wird zudem daran ge-
messen, inwieweit die Institutionen und Autoritaten
des Landes in der Lage und gewillt sind, ownership

zu beweisen und Verantwortung im Sinne der good
governance fur die politischen Weichenstellungen zu
ubernehmen. Das sich noch mitten im Prozess des
state building befindende Bosnien-Herzegowina gilt
nicht als stabil. Solange an der Seite einheimischer
Autoritaten ein Hoher Reprasentant der Staatenge-
meinschaft?®® mit exekutiven und legislativen Befugnis-
sen steht, wird BuH zwar als souveréner, jedoch unter
Aufsicht gestellter Staat betrachtet. Eine Polizeireform
wie die zuletzt verhandelte, die bereits zur Amtszeit
des vorletzten Hohen Reprasentanten auf die Agenda
gesetzt wurde, kann, wie es bislang aussieht, ohne
Intervention einer solchen Instanz (gegen den politi-
schen Willen mindestens einer der drei konstitutiven
Volksgruppen und ihrer Parteien) kaum durchgesetzt
werden. Das strukturelle Dilemma Bosnien-Herzego-
winas ist somit l&ngst auch eines der Internationalen
Gemeinschaft. Angesichts dessen wird eine SchlieRung
des OHR zwar mit Blick auf den zentralen Aspekt der
ownership angemahnt, doch zugleich immer wieder
aufgeschoben — sowohl wegen der Instabilitat und In-
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suffizienz des Staatswesens als auch wegen der die-
ses reflektierenden Situation in der Region.

Die einheimische Diskussion uber eine SchlieBung des
OHR spiegelt ebenfalls ethnische Positionen wider.
Wahrend Serben die SchlieBung fordern, erhoffen sich
Bosniaken noch eine aktivere Politik des OHR, etwa
fur Verfassungsanderungen; dies wird unter Kroaten
ahnlich gesehen. Dennoch zeichnet sich mittlerweile
zugleich eine Uberethnische Koalition gegen die Inter-
nationale Gemeinschaft ab. Kritik, Ablehnung, Enttau-
schung gibt es auf allen drei Seiten, wenn auch aus
jeweils unterschiedlichen, mitunter gegensatzlichen
Grunden. Der oft auch als ,,Schiedsrichter” bezeichne-
te Hohe Repréasentant soll nicht mehr nur ausgewech-
selt, sondern ganz durch den EU Special Representa-
tive und einen Kandidatenstatus ersetzt werden. Diese
Position wird letztlich von allen drei konstitutiven
Volksgruppen unterstitzt, da der EU-Beitritt allgemein
als Garant fur Stabilitat, Gleichberechtigung und Pros-
peritat betrachtet wird. Denn letztlich soll der Reform-
prozess auch die interethnischen Differenzen Uberwin-
den helfen.

Die Nachbarschaftsbeziehungen?! stoRen in BuH
immer wieder auf ein ethnisch eindeutig geteiltes
Echo. Mit einer Anerkennung des kosovarischen Staa-
tes etwa wird bis auf Weiteres wegen der mit Sicher-
heit zu erwartenden Gegenstimme des serbischen
Prasidentschaftsmitglieds nicht zu rechnen sein. Die
Beziehungen zum Nachbarland Serbien stehen aktuell
mafgeblich noch unter dem Eindruck des Urteils des
Internationalen Gerichtshofs (ICJ) in der Vélkermord-
Klage der Republik BuH gegen das ehemalige Jugosla-
wien.?? In der Bevélkerung wurde das Urteil mit grof3-
ter Spannung erwartet. Die Enttduschung unter Bos-
niaken in BuH war grof3.2® Von serbischer Seite, auch
im Nachbarland, war Erleichterung zu vernehmen.
Diplomatische Noten wurden ausgetauscht. Weitere
Entwicklungen der jingeren Vergangenheit fuhrten
aullerdem zu zwiespaltigen Reaktionen in BuH und zu
einer Belastung der bilateralen Beziehungen. Serbien
eroffnete ein Konsulat in Banja Luka im Mai 2007, um
die im DPA eingerdaumten besonderen Beziehungen
zwischen Serbien und der Republika Srpska (RS)
weiter auszubauen. Dies stiel erwartungsgemalf auf
Protest aus Sarajevo; Plane der RS-Regierung, Vertre-
tungen der RS in Zagreb und Brussel zu er6ffnen,
wurden analog als Unterminierung der Staatlichkeit
heftigst kritisiert.?* Die serbische politische Fihrung
in BuH erhalt aulRerdem regelmafig unterstutzende
Signale von serbischen Parteien aus Serbien und auch
aus Montenegro fur ihren Widerstand gegen die Ein-
schrankung der Macht der Entitaten — wiederum aus
Sarajevo als Einmischung in innerstaatliche Angele-

genheiten zuriickgewiesen. Unter Bezugnahme auf
die Unabhangigkeitserklarung des Kosovos wird von
RS-Autoritaten zyklisch ein Unabhangigkeitsreferen-
dum ins politische Spiel gebracht, auch hierin wohl-
wollend begleitet von serbischen Freunden aus der
Nachbarschaft. Im Verhaltnis zu Serbien gibt es nach
wie vor offene Fragen zur zwischenstaatlichen Grenze,
zu Eigentumsverhaltnissen sowie zu den Handels-
beziehungen der beiden Staaten. Der Zwischenstaatli-
che Rat trat 2007 nicht zusammen. Die Beziehungen
mit Kroatien gelten als stabil, Abkommen zur doppel-
ten Staatsbiirgerschaft und gemeinsamen Uberwa-
chung der zwischenstaatlichen Grenze wurden 2007
unterzeichnet. Allerdings gibt es seit Jahren Uneinig-
keiten bezlglich des Hafens in Plo¢e und des Transits
durch Neum, das kleine bosnisch-herzegowinische
Kustenstuck, das die kroatische Kustenlinie unter-
bricht. Unklarheiten tUber weitere Grenzverlaufe sowie
Uber den von Kroatien geplanten Bau einer Briucke
zwischen dem Festland und der PeljeSac-Halbinsel
sind ebenfalls Themen in den bilateralen Beziehungen.
Auch zu diesen zwischenstaatlichen Fragen, die in den
Medien beider Lander aufmerksam verfolgt werden,
sind die Stellungnahmen der Politiker in BuH je nach
ethnischer Zugehorigkeit unterschiedlich. Die Bezie-
hungen zwischen Mazedonien und BuH gelten als gut.
Dasselbe trifft auf Montenegro zu — in den jeweiligen
Hauptstadten wurden mittlerweile Botschaften eroff-
net.

PARTEIEN UND PARLAMENT

Der Staat Bosnien-Herzegowina hat ein Zweikam-
mernparlament, bestehend aus dem Reprasentanten-
haus (42 Mitglieder) und der Volkskammer (15 Mit-
glieder, je funf aus den konstitutiven Volksgruppen
der Bosniaken, Serben und Kroaten). Die Volkskam-
mer-Abgeordneten besitzen ein Vetorecht mit Blick
auf Gesetze, die gegen die sogenannten vitalen natio-
nalen Interessen der Volksgruppen gerichtet sein
koénnten. Dieses regelmafig genutzte Recht reguliert
und hemmt zugleich betréchtlich den politischen
Prozess. Zwei Drittel der Delegierten des Représentan-
tenhauses werden in direkter Wahl in der Foderation,
ein Drittel in der RS gewahlt. Die Prasidentschaft des
Staates besteht aus je einem Mitglied der drei konsti-
tutiven Volksgruppen, die sich im Vorsitz abwechseln.
Nach derzeitigem Wahlrecht wird das serbische Mit-
glied der Prasidentschaft in der RS gewahlt, die bos-
niakischen und kroatischen Mitglieder beide in der
Foderation. Der Ministerrat besteht zu zwei Dritteln
aus Ministern aus der Foderation, ein Drittel der Minis-
ter kommt aus der RS. Zentrale Staatsamter werden
nach Proporz besetzt, wobei nur Vertreter der drei
konstitutiven Gruppen berucksichtigt werden und in



die Prasidentschaft, die Volkskammer BuHs sowie in
das Amt des Parlamentsprasidenten gewéahlt werden
kdnnen. Auch die Entitdten haben neben einem Repra-
sentantenhaus eine Volkskammer beziehungsweise in
der RS einen Rat der Volker, der 2003 durch Zuséatze
zu den Entitatsverfassungen eingerichtet wurde. Die
Prasidenten der Entitatsparlamente haben jeweils
zwei Stellvertreter aus den beiden anderen konstitu-
tiven Volksgruppen. In der RS sind nach den letzten
Parlamentswahlen im Repréasentantenhaus Bosniaken
und Kroaten so schlecht vertreten wie nie zuvor in der
Nachkriegszeit. Umso bedeutender ist die Rolle des
Volkerrats.

Das Parteiensystem ist ethnisch klar gegliedert. Keine
der Parteien hat eine wirklich multiethnische Wahler-
schaft. Einzig die Sozialdemokratische Partei als lokale
Nachfolgeorganisation der sozialistischen Partei sowie
eine noch junge, kleinere Partei (Radom za Boljitak —
,Durch Arbeit zum Wohlstand”) verstehen sich als
Uberethnische Parteien. Dennoch ist auch bei ihnen
nicht zu Ubersehen, dass sie ihre Wahler und Mit-
glieder jeweils schwerpunktmaRig aus einer der drei
grolRen ethnischen Gemeinschaften rekrutieren.?® Das
Prinzip der ethnischen Delegation sowie das dement-
sprechende Parteiensystem erhalt ethnische Zugeho-
rigkeit als entscheidenden Faktor der politischen All-
tagswirklichkeit in BuH.

Die letzten allgemeinen Wahlen zur Prasidentschaft
des Staates sowie der Entitdten und zu den Parlamen-
ten auf Staats-, Entitdten- und Kantonalebene fanden
am 1. Oktober 2006 statt. Die Prasidentschaft setzt
sich seitdem aus einem Vertreter der Partei flr Bos-
nien und Herzegowina (Haris Silajdzi¢, Bosniake),
einem Vertreter der Partei unabhangiger Sozialdemo-
kraten (NebojSa Radmanovi¢, Serbe) und einem Ver-
treter der Sozialdemokraten als kroatisches Mitglied
(Zeljko Komsi¢) zusammen. Der Vorsitz wechselt alle
acht Monate. Die derzeit amtierenden Mitglieder des
Staatsprasidiums sind in vielen grundlegenden Fragen,
die den Staat betreffen, uneinig. lhre Loyalitaten
liegen in erster Linie bei den von ihnen vertretenen
ethnischen Gruppen beziehungsweise den Entitaten.
Anschaulich wurden die Differenzen etwa in den
jeweiligen Haltungen zum Urteil des International
Court of Justice (ICJ) zum Genozid in Srebrenica.

Die Prasidentschaft gibt auch im Ausland kein einstim-
miges Bild ab. Die Arbeit des Ministerrats auf staatli-
cher Ebene ist ebenfalls von Spannungen und Uneinig-
keiten, die politische Rhetorik von nationalistischen
Tonen gepragt. Beobachter haben die Situation der
jungeren Vergangenheit wiederholt mit der Stimmung
im Jahr 1991 vor Ausbruch des Krieges verglichen.
Die Annahme nétiger legislativer Beschlisse in den

Parlamenten wird chronisch behindert und dadurch
verlangsamt, dass die vertretenen Interessen haufig
einander widerstreben und der politische Wille fehlt,
grundlegende Divergenzen zu Uberwinden. Koordinie-
rung gelingt in erster Linie dort, wo Vertreter dersel-
ben Parteien sitzen.?® Die Parlamentsarbeit®” und die
Aktivitaten der Ausschisse werden regelmafiig durch
ethnische Interessenpolitik behindert. Auch die alle
acht Monate vorgesehene Rotation des Parlaments-
prasidenten nach ethnischem Schlussel behindert die
Effektivitat der Ablaufe. Abstimmungen im Parlament
orientieren sich ebenfalls unvermindert entlang ethni-
scher Interessen. Eine Koordinierung zwischen den
Gesetzgebungen auf Entitatsebene und denen auf
staatlicher Ebene findet kaum statt. Im Herbst 2007
intervenierte der Hohe Reprasentant durch seine
Entscheidung, ein Quorum der anwesenden Delegier-
ten im Parlament sowie Amtstrager im Kabinett als
gultig zu werten und fortan auf die fur ein Quorum
bisher notwendige Anwesenheit einer ausreichenden
Anzahl von Delegierten beziehungsweise Amtstragern
aller konstitutiven Volksgruppen zu verzichten. Die
Praxis, Beschlusse schlicht durch Fernbleiben zu sabo-
tieren, sollte damit kunftig ins Leere laufen. Diese
Entscheidung des HR stiel’ seitens der politischen
Fuhrung der Serben auf entristeten Widerstand, sie
warfen ihm Parteilichkeit und eine Politik der Zentra-
lisierung vor.

Das bestehende Wahlrecht versto3t bekanntermalen
gegen Protokoll 12 der Européischen Menschenrechts-
konvention (ECHR). Dies betrifft etwa die Wahl der
dreikopfigen Prasidentschaft, die einem Blrger mit
Wohnsitz in der RS nicht erlaubt, das kroatische und
bosniakische Mitglied zu wéahlen, wahrend umgekehrt
ein Burger mit Wohnsitz in der Féderation sich an der
Wahl des serbischen Mitglieds nicht beteiligen kann.
Ebenfalls ist das Prinzip der Delegation von Abgeord-
neten in die Volkskammer des Staatsparlaments um-
stritten. AuRerdem werden die zur Gruppe der ande-
ren gehdrenden Birger in ihren Rechten beschnitten,
da sie keine eigenen Kandidaten in die Prasidentschaft
oder die Volkskammer entsenden kdnnen. Mehreren
diesbezuglichen Klagen aus BuH vor dem Europa-
ischen Gerichtshof fur Menschenrechte wurde statt-
gegeben. Um die Reprasentation von Minderheiten in
der Volkskammer und der Préasidentschaft zu ermdgli-
chen, miusste die Verfassung geandert beziehungswei-
se erweitert werden. Entwirfe sehen hier etwa vor,
drei Parlamentssitze fur die nationalen Minderheiten
zuzusichern, die keiner der drei konstitutiven Volks-
gruppen angehoéren. AuRerdem sollen den jeweiligen
parlamentarischen Versammlungen Minderheitenrate
als Berater in Minderheitenfragen zur Seite gestellt
werden. Auf staatlicher Ebene sowie in der Foderation
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ist dieser Rat bis heute nicht installiert, allein in der
RS ist er bereits aktiv. Zusatze zum Wahlrecht, die die
politische Reprasentation von Minderheiten verbessern
sollen, wurden bislang nicht umgesetzt. Mit Blick auf
die kommenden Kommunalwahlen musste dies jedoch
geschehen, damit Vertreter nationaler Minderheiten
als Kandidaten antreten kdnnen. Die politische Parti-
zipation von Minderheiten auf lokaler Ebene gilt allge-
mein als gering; lokale Regierungen bleiben von der
ethnischen Gruppe dominiert, die vor Ort in der Mehr-
heit ist. Die fur Vertreter der konstitutiven Volksgrup-
pen, die auf lokaler Ebene in der Minderheit sind, vor-
gesehenen Sitze in den Gemeinderéaten bleiben oft
unbesetzt. Auch die gesetzliche Vorgabe, dass das
Amt des Birgermeisters und das des Vorsitzenden der
Gemeindeversammlung jeweils von einem Vertreter
einer anderen ethnischen Gruppe besetzt werden
muss, wird oft ibergangen — nicht zuletzt mangels
Personal.?® Allerdings gibt es mittlerweile, seit Einfuh-
rung der Direktwahl von Blrgermeistern, zahlreiche
Beispiele aus der Lokalpolitik, wie Kandidaten um
Stimmen im gesamten, ethnientbergreifenden Wah-
lerspektrum kampfen.

KIRCHEN UND RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN

Die Angaben zur ethnischen Zugehorigkeit korres-
pondieren unterschiedlichen Schatzungen zufolge
ungefahr mit jenen zur Religionszugehorigkeit: 40 %
bis 48,3 % der Blrger Bosnien-Herzegowinas sind
demnach Muslime, 31 % bis 34 % Serbisch-Ortho-
doxe, ca. 15 % Katholiken, 4 % Protestanten; es

gibt eine kleine judische Gemeinde sowie andere
Glaubensgemeinschaften und Atheisten.?® Im Ver-
gleich dazu lagen die Angaben zur Religionszugehorig-
keit beim letzten Zensus 1991 wie folgt: Muslime

44 %; Serbisch-Orthodoxe 31,5 %; Katholiken 17 %.
Ethnische Differenz wird maf3geblich tber differente
Religionszugehdrigkeit konstruiert und wahrgenom-
men. Die Vertreter der islamischen Religionsgemein-
schaft sowie der katholischen und orthodoxen Christen
sehen sich daher besonders als Reprasentanten der
konstitutiven Volksgruppen gefordert, diesen Schutz,
Sicherheit und ldentitat im Glauben zu bieten. Dass
hier der Ubergang zur Politik flieRend ist, kann kaum
verwundern.* Religidsen Autoritaten wird Umfragen
zufolge im Vergleich zu politischen und gesellschaft-
lichen Fuhrungskraften gro3tes Vertrauen geschenkt,
ihre Glaubwurdigkeit wird weit Uber die anderer Amts-
trager gestellt. Aus ihrer Autoritat und Legitimitat
erwéchst Verantwortung. Wo zudem das Vertrauen
der Volksgruppen ineinander durch die Kriegserfah-
rung bedingt tief erschittert ist, wachst besondere
Verantwortung, wieder Vertrauen gewinnen zu helfen.
Empathie fur den anderen und dessen Leidenserfah-

rung kommt jedoch oft kaum zur Geltung, wenn vor
allem um Kenntnisnahme des eigenen erlittenen
Unrechts gekampft wird.

Die Religionsfreiheit ist in der Verfassung garantiert.
AuBerdem wurde 2004 ein Staatliches Gesetz zur
Glaubensfreiheit und zum rechtlichen Status von
Kirchen und Religionsgemeinschaften im Parlament
verabschiedet. Die Klagen der Kirchen und Religions-
gemeinschaften uber ihre Stellung in Staat und Ge-
sellschaft ahneln sich. Sie betreffen etwa die Ruck-
gabe der wéahrend des Sozialismus enteigneten Eigen-
tume oder die Frage von Baugenehmigungen fur
Gotteshauser, die immer wieder dort schwer zu erhal-
ten sind, wo die entsprechende Religionsgemeinschaft
eine ethnische Minderheit darstellt. Im Juni 1997,
eineinhalb Jahre nach Kriegsende, wurde von den
Oberhauptern der vier in BuH traditionell vertretenen
Kirchen und Religionsgemeinschaften (mithilfe der
World Conference on Religions for Peace — WCRP) der
so genannte Interreligiése Rat gegrindet. Der Rat ist
seit 2003 als NGO registriert und heute auf finanzielle
Unterstutzung durch staatliche Institutionen oder in-
ternationale Organisationen angewiesen. Der IRR

ist — mit Ausnahme von Albanien — einzigartig in der
Region. Er bemuht sich um einen koordinierten Um-
gang der Religionsgemeinschaften mit gesellschaftlich
relevanten Fragen, wie etwa dem Religionsunterricht.
Hier war der IRR an der Curriculum-Entwicklung be-
teiligt, auRerdem trat er mit einer Publikation zu den
Prinzipien des Religionsunterrichts an die Offentlich-
keit, die in vielen Schulen als Leitfaden fur den Unter-
richt eingesetzt wird. Die verschiedenen Arbeitsgrup-
pen des IRR (Frauen, Jugend, Medien), die sich stets
um Integration und interreligiésen wie interethni-
schen Dialog bemuhen, haben sich zum Teil bereits
mit anderen regionalen Initiativen (Frauen) vernetzt.
Seit Sommer 2007 besteht ein Interreligidses Institut
in BuH (IR1), an dessen Grindung gemeinsam mit
dem IRR die Konrad-Adenauer-Stiftung maRgeblich
mitgewirkt hat. Dies wertet den IRR in seiner Kompe-
tenz deutlich auf. Die Religionsgemeinschaften sind
nun durch die gemeinsame Tragerschaft starker unter
Druck, ihren manchmal unterbrochenen Dialog ergeb-
nisorientiert zu gestalten und generell aufrechtzuer-
halten.

SPRACHE, BILDUNG, KULTUR

In der Dayton-Verfassung wurde den Entitaten bezie-
hungsweise in der Foderation noch einmal den Kan-
tonen die Kompetenz und Aufgabe der Bildungs- und
Kulturpolitik zugeteilt. Das Bildungsgesetz fur die
Priméar- und Sekundarstufe wurde 2003 verabschiedet.
Als Rahmengesetz regelt es im Wesentlichen die Ver-



einheitlichung des Systems und soll ethnische Diffe-
renzen Uberwinden. Im Schuljahr 2003/2004 wurden
etwa landesweit Kernlehrplane fur die Facher Geogra-
fie, Geschichte, Sprache/Literatur, Gesellschaftskunde,
Politik, Musik und Kunst eingefuihrt, um den Unter-
richt, das hei3t Lehrinhalte und -methoden zu harmo-
nisieren. Zudem wurde die landesweite Anerkennung
von Schulabschlissen durchgesetzt. Richtlinien fur die
Uberarbeitung und Herstellung von Schulbiichern (Ge-
schichte und Geografie) sollen helfen, den Schulern
auf der Basis unparteilicher Darstellung ein Grundver-
standnis der jeweiligen konstitutiven Volksgruppen
und ethnischen Minderheiten im Land zu vermitteln,
und so zum wechselseitigen Verstandnis und zur An-
néherung beitragen. Dies ist angesichts der nach wie
vor stark voneinander abweichenden Versionen uber
den Krieg besonders wichtig. Bildungsbedurfnissen
der ethnischen Minderheiten kommt ebenfalls zuneh-
mend Aufmerksamkeit zu. Ein Aktionsplan fuhrte be-
reits zur Zunahme von Minderheiten-Registrierungen
in Schulen und Hochschulen.®*

Dennoch greifen diese MaBnahmen wohl erst sehr
langsam. Berichten zufolge ist der Alltag im Bildungs-
sektor nach wie vor weitgehend segregiert, der Unter-
richt in ethnisch homogenen Klassen folgt wohl noch
immer jeweils unterschiedlichen Curricula in Sprache,
Literatur, Geschichte, Geografie, Sozialwissenschaften,
Religion — je nach ethnischer Préferenz. In Befra-
gungen spricht sich nur etwa ein Drittel in allen drei
Volksgruppen fur gemeinsamen Unterricht aus. Vor
allem Serben und Kroaten messen dem Unterricht in
homogenen Gruppen grof3e Bedeutung bei. Die sieben
Universitaten in BuH werden jeweils mehrheitlich von
einer der ethnischen Gruppen besucht. Multiethnizitat
ist auch im Hochschulbereich eher in Ausnahmefallen
gegeben. Offizielle kulturelle und wissenschaftliche
Kooperation besteht zwischen kroatischen und serbi-
schen Institutionen in erster Linie mit Partnern in den
Nachbarléandern, bosniakische Institutionen hingegen
pflegen Kontakte zu Partnern im westlichen Ausland
und in Landern mit muslimischer Bevoélkerungsmehr-
heit.

Wie in anderen Bereichen des 6ffentlichen Dienstes
sind auch die Lehrergehélter in beiden Entitaten und
in der Féderation noch einmal je Kanton unterschied-
lich. Dass in der RS das muttersprachliche Bildungsan-
gebot hinter der Nachfrage zurtcksteht, liegt mitunter
am Monatsgehalt eines Lehrers von etwa 500 KM,
wéhrend das Lehrergehalt in der Foderation zwischen
600 und 700 KM liegt.

In multiethnischen Stadten und Gemeinden sind
die kulturellen Institutionen der Stadt in der Regel
ethnisch aufgeteilt. Wie so oft in BuH gibt es jedoch
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auch im kulturellen Sektor sowie im Sport bei aller
strukturellen ethnischen Segregiertheit durchaus Bei-
spiele Uberethnischer Aktivitdten und Organisationen,
etwa in der Stadt Mostar, die doch meist als Parade-
beispiel fur ethnische Segregierung herhalten muss.
Ilhnen kommt jedoch vergleichsweise wenig Aufmerk-
samkeit zu.

MEDIEN

Die Medienlandschaft BuHs ist ethnisch gespalten.
Funf gro3e Tageszeitungen dominieren die Tagesbe-
richterstattung in den Printmedien, zwei davon werden
in Sarajevo, zwei in Banja Luka und eine in Mostar
produziert. Entsprechend wird eine jeweils ethnische
Klientel bedient, auch wenn Angehérige der anderen
vor Ort vertretenen ethnischen Gruppen ihre Bericht-
erstattung in Grundzigen mitverfolgen. Sowohl diese
Tageszeitungen als auch die funf groRRen Wochenzei-
tungen transportieren regelmafiig ethnisch stereotype
Darstellungen.®? Die privaten Medien stehen in der
Regel einer der drei konstitutiven Volksgruppen nahe
und unterstitzen zumeist in Wahlkampfzeiten eine
ihrer Parteien. Beobachtern zufolge lassen sie sich
immer wieder fur den Aufbau interethnischer Span-
nungen instrumentalisieren. In der Berichterstattung
Uber Kriegsverbrecherprozesse komme noch heute
latent eine von Hass gepragte Sprache zum Vorschein.
Medien nehmen oftmals die Rolle eines Sprachrohrs
ethnischer Gruppen ein, sie fuhren Opferdiskurse, die
die Taterschaft in der eigenen Gruppe ignorieren.

Eine Medien-Aufsichtsbehdrde, die Communications
Regulatory Agency (CRA), soll dartiber wachen, wie
die Medien mit Ethnizitat, geschlechtsspezifischen und
Minderheiten-Themen umgehen. Sie vergibt aul3erdem
Frequenzen und spezielle Konzessionen fur Minder-
heitenradio- und Fernsehstationen. Das Gesetz zum
Schutz von Angehdrigen nationaler Minderheiten ver-
pflichtet die zum o6ffentlich-rechtlichen Rundfunk

und Fernsehen gehérenden Sender RTV (Republika
Srpska), FTV (Foéderation) und BHTV (BuH) dazu, min-
destens einmal wochentlich ein spezielles Programm
fur nationale Minderheiten in ihren Sprachen anzubie-
ten. Die Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgabe ge-
lingt jedoch kaum. Fehlende Finanzmittel sowie be-
grenzt verfugbare professionelle Kapazitaten in den
Minderheiten-Gemeinschaften sind hierfr wohl haupt-
sachlich verantwortlich.3® Dies hat zur Folge, dass
weder die BuH-Offentlichkeit nennenswert tiber die
Existenz und Lebenssituation von Minderheiten infor-
miert wird noch diese angemessene Informationen

in ihrer Muttersprache erhalten. Manche der Empfan-
gergruppen allerdings sind klein und uber das Land
verteilt, ihre Mitglieder sprechen kaum mehr die Min-
derheitensprache, so lohnt sich der Aufwand kaum.
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Immerhin bringt RTV eine Sendung zu Minderheiten-
angelegenheiten auf Serbisch. Heute fillen aulRerdem
lokale und private Sender die Lucke und bringen hin
und wieder Sendungen von und fur Minderheiten vor
Ort, oder NGOs?** beziehungsweise Minderheitengrup-
pen bringen eigene Zeitschriften heraus.*® Zu den
Feiertagen einzelner Gruppen, bisweilen zu rechtlichen
Fragen, vor allem aber in sensationalistischen Zusam-
menhangen ist von Minderheiten zu horen.

Das alles beherrschende Kriterium der Ausgewogen-
heit zwischen den drei konstitutiven Volksgruppen
drangt auch im Mediensektor die Minderheiten an
den Rand. BHTV etwa ist mit Blick auf die konstitu-
tiven Volksgruppen ethnisch durchreguliert, die Be-
schaftigungsstruktur, die Entscheidungs- und Fuh-
rungsstrukturen sind jeweils klar nach Proporz geglie-
dert. Allerdings fordern die Kroaten seit Langem
vergeblich neben dem bosnisch dominierten FTV und
dem serbisch gepragten RTV einen eigenen Sender in
ihrer Sprache. Als Druckmittel, um dies zu erreichen,
blockieren sie die langst erforderliche Verabschiedung
der Reform des offentlich-rechtlichen Rundfunks und
Fernsehens, die eine EU-Bedingung darstellt.

WIRTSCHAFT

Bosnien-Herzegowina steht vor der Herausforderung,
den sowohl transformations-, vor allem aber auch
kriegsbedingten Zusammenbruch der einheimischen
Industrie zu bewaéltigen.2¢ Seit Dayton liegt die wirt-
schaftspolitische Zustandigkeit bei den Entitaten
beziehungsweise in der Foderation in manchen Berei-
chen sogar bei den Kantonen. Gegenuber der Fédera-
tion, die wirtschaftlich lange besser dastand als die
RS, verzeichnet die RS heute griéf3ere Fortschritte in
der Privatisierung und der Anziehung ausléndischer
Investoren. Milorad Dodik, dem Premierminister der
RS, gelang es seit Amtsantritt, einige hierfur zentrale
Reformen auf den Weg zu bringen, die zur Erhéhung
der einheimischen Produktionsrate fuhrten. Allein
2006 wuchs die Industrieproduktion in der RS um

20 %, wahrend die Wachstumsrate in der Foderation
bei 7,5 % lag. Die wirtschaftlichen Erfolge in der RS
werden in der Fdderation mit Argwohn und auch Neid
beobachtet. Nach wie vor besteht in beiden Entitaten
Widerstand gegen den Transfer wirtschaftspolitischer
und -administrativer Kompetenzen auf die staatliche
Ebene, aber auch ganz allgemein gegen Struktur-
reformen und den Abbau von Burokratie. Immerhin
unterzeichneten die Premierminister der Entitaten mit
dem Premierminister des Gesamtstaates in der zwei-
ten Jahreshalfte 2007 einen wirtschafts- und steuer-
politischen Aktionsplan, der der schleppenden Wirt-
schaftsentwicklung neue Impulse geben soll. Dieser

Plan sieht unter anderem den Abbau von Burokratie,
die Reduktion 6ffentlicher Ausgaben, die Vereinfa-
chung von Firmengrundungen und Investitionen vor.
Die Indirect Taxation Administration (ITA), die mittler-
weile als staatliche Agentur operiert, ist die Speerspit-
ze von notwendigen steuerpolitischen Malinahmen
und zur Harmonisierung der unterschiedlichen Steuer-
systeme beider Entitaten sowie zum Teil auch zwi-
schen Foderation und Kantonen. Trotz vieler Schritte
in die richtige Richtung — in den Sektoren Energie und
Telekommunikation wurden hier etwa gute Fortschritte
erzielt — ist noch eine lange Strecke zur funktionalen
Reintegration der ehemals dreigeteilten Kriegswirt-
schaft zu gehen. Auch die Privatisierung hat ethnische
Klientelstrukturen zum Teil eher befestigt, als dass

sie diese Uberwunden hatte. Die meisten der wirt-
schaftlich erfolgreichen, ehemals staatlichen Betriebe
sind mithilfe auslandischer Direktinvestitionen auf die
Beine gekommen. Sie haben Kooperationsnetze tber
die Entitatsgrenze hinweg sowie mit den Nachbarlan-
dern aufgebaut. Wo die administrativen, politischen
und strukturellen Differenzen und Hindernisse zwi-
schen den Entitaten Uberwunden werden, besteht die
Chance zur nachhaltigen Entwicklung des bosnisch-
herzegowinischen Gemeinwesens. Die EU-Beitritts-
bedingungen sind hierfir ein entscheidender Motor.3”

Es sind immer wieder wirtschaftliche Krafte, die den
sozialen und politischen Wandel vor sich her treiben.
Am Beispiel Dobojs, einer der zentralen Schauplatze
des Krieges und der Vertreibung der nicht serbischen
Bevolkerung, einer Bastion des serbischen Nationalis-
mus und des Kampfes gegen die Rickkehr, konnte
wiederum ESI in ihrer Studie Uberzeugend darstellen,
wie wirtschaftliche Notwendigkeiten politische und
interethnische Graben uUberwinden halfen. Die Ein-
ebnung dieser Graben machte die heute, viele Uber-
raschende Prosperitat eines Grenzortes wie Doboj
Uberhaupt erst moglich. Es bedurfte jedoch der uner-
mudlichen Initiative Einzelner, dass die Ruckkehr der
Flichtlinge und Vertriebenen, die Reintegration der
Schulen, der Aufbau kleiner Betriebe mit multiethni-
scher Beschéaftigungsstruktur, die Entwicklung einer
integrierten stadtischen Infrastruktur gelang. Wo kei-
ne Wirtschaftsentwicklung, dort auch kein Aufbrechen
der kriegsbedingten politischen und sozialen Verhéar-
tungen; wo keine Bereitschaft zur Uberwindung von
Graben, dort bleibt Wirtschaftsentwicklung aus. Wie
fur alles andere gibt es auch hierfur in Bosnien-Herze-
gowina positive wie negative Beispiele.
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Angaben zur GréRe der kroatischen Volksgruppe im Land
variieren zum Beispiel zwischen 17 % und 11 %.

Als nationale beziehungsweise ethnische Minderheiten
gelten Montenegriner, Roma, Albaner, Ukrainer, Slowe-
nen, Mazedonier, Ungarn, Italiener, Juden, Deutsche,
Tschechen, Polen, Slowaken, Russen, Ruthenen, Ruma-
nen und Turken.

Die Hauptstadt Sarajevo, einstmals ein quirliges Zentrum
multikulturellen und multiethnischen Zusammenlebens,
ist heute eine bosniakisch-muslimisch gepragte Stadt,
die zu noch etwa 10 % aus anderen ethnischen Gruppen
besteht — zur ,,demokratischen Dekoration”, wie der
Ethnologe Ivan Lovrenovi¢ kommentiert. (UNDP Early
Warning System Research 2000-2006, special edition/
web edition, S. 9 ff.)

Dies trifft gleichfalls auf Bosniaken und Kroaten in der RS
zu; umgekehrt auf Serben in der Foderation. Gesetzliche
Vorgaben zum Minderheitenschutz treffen auf sie jedoch
generell nicht zu. In den Kantonen sind Angaben von
2005 (siehe FN1) zufolge die ethnischen Mehrheitsver-
héltnisse wie folgt strukturiert: Kanton 1 (Una-Sana)
274.804 Bosniaken, 5.457 Kroaten, 1.256 Andere;
Kanton 2 (Posavina) 6.707 Bosniaken, 103.925 Kroaten,
365 Andere; Kanton 3 (Tuzla) 454.680 Bosniaken,
26.726 Kroaten, 5.339 Andere; Kanton 4 (Zenica-Doboj)
335.039 Bosniaken, 53.504 Kroaten, 3.155 Andere; Kan-
ton 5 (Bosansko-Podrinjska) 34.711 Bosniaken, 50 Kroa-
ten, 35 Andere; Kanton 6 (Mittelbosnien) 147.421 Bos-
niaken, 103.392 Kroaten, 990 Andere; Kanton 7 (Herze-
gowina-Neretva) 103.925 Bosniaken, 113.615 Kroaten,
1.004 Andere; Kanton 8 (Westherzegowina) 605 Bosnia-
ken, 80.665 Kroaten, 244 Andere; Kanton 9 (Sarajevo)
321.009 Bosniaken, 26.934 Kroaten, 10.117 Andere;
Kanton 10 (Hercegbosna) 7.059 Bosniaken, 65.980 Kroa-
ten, 326 Andere. Diese Angaben machen deutlich, dass
in den Kantonen 6 und 7 eine relativ gleichgewichtige
und gemischte ethnische Bevdlkerungsstruktur vorzufin-
den ist, in den Ubrigen Kantonen ist jeweils eine der bei-
den ethnischen Gruppen der Bosniaken und Kroaten in
der Mehrheit; Bosniaken in den Kantonen 1, 3, 4, 5 und
9, Kroaten in den Kantonen 2, 8 und 10.

European Stability Initiative (ESI), and Populari: A Bos-
nian Fortress: Return, energy and the future of Republika
Srpska. 19 December 2007, Berlin, Sarajevo

UNDP Early Warning System Research 2000-2006

UNDP Early Warning System Quarterly Report April-June
2006

Offiziell sind noch 120.000 ruckkehrwillige Personen
registriert. Bis heute gibt es noch etwa 13.000 Vermisste.
Die Kritik bezieht sich insbesondere auf die Situation der
Roma, die verletzlichste unter den Minderheiten. Zugang
zu Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Beschéaftigung
und Bildung ist oft nicht gewéhrleistet. BuH hat sich der
regionalen Integrations-Strategie im Rahmen des Jahr-
zehnts der Roma 2005-2015 nicht angeschlossen, jedoch
einen eigenen Aktionsplan zur Verbesserung der Bil-
dungssituation von Roma-Kindern aufgestellt.

Vgl. Hartwig, Matthias: Gutachten im Auftrag der Konrad-
Adenauer-Stiftung zu dem Entwurf der Verfassungsénde-
rungen der Verfassung von Bosnien-Herzegowina. Unver-
offentlichtes Manuskript, Heidelberg 2007, S. 15.

Ein Beispiel ist das gesamtstaatliche Verteidigungsminis-
terium sowie Agenturen auf staatlicher Ebene zur Koor-
dinierung von Sicherheitsfragen und der Arbeit der Ge-
heimdienste, sowie des Grenzschutzes.

Zum Beispiel die Integrierung der zwei Ombudsmann-
buros auf Ebene der Entitdten — auch sie bestehen aus je
drei Vertretern der konstitutiven Volksgruppen — in das
gesamtstaatliche, wie es das Ende 2006 verabschiedete
Gesetz vorsieht. Die Implementierung steht allerdings bis
heute aus.
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Im Vorfeld der mittlerweile erfolgten Unterzeichnung des
SAA mit Bosnien-Herzegowina war die EU jedoch von
dieser Forderung abgeruckt.

Siehe Hartwig 2007, S. 21.

Die Ineffektivitat des Justizsystems hat tUber die Jahre

zu einer Anhaufung von 2 Millionen anhangiger Falle ge-
fuhrt. Allerdings landet vieles vor Gericht, das durch Me-
diation oder andere Formen institutionalisierter Vermitt-
lung geldst werden kénnte.

Siehe FN 17, S. 15 ff.

Erst im Mai 2002 wurde durch Zuséatze in den Entitaten-
verfassungen den Serben in der Foderation und den Bos-
niaken und Kroaten in der RS tUberhaupt angemessene
Teilhabe an der politischen Macht gesetzlich zugesichert.
Funf Jahre spéater verordnete das Verfassungsgericht
BuHs den Entitaten, ihre Wappen, Fahnen und Hymnen
mit Blick auf die drei konstitutiven Volksgruppen anzu-
passen.

Die meisten international gultigen Menschenrechtsprin-
zipien sind in die Verfassung BuHs eingegangen. Wenn
die Menschenrechtskommission des Verfassungsgerichts
Empfehlungen ausspricht, werden diese haufig nicht zur
Kenntnis genommen oder nicht umgesetzt. Die Entitats-
regierungen sind tendenziell nicht gewillt, Klager zu kom-
pensieren. Einige solcher Félle — bis Ende 2006 waren es
286 — wurden dem Européaischen Gerichtshof fur Men-
schenrechte vorgetragen. Das erste Urteil gegen BuH
wurde im Januar 2007 gesprochen.

Das Office of the High Representative (OHR) wurde in
Dayton mit der Beaufsichtigung der zivilen Friedensim-
plementierung beauftragt; zwei Jahre nach Dayton erhielt
der Hohe Reprasentant zudem exekutive und legislative
Machtbefugnisse, die im damaligen Prozess des Wieder-
aufbaus Ende der 1990er Jahre und fur das state building
elementar benétigt wurden. Er berichtet regelmaRig dem
von den Vereinten Nationen eingesetzten Peace Imple-
mentation Council (PIC). Sein zweites Amt ist das des
Sonderbeauftragten der EU. Im Dezember 2004 wurden
die in BuH stationierten NATO-Truppen (SFOR) — nach
Kriegsende waren es 60.000 Soldaten — von der Europe-
an Union Force (EUFOR) abgel6st, die angesichts der all-
gemein gunstig eingestuften Sicherheitslage heute nur
noch aus 2.500 Soldaten besteht.

Bosnien-Herzegowina nimmt aktiv an den verschiedenen
regionalen Buindnissen und Initiativen teil, etwa dem
SEECP, der Central European Initiative, der Adriatic-
lonian Initiative, dem Donau-Kooperationsprozess. Nach
einem langeren Diskussionsprozess wurde im September
2007 das CEFTA ratifiziert. Der neue Regionale Koopera-
tionsrat hat seinen Sitz in BuH. BuH hinkt in der Erfullung
der Bedingungen des regionalen Energievertrages auf-
grund landesinterner Schwierigkeiten etwas hinterher.
Das Gericht hat in seinem Urteil vom Februar 2007 be-
statigt, dass in Srebrenica Volkermord begangen wurde
und Serbien seinen Einfluss nicht nutzte, um dies zu ver-
hindern. Zudem sei Serbien seiner Verantwortung nicht
nachgekommen, die Beschuldigten vor Gericht zu stellen.
Allerdings wurde Serbien vom Vorwurf der Verantwortung
fur den Genozid in Srebrenica und der Komplizenschaft
mit der fur ihn verantwortlichen Armee der bosnischen
Serben freigesprochen. In anderen Gebieten des Landes
konnte das Gericht nicht den Tatbestand des Genozids
feststellen.

Bosniakische Politiker forderten auf das Urteil hin einen
speziellen Status fur Srebrenica, das direkt dem Staat
unterstellt und aus der Republika Srpska ,,herausgelost”
werden sollte. Die Auseinandersetzung daruber hielt Gber
etliche Wochen an. Schlielich gewéahrte die Regierung
der RS Srebrenica den Status einer speziellen sozioko-
nomischen Zone innerhalb der RS und legte einen Akti-
onsplan fur ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung
auf. AuBerdem ernannte der HR einen Sondergesandten
fur die Region — was wiederum zu kritischem Echo in der
serbischen, politischen Szene fuhrte.
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Hier wird manchmal Ubersehen, dass viele foderale Staa-
ten ihren Untergliederungen — seien es die Schweizer
Kantone oder die deutschen Lander — gestatten, eigene
auBenpolitische Interessen wahrzunehmen und sogar
volkerrechtliche Vertrage zu schlieen. Solche Parallel-
beziehungen dirfen jedoch nicht die Souveranitat und
territoriale Integritat des betreffenden Staates infrage
stellen. Mit Blick auf die Vergangenheit BuHs wére es
denkbar, dem in der AuBenpolitik Grundkompetenz besit-
zenden Gesamtstaat insofern ein Zustimmungsrecht ein-
zurdumen. Allerdings ist schwer vorstellbar, dass die RS
dies mittragen wurde. Vgl. Hartwig 2007, S. 20.

Die beiden gréRten Parteien im bosniakischen Spektrum
sind die Partei fur Demokratische Aktion (SDA) und die
Partei fur Bosnien und Herzegowina (SBiH); im serbi-
schen Spektrum sind es die Partei unabhangiger Sozial-
demokraten (SNSD), die Serbische Demokratische Partei
(SDS) sowie die Partei flir demokratischen Fortschritt
(PDP); im kroatischen Spektrum war es lange Zeit —
neben einigen kleineren Parteien — vor allem die Kroa-
tische Demokratische Gemeinschaft (HDZ) und Schwes-
terpartei der HDZ in Kroatien, die jedoch durch eine Ab-
spaltung 2005 einen Teil ihrer Wahler und Mitglieder an
die HDZ 1990 abgeben musste.

Die Regierung der Foderation ist wenig effektiv nicht zu-
letzt aufgrund partei- und ethnopolitischer Spannungen
innerhalb der Regierungskoalition aus SDA, SBiH, HDZ
und HDZ BiH. Die RS-Regierung hingegen — in der Volks-
versammlung konnte die SNSD 46 der insgesamt 83 Ab-
geordnetenmandate gewinnen — verzeichnet Erfolge in
der Starkung ihres gesetzlichen Rahmens, der kaum ab-
gestimmt wird mit den anderen Autoritaten im Land.

Die 42 Sitze im Reprasentantenhaus sind wie folgt ver-
teilt: SDA 8; SBiH 7; SDP BiH 5; HDZ BiH 3, HDZ 1990
2 (Wahlerstimmen der Foderation); SNSD 7; SDS 3
(Wahlerstimmen der RS). Vorsitzender des Ministerrats
ist Nikola Spiri¢ (SNSD). Die neun weiteren Ministerpos-
ten gingen an die Parteien SBiH 2; SDA 2; SNSD 2; HDZ
2; HDZ 1990. Premierminister der RS ist Milorad Dodik,
Vorsitzender der SNSD; Premierminister der Foderation
ist ein Vertreter der SDA, NedZad Brankovic.

Auch Beamtenbezuge sind hier ein Kriterium; in der
Foderation liegen sie deutlich héher als in der RS.

Siehe www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laender/
BosnienUndHerzegowina/html. Vgl. auch EU-Fortschritts-
bericht 2007.

Sprechen sie sich in Wahlkampfzeiten fir oder gegen
Kandidaten oder bestimmte politische Vorhaben aus,
was regelmafig geschieht, kann das maRgeblich zum
Erfolg oder eben Misserfolg des Betroffenen beitragen.
Zur Verbesserung der Situation der Roma-Minderheit
wurde unter anderem ein Aktionsplan fur Roma-Kinder
entwickelt, um ihre Integration in den Schulbetrieb zu
fordern. Denn nur etwa 30 % von ihnen beenden die
Grundschule. In einigen Gemeinden wurden Lehrmate-
rialien und Bicher an Roma-Kinder ausgegeben, auller-
dem erhielten sie finanzielle Unterstutzung fur Transport
und ein warmes Essen.

Vgl. Monitorbericht der Association ,,BH Journalists”
(5/2006)

Immer wieder hat es Versuche einzelner Medienanstalten
gegeben, besondere Programme fur die Gemeinschaft
der Roma anzubieten, solange diese von internationalen
Gebern unterstitzt wurden.

Ein in Sarajevo angesiedeltes Medieninstitut etwa plant
derzeit bilinguale Sendungen in einer der Lokalsprachen
und in einer Minderheitensprache.

In der RS gibt es eine Dachorganisation, in der elf lokale
Minderheiten vertreten sind und die in der Lokalsprache
regelmafig eine Zeitschrift produziert. In der Féderation
operieren Minderheitenorganisationen je fur sich, was
ihre Sichtbarkeit stark beeintrachtigt. In der Zeitungs-
landschaft gibt es keinen Herausgeber oder Eigentumer,
der oder die einer ethnischen Minderheit angehéren wiir-
de.

36| Offiziellen Angaben zufolge lag die Arbeitslosenrate 2007
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bei 44,2 %. Allerdings heben Experten hervor, dass die
tatsachliche Arbeitslosigkeit um etwa die Halfte niedriger
liegt, bertcksichtigt man die Beschaftigung im informel-
len Sektor. Das Bruttosozialprodukt liegt noch immer

40 % unter dem Niveau der Vorkriegszeit.

Die EU ist Bosnien-Herzegowinas Haupthandelspartner
mit einem Anteil von 69,4 % der Exporte und 60,2 %
aller Importe.
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KOSOVO

Als Provinz innerhalb der Teilrepublik Serbien genoss
das Kosovo gemaR der neuen jugoslawischen Verfas-
sung von 1974 weitgehend Autonomie und formale
Gleichstellung mit den sechs Republiken. Selbst ver-
waltet und regiert hat sich hingegen das wirtschaftlich
immer von Transferleistungen und Subventionen ab-
angige, nie selbsttragende Kosovo auch zu diesen
Zeiten nicht wirklich. Und auch die grof3en Investi-
tionen in den 1970er Jahren konnten an der Ruckstan-
digkeit des Kosovos nichts Grundlegendes andern. Im
Jahr 1981, ein Jahr nach Titos Tod, wurde aus Studen-
tenunruhen in PriStina eine Protestbewegung der
Kosovo-Albaner gegen die schlechten Lebensbedin-
gungen; Unabhangigkeitsforderungen waren zu hoéren.
Repressive Mallnahmen aus Belgrad nahmen zu, um
albanische Herrschaftsanspriiche zu unterdriicken. Die
Vorstellung, dass Serben unter albanische Herrschaft
geraten konnten, genahrt durch Erzéahlungen von im
Kosovo erlittenen Demutigungen durch Albaner, befor-
derte damals zugleich einen Diskurs der in ihrer Wir-
de verletzten Serben?, den die beriuchtigte Rede des
mittlerweile an die Macht gekommenen Slobodan
Milosevi¢ 1989 auf dem Amselfeld unmittelbar aufgriff.
Dort kiindigte er mehr oder minder direkt an, was
bald eintreten sollte: Abschaffung der Autonomie,
Diskriminierung und Entrechtung, um das Herr-
Knecht-Verhéltnis wiederherzustellen. Viele Angeho-
rige der ohnehin Uberschaubaren kosovo-albanischen
Elite emigrierten damals. Diejenigen, die blieben,
schlossen sich den gewaltfreien Protesten unter An-
fuhrung von Ibrahim Rugova und dem Boykott der
Belgrader Regierung an. Ein paralleles System im
Verborgenen wurde aufgebaut — wohl etwas Uber-
schatzt als ,,Schattenstaat” — um eine gewisse Norma-
litat zivilen Alltagslebens (in erster Linie Bildung und
Gesundheitsversorgung) aufrechtzuerhalten. Im Jahr
1991 sprachen sich die Albaner in einem nicht aner-
kannten Referendum fir die Unabhangigkeit des Koso-
vos aus. Verhaftungen durch serbische Sicherheits-
kréafte nahmen zu. Erste Anschlage der sich damals
formierenden Albanischen Befreiungsarmee Kosovo
(UCK) auf serbische Reprasentanten setzten ein.
Sukzessive konnte sich die UCK unter anderem mit
Waffen aus den Bestanden albanischer Armeedepots
weiter aufristen. 1998 reagierte Belgrad dann massiv

mit dem Befehl von GroReinséatzen der Armee gegen
die albanischen Freischéarler. Massaker an kosovari-
schen Familien I6sten die erste Fluchtwelle von Tau-
senden Kosovo-Albanern nach Albanien, Mazedonien
und Montenegro aus, die sich in den folgenden Mona-
ten zu Massenvertreibungen auswuchs. Unter interna-
tionaler Vermittlung wurde bei Verhandlungen in Ram-
bouillet versucht, dem Konflikt ein Ende zu setzen.
Diese blieben jedoch ergebnislos. Am 24. Marz 1999
griff schlie3lich die NATO in den Kosovokonflikt ein;
Luftangriffe auf Jugoslawien wurden geflogen. Unter-
dessen hielten die Massenvertreibungen an, Hundert-
tausende Albaner waren auf der Flucht. Am 9. Juni
erklarte Jugoslawien endlich den Ruckzug. Mit dem
Abzug serbischer Armee- und Polizeikrafte flohen nun
viele serbische Zivilisten, wahrend die Albaner aus den
Nachbarlandern bald zurtickkehrten. Die Provinz Koso-
vo wurde mit der UN-Resolution 1244 unter interna-
tionale Verwaltung gestellt und es wurde eine UN-Mis-
sion? installiert. Obgleich das Kosovo weiterhin zum
serbischen Territorium gehorte, wurde es der serbi-
schen Staatsgewalt damit entzogen; eine Statuslésung
wirde kiunftig zu finden sein. Die Formel ,Standards
vor Status” bestimmte die folgenden Jahre. Im Marz
2004 brachen erneut Unruhen aus, Gewalt entlud sich
gegen die serbische (und auch die Roma-)Minderheit
sowie die UN-Mission. Damals kamen 21 Menschen
ums Leben, Hunderte Hauser wurden zerstort, ortho-
doxe Kldster in Brand gesetzt. Im Lichte der Gescheh-
nisse und aus Sorge, sie kdnnten sich wiederholen,
einigte sich die Internationale Gemeinschaft auf den
Beginn von Statusverhandlungen. Der UN-General-
sekretar beauftragte den Finnen Martti Ahtisaari mit
der Leitung von Verhandlungen zwischen serbischen
und albanischen politischen Fuhrern Uber eine Status-
I6sung.® Nach einem Verhandlungsmarathon (mit
Unterbrechungen) von bald eineinhalb Jahren legte
Ahtisaari seinen Plan fir eine ,,uberwachte Unabhan-
gigkeit” vor, ohne eine Einigung zwischen den Ver-
handlungsparteien erzielt zu haben. Weitere Vermitt-
lungsbemUhungen einer Troika aus Diplomaten der
EU, Russlands und der USA, die mafigeblich auf Druck
durch Russland in der zweiten Jahreshalfte 2007 un-
ternommen wurden, scheiterten ebenfalls an den
unvereinbaren Positionen der Serben und Albaner.
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Am 17. Februar 2008 erklarte das Parlament in Pris-
tina das Kosovo fur unabhéngig. Damit ist das siebte
und wohl letzte Produkt des jugoslawischen Zerfalls-
prozesses auf die Buhne getreten. Premierminister
Thaci stellte die Integration der Minderheiten als
oberste Prioritat heraus. Geschéaftsgrundlage fur den
Aufbau einer multiethnischen demokratischen Gesell-
schaft, die auf den Grundlagen des Rechtsstaats be-
ruht, ist der — von serbischer Seite mit Unterstitzung
Russlands* abgelehnte — Ahtisaari-Plan, der weit rei-
chende MaRnahmen zur Sicherung der Zukunft aller
ethnischen Gemeinschaften im Kosovo beinhaltet. Bei
einer BevolkerungsgroRe von etwas weniger als zwei-
einhalb Millionen® stellt sich die ethnische Gruppen-
zugehorigkeit wie folgt dar: Albaner 88 %; Serben

7 %; Bosniaken 1,9 %; Roma 1,7 %; Turken 1 %;
Andere (Ashkali, Agypter, Gorani) 1,4 %. Die Sied-
lungsgebiete der Serben befinden sich heute zu 40 %
im Nordzipfel und im ndrdlichen Teil der Stadt Mitro-
vica sowie in ein paar Uber das ganze Gebiet des
Kosovos verstreuten Enklaven.® Die Frage der inter-
ethnischen Beziehungen im Kosovo betreffen im
Wesentlichen das Verhéltnis zwischen Albanern und
Serben. Dabei ist die serbische Minderheit im Kosovo
nicht als homogene Gruppe zu betrachten. Wahrend
die Serben im Norden stark unter dem Einfluss Bel-
grads stehen, sitzen die in mittelkosovarischen Enkla-
ven lebenden Serben zwischen den Stuhlen. Die dritt-
grofite ethnische Gemeinschaft im Kosovo ist die der
Roma.” Vor dem Kosovo-Konflikt 1998/1999 bestand
sie aus etwa 200.000 Mitgliedern. Heute sind es ver-
mutlich nur noch um die 10.000, da die meisten der
in die Nachbarlander (vor allem Serbien und Monte-
negro) Geflichteten zu einer Ruckkehr nicht bereit
sind. Die Sicherheitslage fur Minderheiten im Kosovo
hat sich nach allgemeinen Einschatzungen bis heute
erheblich verbessert und stabilisiert, doch bleibt die
Bewegungsfreiheit aus Sicherheitsgrinden noch
immer in Teilen beschrankt.® Die allgemeinen Lebens-
bedingungen und insbesondere die der Minderheiten
sind jedoch prekar. Besonders Flichtlinge, IDPs und
Mitglieder der Roma, der Ashkali und der agyptischen

Gemeinschaft sind offener Diskriminierung ausgesetzt.

lhre Gesundheitsversorgung in dem ohnehin maroden
Gesundheitssystem ist dirftig. In ihrem Bericht vom
Juli 2007 kritisiert die Organization for Security and
Co-operation in Europe (OSCE) die kosovarischen
Behorden und Gerichte, aber auch Serbien sowie die
internationale Gemeinschaft, dass sie sich nicht inten-
siv genug fur den Ruckkehrprozess einsetzten. Auch
sei eine erdruckende Zahl von Antréagen zur Ruck-
erstattung beziehungsweise Kompensation von verlo-
renem oder zerstdrtem Eigentum nicht bearbeitet. Bis
dato seien erst ca. 16.000 von 250.000 Flichtlingen
und IDPs zuruckgekehrt. Noch immer werden zudem

2.047 Personen vermisst. Auf Gemeindeebene gibt es
Sicherheitsrate, Gemeinschafts- und Mediationskomi-
tees, die den Ruckkehrprozess unterstitzen sollen.
Doch bedarf es eines effektiveren Schutzes, vor allem
durch Polizeikrafte. Auch mangelnde Koordinierung
zwischen dem kosovarischen Ministerium fir Rickkehr
und dem serbischen Koordinationszentrum fur das
Kosovo behindert den Rickkehrprozess. Der Ahtisaari-
Plan enthélt das Recht auf Rickkehr der Flichtlinge
und IDPs und auf Restitution des Eigentums. lhnen
soll die Wahl des Ortes, an dem sie sich niederlassen
wollen, freistehen; das heif3t, sie missen nicht an den
Ort zuruckkehren, von dem sie geflohen sind. Kosovo
und Serbien sind dazu aufgerufen, uneingeschrankt
miteinander und mit dem Roten Kreuz und seiner In-
ternationalen Kommission fur Vermisste zu kooperie-
ren. Doch gibt vor allem die 6konomische Lage kaum
Anlass zu groRen Hoffnungen. Nur wenige Ruckkehrer
und in EU-Landern abgelehnte Asylsuchende sind frei-
willig wiedergekommen.

Entsprechend der im Ahtisaari-Plan vorgeschlagenen
Formel hat die Européische Union in einer gemeinsa-
men Erklarung die Unabhangigkeit des Kosovos vor
dem Hintergrund des Konflikts in den 1990er Jahren
und einer bald neunjahrigen Phase der internationalen
Verwaltung als Sonderfall dargestellt.® Einzelne EU-
Mitglieder befurchten allerdings eine Prazedenzwir-
kung auf andere Minderheitenkonflikte und werden
daher wahrscheinlich auch weiterhin den kosovari-
schen Staat nicht anerkennen.® Geeinigt hat sich die
EU auf die Entsendung einer zeitlich unbegrenzten
zivilen Polizei- und Rechtsstaatsmission (EULEX), ihre
bisher grofite zivile Operation, die die Arbeit der
kosovarischen Behdrden im Sinne der ,,Uberwachten
Unabhéangigkeit” beratend und kontrollierend beglei-
tet. Von Beginn an soll der Schwerpunkt auf der loka-
len Eigenverantwortung liegen. War anfanglich vorge-
sehen, dass EULEX mit seinen 1.800 Polizisten, Rich-
tern, Staatsanwaélten und Zollbeamten innerhalb von
vier Monaten die UN-Verwaltung im Kosovo ablésen
sollte, so ist mittlerweile von einem noch etwas langer
wéhrenden koordinierten Nebeneinanderbestehen von
UN- und EU-Missionen auszugehen.! Nicht zuletzt der
russische Widerstand gegen die Unabhéangigkeit des
Kosovos lassen die UN mit der Ubergabe zdgern, aber
auch logistische Probleme verzégern offenbar den
Zeitplan fur die vollstandige Etablierung von EULEX.
AulRRerdem zeichnet sich ab, dass die EU vor allem im
Norden, wo serbische Strukturen gewachsen sind, an
einer dauerhaften Kooperation mit United Nations
Mission in Kosovo (UNMIK) interessiert sein kdnnte,
da die serbische Seite deutlich gemacht hat, EULEX
erst dann zu akzeptieren, wenn sich die Mission auf
einen Beschluss des UN-Sicherheitsrats stutzen kénne.



Letztendlich aber wird UNMIK wohl nur noch eine klei-
ne Reprasentanz im Kosovo aufrechterhalten.

Die EU-Mission hat exekutive Befugnisse bei der Ver-
folgung von Kriegsverbrechern, der Bekdmpfung
organisierter Kriminalitat und der Verhitung ethni-
scher Konflikte. Parallel wird die EU durch eine Inter-
nationale Verwaltungsbehorde (1CO) vertreten, an
deren Spitze als ,,Internationaler Ziviler Reprasentant”
und Sondergesandter fur das Kosovo der Niederlander
Pieter Feith steht.?2 Zur Uberwachung der kosova-
rischen Unabhangigkeit obliegt ihm die letztinstanz-
liche Kontrolle Uber die Staatsgeschafte. Zu seinen
Kompetenzen gehort, Gesetze und Entscheidungen
einheimischer Organe aufzuheben, falls diese dem
Ahtisaari-Plan zuwiderlaufen. Aus demselbem Grund
kann er auch Vertreter der kosovarischen Staatsge-
walt entlassen. Er wird aullerdem Uber die Besetzung
von vier Schlusselpositionen im Staatsdienst entschei-
den: die Position des Leiters der Zollbehérde, der
Steuerverwaltung, der Finanzverwaltung und der Zen-
tralbank. EULEX und ICO sollen gemeinsam die Unab-
héngigkeit und die Unverletzlichkeit der Integritat des
kosovarischen Staatsgebiets Uberwachen.!?

STAAT UND VERFASSUNG

Ein vorlaufiger Verfassungsrahmen fiur die einge-
schrankte Selbstverwaltung des Kosovos unter UNMIK
trat 2001 in Kraft. Er etablierte die vorlaufigen Insti-
tutionen der Selbstverwaltung (Provisional Institutions
of Self-Government — PISG) — Parlament, Prasident,
Regierung, Gerichte und andere Gremien und Insti-
tutionen, einschliellich des Ombudsmanns* — und
teilte die Verantwortlichkeiten zwischen UNMIK und
den Selbstverwaltungsorganen auf, denen mit der Zeit
zunehmend Verantwortung tUbertragen wurde. Der
UNMIK-Chef und Sondergesandte des UN-General-
sekretars behielt jedoch die letztgultige exekutive und
legislative Verantwortung im Kosovo. Aufgrund der
von Belgrad aus unterhaltenen Parallelstrukturen der
Serben im Norden konnten die PISG nicht das gesam-
te Gebiet des Kosovos unter ihre Verantwortung brin-
gen. Der Aufbau einer multiethnischen Polizeitruppe
und eines — wohl eher leidlich funktionierenden — Jus-
tizsystems wird der oft umstrittenen UNMIK als Erfolg
zugutegehalten.*> Auch die multiethnische Integration
der Zollbehoérde soll gelungen sein.'®* Gemal Rahmen-
vorgaben vom April 2006 fur die Beschaftigung von
Richtern und Anklagern aus nicht albanischen Gemein-
schaften wurde eine Quote von 15 % sowie von 8 %
fur kosovarische Serben festgelegt. Laut Angaben des
EU-Fortschrittsberichts 2007 fuir das Kosovo unter
United Nations Security Council Resolution (UNSCR)
1244 gehérten 12 % der Angestellten im Rechtssys-

tem?'” ethnischen Minderheiten an, 8 % davon der
serbischen Gemeinschaft. Unter Richtern waren hin-
gegen nur 1 % aus Minderheiten anzutreffen, weniger
als 0,5 % aus der serbischen. Von 88 Anklagern ge-
hdrten lediglich sechs zu Minderheiten. Auch im Straf-
vollzug gehoérten 14 % der Angestellten einer ethni-
schen Minderheit an, 10 % von ihnen der serbischen.®
Bis zu diesem Zeitpunkt waren (gemaf Vorgaben des
vorlaufigen Verfassungsrahmens sollten es 16,6 %
sein) 11,5 % der Staatsbediensteten auf zentraler und
12 % auf lokaler Ebene Vertreter der Minderheiten.®
Zur Implementierung des Rahmenabkommens zum
Schutz nationaler Minderheiten sprach der Europarat
im Juni 2006 Empfehlungen aus, die jedoch bislang
nicht umgesetzt wurden. Auch wenn die gesetzlichen
Rahmenvorgaben existierten, kam doch keine der
offiziellen Institutionen ihrer Umsetzung annéahernd
nach. In jedem Ministerium wurde daher ein Team

mit der Berucksichtigung von Standards im Menschen-
rechts- und Minderheitenschutz befasst. Allgemein, so
Beobachter vor Ort, fehlt auch in der Bevélkerung ein
Bewusstsein fur den Sinn und die Notwendigkeit des
Schutzes vor Diskriminierung.

Der Ahtisaari-Plan bildet nun die Grundlage fur den
Aufbau eines multiethnischen, demokratischen Rechts-
staats, der héchsten Menschenrechtsstandards ver-
pflichtet und nach Europa hin orientiert sein soll.

Der Plan schreibt vor, dass ein unabhangiges Kosovo
sich eine neue Verfassung geben muss, und benennt
Schlusselelemente, die sie zu enthalten hat.?° Eine
diesen Vorgaben entsprechende Verfassung wurde
im April vom Parlament verabschiedet. Sie ist seit
15. Juni 2008 in Kraft. Eines der Schliusselelemente
betrifft den Schutz und die Forderung der Rechte von
Mitgliedern der ,,Gemeinschaften” — von Minderheiten
ist nicht die Rede. Es bezieht sich auf die Bereiche
Kultur, Sprache, Bildung und Symbole. AuBerdem sind
nationale Symbole zu entwickeln, die den multiethni-
schen Charakter der Gesellschaft reflektieren. Schon
im Juni 2007 wurde hierzu eine entsprechende Ar-
beitsgruppe gebildet.?! Die neue Flagge? wurde zur
Unabhé&ngigkeit entrollt. Sie ging allerdings unter im
Meer der albanischen Fahnen, die als Symbol des
albanischen Unabhangigkeitskampfes wohl nicht so
bald aus dem Verkehr gezogen werden.

Wesentliche Regierungs-Kompetenzen liegen nun in
Handen einheimischer Organe und Institutionen. Der
Ahtisaari-Plan gibt aulerdem spezifische Mechanismen
fur die Vertretung von Mitgliedern der (wie es aul3er-
dem heil3t) nicht albanischen Gemeinschaft in 6ffent-
lichen Institutionen vor, um fir ihre effektive und akti-
ve Teilnahme am o6ffentlichen Leben zu sorgen. Um die
Rechte dieser Gemeinschaften im legislativen Prozess
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zu schitzen, wird garantiert, dass bestimmte Gesetze
nur in Kraft treten kénnen, wenn eine doppelte Mehr-
heit der Delegierten nicht albanischer Gemeinschaften
im Parlament ihrer Annahme zustimmt. Das Justizsys-
tem hat ebenfalls den multiethnischen Charakter des
Kosovos widerzuspiegeln. Dasselbe gilt fir den Sicher-
heitssektor. In der Polizei sollen lokale Beamte die
ethnische Zusammensetzung der Gemeinden wider-
spiegeln, in denen sie ihren Dienst versehen. In den
Gemeinden mit serbischer Mehrheit hat die Gemeinde-
versammlung Mitspracherecht bei der Auswahl lokaler
Befehlstrager. Innerhalb eines Jahres sollen professio-
nelle, multiethnische Kosovo-Sicherheitskréafte (KSF)
etabliert und das Kosovo-Schutzcorps aufgeldst wer-
den. Auch wenn der Staat Kosovo unter internationa-
ler Verwaltung keine eigenstandige Aul3enpolitik wird
betreiben kdénnen, so hat er doch das Recht, interna-
tionale Vereinbarungen abzuschlielen und sich um die
Mitgliedschaft in internationalen Organisationen zu be-
mihen.

Teil des Ahtisaari-Plans ist ein weit reichender Dezen-
tralisierungsprozess, der good governance, Transpa-
renz und Effektivitat 6ffentlicher Dienste gewéhrleis-
ten soll. Ein Interim-Komitee ist mit der Vorbereitung
der Dezentralisierung beauftragt. Allgemein betrachtet
sind die administrativen Kapazitaten der Gemeinde-
verwaltungen durftig, Zustandigkeiten zwischen Zen-
tral- und Lokalregierung beziehungsweise Zentral-
und Lokalverwaltung sind nicht klar verteilt. Nun wird
festgelegt, dass Grund- und Sekundarschulbildung,
Gesundheitsversorgung, lokale Wirtschaftsentwick-
lung, die Entwicklung der Stadt und des landlichen
Raums, Namensgebung 6ffentlicher Platze und Stra-
RBen sowie offentliche Dienstleistungen Gemeindeange-
legenheiten sind. Neue Gemeinden sollen eingerichtet
werden kénnen, falls sich lokale Gemeinschaften und
bestehende Gemeinden darauf einigen; sie sind mit
dem nachsten Zensus abzugleichen. Der serbischen
Gemeinschaft wird ein hohes Mal} an Kontrolle tiber
ihre Angelegenheiten eingeraumt. Im Rahmen der
Verfassung des kosovarischen Staates wird ihr auto-
nome Bildungs-, Kultur- und Gesundheitspolitik zuge-
standen; ebenso ist ihr Finanzautonomie garantiert,
einschlie3lich des Rechts, Finanzmittel aus Serbien auf
transparentem Wege zu erhalten; Partnerschaften mit
serbischen Gemeinden und Behoérden sowie die grenz-
Uberschreitende Zusammenarbeit sind ebenfalls vor-
gesehen. AuBerdem werden sechs neue, vergrofRerte
Gemeinden mit serbischer Mehrheit geschaffen.

Die groRte serbische Gemeinde ist Nord-Mitrovica mit
ca. 20.000 Einwohnern. Bis zu den Marzunruhen 2004
gab es noch einige serbische Familien im albanischen
Sudteil der Stadt, in dem 80.000 Albaner leben. Mitro-

vica ist eine geteilte Stadt mit zwei Gemeindeverwal-
tungen. Laut Ahtisaari-Plan soll ein international tber-
wachter gemeinsamer Ausschuss fur Angelegenheiten
der Gesamt-Stadt gebildet werden. Allerdings ist da-
von auszugehen, dass sich Serben daran nicht beteili-
gen. Hier im Norden fuhlen sie sich fraglos Serbien
zugehorig und wollen mit dem Staat Kosovo nichts zu
tun haben. Die serbischen Parlaments- und Kommu-
nalwahlen im Mai 2008 wurden dementsprechend
auch in Nord-Mitrovica abgehalten. Dass die Teilung
der Stadt kein lokales, sondern ein zwischenstaatli-
ches Problem darstellt, mit dem sich auch die inter-
nationale Gemeinschaft zu befassen haben wird, ist
evident. Die endgultige Teilung der politisch und funk-
tionell seit Jahren desintegrierten Stadt scheint man-
chen Beobachtern die pragmatischste Losung zu sein.
Dies wurde die Abspaltung des Nordens aus dem
Staatsgebiet des Kosovos bedeuten. Der serbische
Staat reicht durch die Finanzierung der Parallelstruk-
turen — etwa des Krankenhauses oder der Universitat
— bis ans Ufer der Ibar heran. Er ist wichtigster Arbeit-
geber in Nord-Mitrovica, wo es kaum Privatbetriebe
gibt und die Bergbauindustrie schon lang zusammen-
gebrochen ist. Das serbische Kosovo-Ministerium
unterhélt vor Ort ein Buro und koordiniert von dort
auf Weisung Belgrads regierungstreue serbische Ent-
sandte, Uber die die Finanztransfers aus dem serbi-
schen Staatshaushalt abgewickelt werden. Durch den
Kauf (Uber Marktpreis) ganzer Wohnblocks und den
Auskauf der letzten noch verbliebenen Albaner aus
ihren Wohnungen zementiert der serbische Staat seine
Machtbasis und seinen territorialen Anspruch. Diese
Praxis der ethnischen Segregation lasst sich im klei-
nen Maf3stab auch in anderen ethnisch nicht homoge-
nen Gemeinden beobachten, wo der Kontakt zwischen
den ethnischen Gruppen eher die Ausnahme als die
Regel ist.

EU-INTEGRATION UND NACHBARSCHAFTS-
BEZIEHUNGEN

Auch das Kosovo unter UN-Verwaltung nahm bereits
am Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess mit der
EU teil.?®> Im Rahmen des sogenannten Stabilisation
and Association Process Tracking Mechanism (STM)
wurde die schrittweise Anpassung von Gesetzen, Prak-
tiken und politischen Mainahmen an EU-Normen in
den Gebieten good governance, Wirtschaft, innerer
Markt, Innovation und Infrastruktur ermittelt. In In-
terviews wahrend der Statusverhandlungen betonte
der Verhandlungsfuhrer der EU, Wolfgang Ischinger,
immer wieder die Bedeutung der europdaischen Inte-
gration fur die Region und besonders fur einen kunf-
tigen Kleinstaat wie Kosovo, der nur als EU-Mitglied
wirtschaftlich und energiepolitisch Uberlebensfahig sei.



Sicher wird dies auch wesentlich von den Beziehungen
zu den Nachbarstaaten mit entschieden werden. Inso-
fern ist der Boykott durch den serbischen Staat, der
weder die Unabhangigkeit des Kosovos noch die EU-
Mission anerkennt, keine vollig vernachlassigbare Tat-
sache. Der im Frihjahr 2008 noch amtierende ehema-
lige Premier Serbiens, Vojislav KoStunica, bezeichnete
die Unabhéangigkeitserklarung mit deutlichen Worten
als ,illegal”, ,willkurlich” und ,,brutalste Verletzung des
Volkerrechts”. Der Boykott nahm denn auch gleich
konkrete Formen an. Uber 100 der insgesamt 700
Serben, die bei den 7.000 kosovarischen Polizeikraften
ihren Dienst versahen, folgten umgehend dem Aufruf
zum Ruckzug aus den kosovarischen Strukturen. Die
Infrastruktur der Bahn Kosovo (HK) und etwa 50 km
Zugstrecke im Norden wurden Anfang Marz von der
Serbischen Bahn (ZS) unter Kontrolle genommen.

Es ist damit zu rechnen, dass die von Belgrad finan-
zierten Parallelstrukturen weiterhin ausgebaut werden
und eine Konfrontation mit kosovarischen Autoritaten,
aber auch mit UNMIK und ICO wahrscheinlich wird.
Die staatliche Integritat des Kosovos wird zudem die
Zollbehorde beschéaftigen. Im Norden wurden bereits
Grenzposten zu Serbien niedergerissen. Die Teilung
des Kosovos durch Abspaltung des nordlichen Teils,
dessen Verbindungen nach Serbien weit starker sind,
als es die nach Pristina je waren, kann nicht ausge-
schlossen werden. Russland hat wiederholt geaufiert,
dass eine Teilung des Kosovos unabwendbar sei. An-
dere Stimmen, die betonen, dass fur die Serben im
Norden durchaus Anreize zur Zusammenarbeit mit
PriStina bestiinden, dringen zurzeit schwer durch.

Was im Teilungsfall aus den serbischen Enklaven mit
etwa 60 % der serbischen Bevolkerung im kosovaris-
chen Inland wurde, ist offen. Warnungen vor einem
Schneeballeffekt mit Blick auf Stdserbien, Mazedonien
und auch Bosnien-Herzegowina stehen im Raum. Vor-
erst wird der bisher umstrittene Grenzverlauf zwischen
Mazedonien und Kosovo zu klaren sein.?* Der Ahti-
saari-Plan sieht die Bildung einer gemeinsamen Kom-
mission zur Lésung der Grenzfrage vor. Die mazedoni-
sche Regierung hat nun betont, dass sie auf interna-
tionale Vermittlung in dieser Angelegenheit Wert legt.
Die Beziehungen zwischen den in den benachbarten
Landern Albanien, Kosovo, Mazedonien, Montenegro
und Serbien lebenden Albanern beschaftigen nicht
nur Expertenrunden. Bei nichterner Betrachtung ent-
puppt sich ein mogliches GrofRRalbanien, worum es
dabei geht, jedoch als eine, wenn auch hartnéckige,
Chimare. Sicher hat die Erfahrung von Unterdrickung,
Marginalisierung und kollektiver Diskriminierung unter
Albanern der gesamten Region einen Gemeinschafts-
sinn ausgepragt. Ob dieser als Basis fur eine politische
Gemeinschaftsbildung ausreicht, ist jedoch fraglich.

Experten fuhren an, dass sich ganz unterschiedliche
albanische Identitaten und auch Versionen der albani-
schen Sprache entwickelt hatten. Die Albaner in Sud-
serbien rechnen sich offenbar selbst eher dem Kosovo
zu. Auch die Verbindungen zu den mazedonischen
Albanern, die im Grenzgebiet zum Kosovo leben, sind
eng. Traditionell bestehen enge, nicht selten auch ver-
wandtschaftliche Verbindungen zwischen Albanern in
Mazedonien und im Kosovo. Dies trifft hingegen sehr
viel weniger auf Albaner in Albanien zu; Verbindungen
wahrend des Sozialismus bestanden nur sporadisch.
Die jugoslawischen Albaner waren trotz ihrer Margina-
lisierung vom Lebensstandard her deutlich besser
gestellt als ihre albanischen Nachbarn. Diese uUber-
wanden erstmals das Image des ,,armen Verwandten”,
als kosovarische Fluchtlingstrecks Uber die Grenzen
kamen und sich schlagartig die Rollen verkehrten.
Stimmen, die eine groRalbanische Entwicklung viel-
leicht nicht befurworten, aber doch ,,naturwichsig”
kommen sehen, verweisen wiederum darauf, dass
zwei benachbarte ,albanische” Staaten nicht sinnvoll
haltbar seien.?® Ob eine politische Vereinigung den
verschiedenen politischen Fuhrern der Albaner in der
Region mit ihren lokalspezifischen Eigeninteressen
entgegenkame, darf bezweifelt werden. So beschrankt
sich heute etwa die albanische Regierung auf die In-
tensivierung der wirtschaftlichen Beziehungen zum
Kosovo und auf den Ausbau nétiger Infrastruktur, auch
mit Blick auf die regionale Verkehrsentwicklung. Alle
groRalbanischen Spekulationen Ubersehen jedoch,
dass der junge Staat Kosovo unter internationaler
Aufsicht bis auf Weiteres sowieso keine eigenstandige
AuBenpolitik wird betreiben kénnen.

PARTEIEN UND PARLAMENT

Am 17. November 2007 wurden Parlaments- und
Kommunalwahlen im Kosovo abgehalten. Insgesamt
traten 26 Parteien an. Die 5 %-Klausel hinderte je-
doch die meisten am Einzug ins Parlament. Die beiden
popularsten Parteien sind die Demokratische Partei
des Kosovo (PDK) mit dem ehemaligen UCK-Chef
Thaci an der Spitze und die von Rugova gegrindete
Demokratische Liga des Kosovo (LDK), deren Vorsit-
zender heute Staatsprasident Sejdiu ist. Die Demo-
kratische Liga der Dardania (LDD) hat sich als Abspal-
tung der LDK erstmals zur Wahl gestellt. AuBerdem
trat die Allianz fur die Zukunft des Kosovo (AAK), die
von dem Publizisten Veton Surroi gegrindete Partei
»ORA” sowie die Allianz fur ein neues Kosovo (AKR)
des Unternehmers Pacolli an. Die serbische Gemein-
schaft wurde bisher von der Serbischen Liste fur Ko-
sovo und Metohija vertreten. Vor Kurzem wurde eine
weitere serbische Partei mit Sitz in PriStina gegrindet.
Auch die anderen, kleineren ethnischen Gruppen
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haben eigene Parteien: die Turkische Demokratische
Partei Kosovo (KDTP), die Albanische Demokratische
Partei der Ashkali (PDAK), die (bosniakische) Partei
der Demokratischen Aktion (SDA) sowie die Vereinigte
Roma-Partei des Kosovo (PRBK). Ethnischen Minder-
heiten sind 20 von insgesamt 120 Parlamentssitzen
garantiert. Die restlichen 100 Sitze werden in direkter
Wahl gemaR dem Prinzip proportionaler Reprasen-
tation vergeben. Von zwolf Posten in der Zentralen
Wahlkommission sind vier fur ethnische Minderheiten
reserviert, einer davon fur Serben. Wie erwartet folg-
te die serbische Gemeinschaft bis auf etwa 1 % dem
Aufruf des serbischen Prasidenten Tadi¢ zum Wahlboy-
kott. Dadurch erhielten bei den Wahlen zu den Stadt-
und Gemeinderéaten sowie bei den Burgermeister-
wahlen?® auch in den mehrheitlich serbischen Gemein-
den albanische Vertreter Mandate. Die zentrale
Wahlkommission erklarte daraufhin, dass die Wahlen
in Gemeinden wiederholt werden miussen, in denen
nicht genidigend Stimmen abgegeben wurden. Die
Wahl wurde von UNMIK in diesen Gemeinden nicht
anerkannt.

Die als Sieger aus den Wahlen hervorgegangenen
Parteien PDK und LDK besiegelten zu Jahresbeginn
2008 ihre Koalitionsregierung. Beide Parteien gewan-
nen zusammen 62 Parlamentssitze. Hashim Thaci
Ubernahm das Amt des Premierministers. Er bezeich-
nete die Koalition mit der LDK, die starkste Konkur-
rentin der PDK im politischen Parteiengeflige des
Kosovos ist, als state-building partnership. Dem 15-
kopfigen Kabinett gehdren weitere sieben Vertreter
der PDK (Wirtschaft, Energie, Transport, Landwirt-
schaft, Inneres, Bildung, Offentliche Dienste) sowie
funf Vertreter der LDK (Justiz, Gesundheit, Handel
und Industrie, Lokalverwaltung, Kultur) an. Drei wei-
tere Ministerposten gingen an Vertreter der ethni-
schen Minderheiten. Laut Verfassung mussen mindes-
tens zwei Ministerposten an Vertreter der Minderheiten
vergeben werden, davon einer an einen Serben. Der
Posten des Ministers fur Umwelt ging an einen ethni-
schen Turken (Mahir Yagcilar). Der Minister fir Ruck-
kehr und Gemeinschaften (Boban Stankovi¢) sowie
der Minister fir Arbeit und Soziales (Nenad Risti¢) sind
Serben — eine Entscheidung, die Proteste albanischer
Veteranenverbande hervorrief.

Die bisherige Arbeit von Regierung und Parlament
wird als zurtickhaltend, wenn nicht als ineffektiv und
unkoordiniert beschrieben. Beobachter betonen, dass
es eigentlich kein funktionierendes politisches System
im Kosovo gibt. Innerhalb eines Jahres nach Publika-
tion, so erwahnt beispielsweise der EU-Fortschritts-
bericht 2007, gelang es nicht, den Jahresbericht des
Ombudsmanns zu diskutieren noch den ersten Om-
budsmann zu wahlen. Es gibt einen Ausschuss fur die

Rechte und Interessen der Gemeinschaften, der mit
Blick auf den Schutz der Rechte dieser Gemeinschaf-
ten alle Gesetzesentwirfe sichtet. Einen Menschen-
rechtsausschuss gibt es bisher nicht. Dem Buro des
Premierministers angegliedert ist ein Buro fur good
governance, das fur die Berichterstattung tber und
die Koordinierung von Menschenrechtsfragen — unter
anderem mit dem Ombudsmann — zustandig ist. Als
diesbezugliche Anlaufstelle in der Regierung wird das
Buro, so heif3t es, seiner Aufgabe noch nicht gerecht.

Eine der Schlusselvorgaben des Ahtisaari-Plans ist

die Garantie der parlamentarischen Vertretung von
Gemeinschaften, die nicht in der Mehrheit sind. In der
neuen Verfassung ist dementsprechend festgelegt,
dass von insgesamt 120 Parlamentssitzen zehn Sitze
fur Serben und zehn Sitze fur Vertreter anderer Ge-
meinschaften reserviert sind. Gesetze, die von beson-
derem Interesse fur diese Gemeinschaften sind, kon-
nen nur mit einer doppelten Mehrheit der Abgeordne-
ten, die diese Gemeinschaften reprasentieren, sowie
aller Abgeordneten, die angeben, Vertreter der Ge-
meinschaften zu sein, angenommen werden. Auch die
Regierung sowie der Staatsdienst mussen die Diversi-
tat der Gesellschaft widerspiegeln.

KIRCHEN UND RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN

Das Kosovo mit seinen mittelalterlichen serbischen
Kldstern und der ersten Patriarchie gilt als Wiege des
Serbentums. Dass der serbisch-orthodoxen Kirche —
wie bereits in der Vergangenheit im Kampf gegen die
osmanische Herrschaft — auch heute im Lichte der Un-
abhangigkeitserklarung des Kosovos und der Heraus-
I6sung aus dem serbischen Staat eine eminent politi-
sche Rolle zukommt, ist offensichtlich. Wie die poli-
tische Fuhrung Serbiens erkennt auch die serbisch-
orthodoxe Kirche (SOK) ein unabhangiges Kosovo
nicht an und hat die entsprechende Erklarung scharf
verurteilt. Allerdings zeichnen sich in jlingster Zeit
innerhalb der SOK Differenzen ab, inwieweit etwa
beim Wiederaufbau und der Instandsetzung zerstorter
Kirchen, Kldster und anderer serbisch-orthodoxer
Kulturdenkmaler mit Behorden in PriStina zusammen-
gearbeitet werden soll. Wahrend einige Vertreter der
serbisch-orthodoxen Kirche vor Ort sich zunehmend
einer Kooperation 6ffnen, wird dieser Kurs offenbar
seitens des Erzbischofs von Cetinje und Metropoliten
von Montenegro, Amfilohije, scharf verurteilt und zu
unterbinden versucht. Dieser fuhrt als Stellvertreter
des kranken Patriachen Pavle derzeit interimistisch
die Amtsgeschafte der SOK. Er gilt als aussichtsreicher
Nachfolger des Patriarchen Pavle 1., und als Vertreter
einer politischeren Interpretation der Rolle der SOK
mit antiwestlichen Zugen.



Die Islamische Konferenz-Organisation (OIC) wiede-
rum hat die Unabhangigkeit des Kosovos begrufit.
Immerhin handelt es sich bei den Kosovo-Albanern
ganz uberwiegend um Muslime. Fur sie stand jedoch
Religiositat traditionell hinter Fragen der ethnischen
Identitat und nationalen Selbstbestimmung zurtck.
Sowohl bei den Muslimen unter den Kosovo-Albanern
als auch bei muslimischen Albanern im Nachbarland
tragen Glaube und religidse Praxis oft heterodoxe
Zuge. Der aus Anatolien stammende Bektasi-Orden
und die spirituelle Kultur der Derwische hatten auf
die muslimischen Albaner in der gesamten Region
pragenden Einfluss. Bis heute bietet der unter Alba-
nern praktizierte Islam kaum Anknupfungspunkte fur
Fundamentalisierungsbestrebungen.

Im November 2006 wurde ein Gesetz uber das kultu-
relle Erbe verabschiedet. Die kosovarische Regierung
hat entsprechend umfangreiche Mittel fur den Wieder-
aufbau orthodoxer Kirchen und Monumente bereitge-
stellt, der Berichten zufolge gut vorankommt. In die-
sem Falle gibt es eine recht intensive Kooperation
zwischen den Kulturministerien in PriStina und Bel-
grad. Auch katholische Kirchen — es gibt auch Katho-
liken im Kosovo — wurden in den vergangenen Jahren
wiederaufgebaut, andere neu gebaut. Akte von Vanda-
lismus gegen religibse Monumente aller Glaubensge-
meinschaften geschehen nach wie vor; oft werden sie
nur unzureichend aufgeklart. In serbisch dominierten
Gemeinden gab es wiederholt Widerstande gegen den
Bau von Moscheen fur die muslimische Minderheit. In
einem Fall sprachen sich Serben und Roma in erster
Linie gegen das fur den Bau bestimmte Grundsttick
mit der Begrindung aus, dieses liege direkt neben
einem von serbischen und Roma-Kindern besuchten
Kindergarten. Die politische Motivation zum Bau von
Gotteshausern in Vorwahlzeiten kalkuliert solche Reak-
tionen mit ein. Zwischen den Religionsgemeinschaften
gibt es kaum einen Dialog, die serbisch-orthodoxe
Kirche und die islamische Gemeinschaft haben offizi-
elle Begegnungen bis heute vermieden.

Die neue Verfassung muss dem Ahtisaari-Plan zufolge
enthalten, dass es im Kosovo keine offizielle Religion
gibt und der Staat gegenuber Glaubensfragen neutral
ist. Alle Religionsgemeinschaften, ihr Eigentum und
ihre Statten sind autonom und genie3en Schutz. Das
Wirken der serbisch-orthodoxen Kirche im Kosovo
darf nicht behindert werden. Sogenannte Schutzzonen
werden um 45 ausgewiesene religiose und kulturelle
Statten sowie historische Monumente eingerichtet,
um Bauaktivitaten oder kommerzielle und industrielle
Ansiedlungen in ihrer Umgebung zu verhindern. Be-
stimmte Stéatten erhalten auRerdem besonderen
Schutz ihrer physischen Unversehrtheit. Die Autorita-

ten des Kosovos haben die serbisch-orthodoxe Kirche
und ihre interne Organisation — das heif3t auch Verbin-
dungen mit der SOK in den Nachbarlédndern — explizit
anzuerkennen, ihr Eigentum darf nicht angeruhrt wer-
den, von Steuern ist sie befreit und sie geniel3t Zoll-
privilegien.

SPRACHE, BILDUNG, KULTUR

GemaR der aktuellen Gesetzeslage gelten im Kosovo
drei offizielle Sprachen: Albanisch, Serbisch und Eng-
lisch. Laut Ahtisaari-Plan soll es kiinftig zwei offizielle
Sprachen — Albanisch und Serbisch — geben. Die Spra-
chen anderer Gemeinschaften — der Turken, Roma,
oder Bosniaken — sollen den Status offiziell genutzter
Sprachen erhalten. Das gegenwartig gultige Gesetz
Uber die offiziellen Sprachen wurde im Oktober 2006
verabschiedet. Seine Implementierung kommt nur
langsam voran. Im Juni 2007 wurde eine Arbeitsgrup-
pe im Parlament zur Standardisierung der Sprachen
eingerichtet. Damit soll das Problem inkonsistenter
Ubersetzungen und Unklarheiten zwischen den ver-
schiedenen offiziellen Sprachen in den Amtsblattern
behoben werden. Auch offizielle Rechtsdokumente
weichen in den Ubersetzungen immer wieder von-
einander ab. Ausbildung und Training in den drei offi-
ziellen Sprachen fehlt nicht nur den Mitarbeitern im
Parlament. Auf lokaler Ebene ist die Frage der Mehr-
sprachigkeit ein noch weit gravierenderes Problem.
Albanisch-Kenntnisse sind unter Serben kaum verbrei-
tet. Die junge Generation albanischer Kosovaren er-
lernt nicht mehr Serbisch. Die sprachliche Desintegra-
tion der Gesellschaft ist weit fortgeschritten. Der Auf-
bau eines Bildungssystems mit Bildungsangeboten
fur alle ethnischen Gruppen gestaltet sich ebenfalls
schwierig. Seit Mai 2007 gibt es daher einen strate-
gischen Plan des Ministeriums fur Bildung, Wissen-
schaft und Technologie zur allgemeinen Schulbildung
mit besonders auf die Bedurfnisse von Minderheiten
zugeschnittenen MaBnahmen. Auch das Kulturminis-
terium engagiert sich im Sinne der Multiethnizitat mit
einem Programm, das Grundschiler fur das multikul-
turelle Erbe des Kosovos sensibilisieren soll. Seit Juli
2007 gibt es aulerdem eine Strategie zur Bildung
von Roma, Ashkali und Agyptern im Rahmen des re-
gionalen Programms zum Jahrzehnt der Roma-Inte-
gration, an dem Kosovo jedoch bislang nicht offiziell
teilgenommen hat. Die Strategie wurde mit der OSCE-
Mission und der Open Society Foundation abgestimmt,
die sich fur die Integration der drei Gruppen in die
kosovarische Gesellschaft systematisch einsetzen.

Die Integration von Kindern aus Minderheitengemein-
schaften in den Grundschulbetrieb ist insgesamt be-
trachtet lickenhaft, doch im Falle der Roma-Gemein-
schaft besonders gravierend: Lediglich 10 % der
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Roma-Kinder besuchen die Grundschule. Auch im
Ahtisaari-Plan wird der Staat Kosovo verpflichtet, den
Schutz nationaler oder ethnischer, kultureller, sprach-
licher und religidser ldentitaten aller Gemeinschaften
und ihrer Mitglieder zu garantieren und die Grundla-
gen zu schaffen, dass sie ihre Identitaten férdern,
entwickeln und o6ffentlich darstellen kdnnen. Dazu
gehort das Recht auf Bildung in einer der offiziellen
Sprachen des Kosovos, je nach Wahl, fur alle Bil-
dungsstufen. Auf lokaler Ebene mussen Bildungsange-
bote in den Sprachen der Gemeinschaften zur Verfu-
gung stehen, die vor Ort die Mehrheit stellt; private
Bildungs- und Trainingseinrichtungen kénnen unter-
halten werden. Ferner darf die eigene Sprache und
Schrift privat und 6ffentlich genutzt werden, etwa im
Kontakt mit lokalen Behdrden in Gemeinden, in denen
die betroffene Gemeinschaft einen ausreichenden
Anteil an der lokalen Gesamtbevdlkerung bildet. Aller-
dings fehlen fur die Umsetzung all der erwéhnten Be-
stimmungen und Programme die notwendigen Finanz-
mittel. Allein der rechtlich garantierte muttersprach-
liche Unterricht ist bis heute eher im Ausnahme- als
im Regelfall gewahrleistet.

Die serbisch-sprachige, aus Belgrad finanzierte Uni-
versitat von Mitrovica wurde mittlerweile offiziell
(von UNMIK) anerkannt und nimmt nun am Bologna-
Prozess teil. Offizielle Verbindungen mit der Universi-
tat von PriStina gibt es nicht, Plane fur eine Koopera-
tion in der Zukunft existieren ebenso wenig. Die Ver-
bindungen zu Universitaten in Serbien werden hin-
gegen ausgebaut. Die Universitat in PriStina hat das
Potenzial, neben den Universitaten in Tirana und in
Tetovo zu einem regionalen Zentrum fur Hochschul-
bildung in albanischer Sprache zu werden.

MEDIEN

Ahtisaaris Plan zufolge muss allen Gemeinschaften
der Zugang zu offentlich-rechtlichen Medien offen-
stehen. Sie haben das Recht, im 6ffentlich-rechtlichen
Sender reprasentiert zu sein; Sendeplatze fir mutter-
sprachliche Programme sind garantiert. Gemeinschaf-
ten haben aulerdem das Recht, ihre eigenen Medien
zu unterhalten und eine reservierte Anzahl an Fre-
quenzen der elektronischen Medien zu nutzen.

Der 6ffentlich-rechtliche Sender Radio-Television
Kosova (RTK), das ehemalige Staatsfernsehen, kampft
heute ebenso sehr um seine politische Unabhangig-
keit wie um seine finanzielle Existenz.?” Die Gebihren
von 3,50 EUR pro Haushalt, die gemeinsam mit der
Stromrechnung erhoben werden, werden kaum ge-
zahlt. Derzeit wird ein neues Finanzierungsverfahren
mit gesicherter Gebuhrenerhebung erarbeitet, um RTK

Einnahmen zu sichern und nicht in Abhangigkeit einer
Finanzierung aus dem Staatshaushalt — und damit von
der Regierung — geraten zu lassen. In Sachen Unab-
hangigkeit hat der Sender eine unriuhmliche jungste
Vergangenheit, diente er doch den internationalen Or-
ganisationen gerade in der ersten Phase ihres Mandats
im Kosovo manches Mal als Sprachrohr. Die albanische
Bevolkerung bezieht ihre Informationen mehrheitlich
aus dem RTK. Die serbische Bevolkerung im Kosovo
hingegen bezieht ihre Informationen vorwiegend aus
dem serbischen 6ffentlich-rechtlichen Sender RTS, der
in den meisten Enklaven empfangen werden kann.
Das Kosovo ist daruiber hinaus von Satellitenschisseln
Ubersat, Uber die Programme aus den benachbarten
Landern empfangen werden. Daneben gibt es drei
landesweit zu empfangende und 23 lokale Fernseh-
sender. Private Sender mussen sich Uber Werbung
finanzieren. AuRBerdem besitzen mehr als 80 lokale
und vier Uberregionale Radiostationen eine Lizenz.
Etwa 80 % der zwei Millionen Einwohner sehen fern,
die wesentliche Informationsquelle ist also das Fern-
sehen. Eine unabhéngige Berichterstattung ware an-
gesichts der skizzierten Situation gerade heute obers-
tes Gebot, um dem Aufbau des jungen Staates und
seiner demokratischen Zukunft forderlich zu sein.

Auch Printmedien finanzieren sich tGber Werbung. Die
meisten von ihnen sind allerdings wirtschaftlich ab-
héngig von auslandischen Gebern, politischen Parteien
oder méchtigen Geschaftsleuten. Zwar hat das Parla-
ment ein Mediengesetz verabschiedet, doch regelt es
nicht die Transparenz der Eigentumsverhaltnisse. Nur
etwa 5 % der Albaner — Angehdrige der Bildungselite
und Meinungsfiihrer — sind Zeitungsleser.

Dass die gesetzlich festgelegten 15 % fur Minderhei-
tenprogramme im offentlich-rechtlichen Rundfunk
und Fernsehen des Kosovos (RTK) nicht erfullt sind,
ist nicht Uberraschend. Der Mittelzufluss durch den
Minderheiten-Medienfonds ist offenbar nicht gewéahr-
leistet. Zudem ist auch im Kosovo das professionelle
Bildungsniveau von Journalisten insgesamt niedrig,
Kenntnisse in Minderheitensprachen und -kulturen
sind begrenzt. Die Ausbildung von Journalisten aus
den Minderheitengruppen ware eine entscheidende
Voraussetzung, um ihre Medienprésenz zu verstarken.

WIRTSCHAFT

Die Arbeitslosenrate im Kosovo wird auf etwa 40 bis
50 % geschatzt, da offizielle Beschéaftigungszahlen
nicht verfugbar sind und die Beschéaftigung in der
Schattenwirtschaft schwer messbar ist. Dass etwa

50 % der Bevolkerung unter der Armutsgrenze leben,
ist alarmierend.?® Das Pro-Kopf-Einkommen liegt heute



auf der H6he eines Entwicklungslandes. Ein Drittel der
circa zwei Millionen Einwohner ist unter 14 Jahre alt,
das Durchschnittsalter liegt bei 25 Jahren. Die Gebur-
tenrate im Kosovo ist die hoéchste in Europa. Jedes
Jahr drangen damit Arbeitssuchende auf den Markt,
die von der kosovarischen Wirtschaft unmoglich absor-
biert werden kdnnen. Wichtigster Arbeitgeber im Land
sind der offentliche Sektor sowie internationale Orga-
nisationen, die vergleichsweise so Uberhéhte Gehalter
zahlen, dass der Marktpreis vollig verzerrt wird. Die
Privatwirtschaft besteht zu 50 % aus Einzelhandel und
Dienstleistungen, Kleinunternehmen in der Nahrungs-
mittel- und Baubranche, die offiziell nur wenige Mitar-
beiter zu Geringstldhnen beschéftigen. Der Schwarzar-
beitsmarkt ist uniberschaubar, die Wettbewerbsfahig-
keit der Wirtschaft dadurch stark behindert. Vor allem
aber behindert der marode Energiesektor die Entwick-
lung der Privatwirtschaft. Allein der Haushalt ist mehr
oder weniger stabil; auch das Bankensystem steht auf
solider Grundlage. Die Hauptfinanzquelle — etwa 50 %
des Haushalts — beruht jedoch auf Geldsendungen aus
dem Ausland. Die Ruckflisse von Migranten ersetzen
bis heute das kaum existente soziale Sicherungsnetz
und bewahren unzéhlige Familien vor der weit klaffen-
den Armutsfalle. Etwa 375.000 Kosovo-Albaner arbei-
ten noch in den USA, Deutschland, der Schweiz und
anderen westlichen Landern. Seit allein Programme
zur Familienzusammenfihrung den Schritt in die Ar-
beitsmigration erméglichen, erhalten einer Studie der
European Stability Initiative zufolge nur noch 15 %
der kosovarischen Familien regelméaRige Zahlungen
aus dem Ausland.?® Angesichts der Finanzmittel, die
von der EU fur die Stabilisierung des Kosovo aufge-
wendet werden, kritisiert ESI diese Einschrankung der
Arbeitsmigration zu Recht als inkohéarente Politik. Der
Druck auf den einheimischen Arbeitsmarkt hat ange-
sichts der demografischen Entwicklung erhebliches
politisches Spannungspotenzial. Doch auch die einhei-
mische Politik hat es versaumt, die Finanzmittel zur
nachhaltigen Entwicklung und Beschéftigungsférde-
rung, fur Innovation und Produktivitatsférderung der
Landwirtschaft, zur Férderung des KMU-Sektors und
fur Bildung einzusetzen. Stattdessen wurden uber-
kommene patriarchale Familienstrukturen aufrechter-
halten, die Frauen den Zugang zu Bildung und Be-
schaftigung verwehren. Der landliche Raum ist rtck-
standig und arm, die soziale Krise der landlichen Be-
volkerung eine drangende politische Aufgabe.

Die Unabhéngigkeit gilt allseits als entscheidender
Schritt zur Wirtschaftsentwicklung. Der Staat Kosovo
kann nun Mitglied in internationalen Finanzinstitutio-
nen werden, Kredite des Wéahrungsfonds beantragen;
rechtliche Rahmenbedingungen fur Investoren werden
geklart. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an
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die Wirtschaftspolitik der Regierung, schnell Arbeits-
platze zu schaffen. Entscheidend wird dies aber von
den EU-Finanzhilfen abhangen. So erteilten die EU-
AuBenminister der Kommission den Auftrag, alle
,Gemeinschaftsinstrumente zu nutzen, um die 6kono-
mische und politische Entwicklung zu férdern”. Das
bedeutet, dass im Rahmen der Stabilisierungs- und
Hilfsprogramme der EU Gelder aus dem Haushalt ohne
Abstimmungsprobleme®® ins Kosovo gelangen kénnen.
Um erwartbare Frustrationen und Widerstéande der
Bevolkerung, etwa gegen die internationale Prasenz,
moglichst nicht aufkommen zu lassen, wird die Bereit-
stellung umfangreicher EU-Finanzmittel in den néach-
sten Jahren empfohlen. Hoffnung wird in die Offnung
des einheimischen Markts fiir Auslandsinvestitionen
sowie die regionale Marktentwicklung gesetzt. Niedri-
ge Steuern, niedrige L6hne und Bodenschatze sollen
Investoren locken.3' Der Ahtisaari-Plan gibt vor, Priva-
tisierung und Restitution unter internationale Aufsicht
zu stellen. Mit eigentumsrechtlichen Fragen, die haufig
Minderheiten betreffen, muss transparent verfahren
werden. Es werden Mechanismen zur Definition der
Ubernahme des Anteils des Kosovos an der Schulden-
last Serbiens vorgeschlagen. Die CEFTA-Mitgliedstaa-
ten (Central European Free Trade Agreement) sind
wichtigste Handelspartner des Kosovos, 56 % des Ex-
ports aus dem Kosovo geht in diese Lander, 48 % des
Imports stammt aus ihnen. Neben Mazedonien und
Kroatien ist Serbien wichtigster Handelspartner. Ein
Wirtschaftsembargo wirde die ohnehin auf EU-Niveau
liegenden Preise noch einmal um mindestens 10 %
steigern.

1] Die Beziehungen der Serben zum Kosovo tragen, so wird
immer wieder berichtet, die Zuge eines Kolonialherren
gegenuber seinen kolonialen Untertanen. Bis heute sind
die tendenziell abfalligen AuBerungen tber Kosovo-Alba-
ner, die auch in intellektuellen Kreisen nicht untblich
sind, gekennzeichnet von den fur Kolonialismus typischen
Spuren rassistischen Differenzdenkens. Uberzeugend
wird das Kolonialismus-Argument vorgebracht etwa von
Mappes-Niedick, Norbert: Die Ethno-Falle. Der Balkan-
Konflikt und was Europa daraus lernen kann. Berlin 2005.

2] Zum Mandat der United Nations Interim Administration
Mission in Kosovo (UNMIK) gehért die Unterstitzung des
Prozesses der Friedensimplementierung, die Organisation
und Supervision der vorlaufigen Selbstverwaltungs-Insti-
tutionen sowie die Uberwachung der Achtung der Men-
schenrechte.

3| Die Statusgesprache waren begleitet von Anschlagen auf
serbische Einrichtungen, Banken, Kulturdenkmaéler und
orthodoxe Kirchen im Kosovo.

4] Wahrend die USA das Ziel der Kosovo-Albaner der (Uber-
wachten) Unabhangigkeit von Beginn unterstitzen,
bemihte sich die EU lange intern um eine einstimmige
Position in der Frage. Russland hatte nie Zweifel daran
gelassen, dass es nur eine Losung unterstitzt, die von
serbischer Seite akzeptiert und mitgetragen wirde.

5] Die folgenden Angaben sind dem Fortschrittsbericht 2007
der EU-Kommission zum Kosovo unter UNSCR 1244 ent-
nommen.
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Etwa 48.000 Serben leben im Norden, davon circa
20.000 in Mitrovica. In PriStina gibt es seit den Marz-
unruhen von 2004 nur noch wenige Serben. Im nahe der
Hauptstadt gelegenen Gracanica, wo sich das im mittel-
alterlichen serbischen Reich gegriindete gleichnamige
orthodoxe Kloster befindet, ist eine weitere Enklave,
dann wieder eine in Grenznahe zum mehrheitlich alba-
nisch bevoélkerten, in Serbien liegenden PreSevo-Tal. In
Strpce/Shterpce nahe der mazedonischen Grenze leben
etwa 9.000 Serben; eine weitere Enklave befindet sich
im Westen zwischen Peja/Pe¢ und Prizren.

Sie hatte mehrfach — erfolglos — gefordert, an den
Statusgespréachen beteiligt zu werden.

Minderheiten sind in ihrem Recht auf Versammlungsfrei-
heit eingeschrankt, da sie meist noch auf polizeiliche
SicherheitsmaBnahmen angewiesen sind.

Betont wurde auRerdem, dass die EU sich nach wie vor
an die UN-Charta und die Schlussakte von Helsinki ge-
bunden fihlt, die beiden wichtigsten volkerrechtlichen
Vertrage, die die territoriale Integritat von Staaten fest-
legen.

In diesem Sinne geauBert haben sich Spanien, Griechen-
land, Zypern, Bulgarien, Rumanien und die Slowakei.
FUr UNMIK gilt weiterhin die Resolution 1244. Sie wird
sich, so die offizielle Formel, dann zuriickziehen, wenn
die Bedingungen fir eine vollstandige Ubergabe der Ver-
waltungsverantwortung an die lokalen Behdrden bezie-
hungsweise die EU-Mission geschaffen sind. Da Russland
jedoch die hierzu nétige Verabschiedung einer Resolution
im UN-Sicherheitsrat blockiert, verzégert sich der Prozess
bis auf Weiteres.

Eine ,Koalition der Willigen” bestehend aus 15 Staaten
(neben den USA vor allem européische Regierungen),
die die Unabhangigkeit anerkannt haben und einen sub-
stanziellen Beitrag im Kosovo leisten, hat ihn ins Amt be-
rufen.

Die Sicherheit wird weiterhin von der NATO garantiert,
die mit KFOR derzeit 15.000 Soldaten im Einsatz hat und
beim Aufbau einer kosovarischen Armee helfen wird.

Die Empfehlungen des Ombudsmanns wurden aufgrund
ineffektiver Koordinierung mit Regierungsstellen, die
offenbar Ersterem nicht anzulasten ist, nur selten imple-
mentiert. Der Ombudsmann war bisher die einzige lokale
Institution, der die Regierung per Gesetz rechenschafts-
pflichtig ist. Er geniel3t Berichten zufolge zunehmend
Vertrauen, vor allem bei Minderheiten, die 25 % der Be-
schwerden vorbringen. Diese betreffen zumeist Eigen-
tumsfragen, Instandsetzung von zerstdrten Hausern, und
Diskriminierung im Beschéaftigungssektor. Immerhin
konnte er in mehr als einem Drittel der Félle eine Rechts-
umsetzung erwirken. (Siehe unter anderem Fortschritts-
bericht 2007 der EU-Kommission.)

Auch die Vorbereitung und Uberwachung von funf Wahlen
wird UNMIK zugute gehalten. In diesem Bereich hat sich
ebenfalls die OSCE-Mission engagiert, die auBerdem fur
Fragen des interethnischen Ausgleichs Zustandigkeit
innehatte.

Eine Anti-Korruptionsbehérde operiert offenbar maiig
erfolgreich; die Steuerbehérde scheint hingegen vollig
uberfordert zu sein.

Im Justizministerium sind beispielsweise 13 % der Ange-
stellten aus nicht-albanischen Gemeinschaften, 9 % da-
von gehéren der serbischen Gemeinschaft an.

In Gebieten mit serbischer Mehrheit existierten bisher
parallele Gerichte, die serbisches Recht anwenden. Alle
verurteilten serbischen Straftater verbuf3ten im Geféangnis
von Mitrovica ihre Strafe.

Aufgrund einer Direktive aus Belgrad im Jahr 2005 ver-
weigerten insgesamt an die 3.300 Serben im kosovari-
schen 6ffentlichen Dienst die Annahme ihrer Gehalter.
318 baten zwischenzeitlich um Wiederaufnahme der
Lohnzahlung und erhielten rickwirkend den angesam-
melten Lohn.
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Bereits im Februar 2007 wurde vorausschauend eine
Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung der Verfassung einge-
richtet, der auch Mitglieder der Opposition sowie Vertre-
ter der ethnischen Gruppen und der Zivilgesellschaft an-
gehoren. Die serbische Gemeinschaft entsandte keinen
Vertreter.

Die kosovo-albanische Verhandlungsgruppe bei den
Statusgesprachen, das sogenannte ,,Unity Team”, orga-
nisierte einen 6ffentlichen Wettbewerb fir den Entwurf
nationaler Symbole.

Auf europaischem Blau prangen sechs weille Sterne tUber
einem gelben Feld, das das Territorium des Kosovos dar-
stellt. Die sechs Sterne stehen fur die im Kosovo leben-
den Volksgruppen. Die Flagge hat Ahnlichkeiten mit der
bosnisch-herzegowinischen, die von der internationalen
Gemeinschaft oktroyiert wurde.

In internationalen Verhandlungen und regionalen Foren
wie dem Stabilitatspakt und dem Sudosteuropaischen
Kooperationsprozess (SEECP) wurde das Kosovo bisher
offiziell durch UNMIK vertreten, auch wenn Autoritaten
der Provisional Institutions of Self-Government (PISG)
personlich prasent waren.

Noch vor der Unabhangigkeitserklarung war Kosovos
Premierminister Thaci zu diesem Zwecke nach Skopje
gereist.

Dass Kosovo — auf jeden Fall formell — ein multiethni-
scher Staat ist, wird dabei vernachlassigt.

Bei den Kommunalwahlen wurden zum ersten Mal die
Burgermeister, die 50 % der Stimmen fur sich gewinnen
mussen, direkt gewahlt.

Einige der folgenden Informationen sind dem Bericht von
Peter Miroschnikoff entnommen: ,,Bildstérung und offene
Rechnungen im Kosovo”, Frankfurter Allgemeine Zeitung,
19.02.2008.

Auch in den Nachbarlandern hat sich die Quote der Men-
schen, die unter der Armutsgrenze leben, auf besorgnis-
erregendem Niveau eingependelt. In Montenegro liegt die
Armutsquote etwa bei 40 %.

Vgl. European Stability Initiative: Cutting the lifeline.
Migration, Families and the Future of Kosovo. Berlin,
Istanbul, September 2006.

Abstimmungsprobleme waren zu befurchten zwischen
den EU-Landern, die den Staat Kosovo anerkannt haben,
und jenen, die von einer Anerkennung absehen.

Die hohen Kohlevorkommen etwa sollen dem Kosovo
eine Zukunft als Energieexporteur eréffnen. Wirtschaft-
liche Ressourcen im Nordkosovo durften allerdings in eine
solche Kalkulation nur mit Vorbehalt einbezogen werden.
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KROATIEN

Die ersten freien Wahlen in Kroatien im Marz 1990
standen bereits ganz unter dem Zeichen der natio-
nalen Selbstbestimmung. Entsprechend waren sie
von nationalistischer Propaganda gepréagt. Die Ser-
bische Demokratische Partei (SDS) verweigerte nach
den Wahlen die Mitarbeit im Parlament. Kroatische
Serben wurden zunehmend unter Verdacht gestelit,
den kollektiven Willen der Kroaten zu unterwandern.
Institutionelle Diskriminierungen von Serben setzten
ein. Zugleich wurden im Zuge der einsetzenden Kroa-
tisierungskampagnen ,,unpatriotische” Kroaten offent-
lich denunziert. Als im Sommer die neue kroatische
Verfassung debattiert wurde, die Partisanen und
Kommunisten ihre bisherigen Privilegien nahm und
zugleich die serbische Volksgruppe von ihrem konsti-
tutiven Status auf den einer Minderheit herabsetzte,
erklarten in der Krajina die entmachteten kommuni-
stischen Parteifunktionare und lokalen Funktionseliten
— zumeist Serben — die Zusammenarbeit mit kroati-
schen Institutionen fur beendet und schafften das
Klima fur bald einsetzende, erste gewalttatige Uber-
griffe.? Im Juli 1990 wurde in Knin ein ,,Serbischer
Nationalrat” ausgerufen und ein Referendum uber die
Autonomie der Krajina angekiindigt?, das umgehend
von kroatischen Autoritaten fur verfassungswidrig
erklart wurde. Im September sprach sich eine tber-
waéltigende Mehrheit der Serben in Kroatien bei einem
Referendum fur die Autonomie der serbisch besiedel-
ten Gebiete aus. Im Dezember 1991 wurde schlieflich
vom selbsternannten Parlament der Krajina in Knin
die ,,Republik Serbische Krajina” ausgerufen und flr
unabhangig erklart. Die militarische Mobilmachung
war zu diesem Zeitpunkt bereits in vollem Gange, eine
Territorialverteidigung (TO) war aufgebaut, Polizei-
und Verwaltungsdienststellen waren besetzt. Gewalt-
ausbriche gab es schon regelmalig, und im Marz
1991 wurde in einem gegen die jugoslawische Verfas-
sung verstolRenden Akt die Jugoslawische Volksarmee
zugunsten der serbischen Milizen in der Krajina einge-
schaltet. Am 19. Mai 1991 erklarte die Republik Kroa-
tien in einem Referendum mit 94 % Zustimmung der
kroatischen Bevolkerung vor dem Hintergrund der
bereits Uber Monate anhaltenden gewaltsamen Kon-
flikte ihre Unabhangigkeit und Herauslésung aus der
jugoslawischen Féderation. Erst im Herbst 1991 ge-

lang es den kroatischen Truppen, die serbische Offen-
sive effektiv zu bekampfen und schliel3lich zu stoppen.
Das grof3serbische Programm sah vor, serbische Sied-
lungsgebiete in Kroatien und Bosnien mit Serbien
zusammenzuschlieen und so die nationale Einigung
der Serben zu vollenden.® Der Krieg in der Krajina und
in Slawonien war in erster Linie gegen die Zivilbevol-
kerung gerichtet. In der Krajina begann die ethnische
Vertreibung der kroatischen Bevolkerung im Herbst
1991. Nahezu 220.000 Kroaten flichteten im Zuge
der Vertreibungskampagnen in andere Landesteile, in
die Nachbarlander oder ins westeuropéische Ausland.
Als die kroatische Armee in zwei Offensiven 1995 erst
Westslawonien und dann die Krajina zuruckeroberte,
flohen wiederum etwa 200.000 und damit nahezu alle
dort lebenden Serben.* Die Frage der interethnischen
Beziehungen in Kroatien ist heute wesentlich vor dem
Hintergrund dieses hier nur aullerst grob skizzierten
serbisch-kroatischen Konflikts zu sehen.

Kroatien wird heute offiziell als multikulturelle Gesell-
schaft bezeichnet. In der Verfassung ist Kroatien als
Nationalstaat des kroatischen Volkes definiert und als
Staat der Mitglieder anderer Nationen und Minder-
heiten, die seine Birger sind: Serben, Tschechen,
Slowaken, Italiener, Ungarn, Juden, Deutsche, Oster-
reicher, Ukrainer, Ruthenen und andere. Es ist jedoch
nicht zu Ubersehen, dass trotz der 22 im Land regis-
trierten Minderheiten die kroatische eine zu fast 90 %
ethnisch homogene Gesellschaft ist. Im Vergleich zur
Vorkriegszeit hat sich der Anteil der Minderheiten an
der Bevolkerung um 50 % verringert, sodass er nur
noch 7,5 % der Gesamtbevdlkerung ausmacht (neben
einem kleinen Prozentsatz von ,Undeklarierten™). Von
4.481.352°% Millionen Burgern erklarten bei der letzten
Volksz&hlung von 2001° ihre ethnische Zugehorigkeit
wie folgt: Kroaten 89,6 %, Serben 4,5 %, Bosniaken’
0,47 %, Italiener 0,44 %, Ungarn 0,37 %, Albaner
0,34 %, Slowenen 0,3 %, Tschechen 0,24 % und
Roma 0,24 %. Die Ubrigen, zahlenmafig sehr kleinen
Minderheitengruppen (zwischen 12 und 5.000 Ange-
hdrige) machen insgesamt etwa 4,1 % der Bevolke-
rung aus: Juden, Ruthenen, Deutsche, Polen, Monte-
negriner, Mazedonier, Russen, Ukrainer, Vlachen, Tur-
ken, Slowaken, Ruméanen, Bulgaren, Osterreicher.?
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Heute wird oft von ,,alten”, bereits im jugoslawischen
System und vorher existierenden, und ,,neuen” Min-
derheiten gesprochen, die erst durch den jugoslawi-
schen Zerfallsprozess zu Minderheiten in Kroatien
wurden. Die ,alten” Minderheiten der Ungarn oder
Italiener leben meist in relativ kompakten Siedlungs-
gebieten, doch wie andere, noch kleinere Minderhei-
tengruppen sind sie voéllig in die kroatische Mehrheits-
gesellschaft und ihre Kultur integriert. In eigenen Ver-
einen, Medien und zum Teil auch Bildungseinrichtun-
gen pflegen sie ihre Sprache, Folklore und kulturelle
Herkunftsidentitat, die sie oft nur aus der Uberliefe-
rung ihrer Vorfahren kennen. Die ,,neuen” Minder-
heiten, wie etwa die bosniakische, leben weitgehend
verstreut. Nur die ,,neue” und zugleich gréRte Minder-
heit der Serben besitzt klassische Siedlungsgebiete im
Suden, der Krajina, und im Osten des Landes, in
Slawonien an der Grenze zu Serbien und zu Bosnien-
Herzegowina. Etwa die Halfte der serbischen Bevolke-
rung lebte vor Kriegsausbruch jedoch in groReren
Stadten.®

STAAT UND VERFASSUNG

Seit Dezember 2002 hat Kroatien ein novelliertes
,Verfassungsgesetz Uber die Rechte der nationalen
Minderheiten”,1° das umfassende Vorgaben zur Nicht-
diskriminierung, zum Schutz und zur Pflege des kul-
turellen Erbes und der Identitat, des religiésen Glau-
bens, der Sprache und Schrift von Minderheiten, zur
Erziehung und Schulbildung, zu Medien und zum
Recht auf Information in Minderheitensprachen, zur
freien Organisation kultureller und anderer Zusam-
menschlisse, zur Verwendung ethnischer und natio-
naler Symbole sowie zur politischen Vertretung macht.
Im formaljuristischen Sinne werden Minderheiten in
Kroatien damit auf drei Ebenen geschutzt: durch inter-
nationale Minderheitengesetze, durch bilaterale Min-
derheitenvertrage!!, durch die Verfassung, das Verfas-
sungsgesetz sowie durch spezielle Gesetze und Statu-
te. Ergédnzende Gesetze prazisieren etwa die ange-
messene Vertretung von Minderheiten in Ministerien
und in der Verwaltung sowie in Rechtsprechungsorga-
nen entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtbevoélke-
rung. Ein staatlicher Stellenplan soll die Integration
von Angehdrigen von Minderheiten in die institutionel-
len Strukturen der 6ffentlichen Verwaltung auf staat-
licher sowie lokaler Ebene aktiv férdern. In der staat-
lichen und regionalen Administration und in der kom-
munalen Selbstverwaltung sind Minderheiten stark
unterreprasentiert. Die Implementierung entsprechen-
der Quotenvorgaben fur das Rechtssystem, Polizei'?
und Staatsanwaltschaft wird allgemein als unzurei-
chend bemaéangelt. Im Rechtssystem sind nur 5 % der
Richter aus ethnischen Minderheiten, davon lediglich

2,4 % Serben. Ein effektiver Antidiskriminierungs-
schutz, eine nationale Strategie oder ein Aktionsplan®®
zur Vermeidung von Diskriminierung geméag den EU-
Normen existiert bisher nicht.**

Schatzungen zufolge haben in den 1990er Jahren
etwa 300.000 Serben Kroatien verlassen, davon
flohen allein 200.000 aus der Krajina. Die erste
Fluchtwelle setzte 1991 nach der Unabhangigkeits-
erklarung ein, zwei weitere folgten nach den kroati-
schen Militaraktionen im Fruhling und Sommer 1995.
Die meisten flohen nach Serbien, Bosnien-Herzegowi-
na oder in DrittlAnder. Mehr als 200.000 meist kroati-
sche Fluchtlinge aus Bosnien-Herzegowina, aber auch
aus Jugoslawien waren bei Kriegsende wiederum in
Kroatien registriert. In den Monaten nach der Ruck-
eroberung der serbisch besetzten Gebiete wurden
etwa drei Viertel der verlassenen Hauser beschadigt
oder zerstort. Nach dem Krieg siedelte der kroatische
Staat gezielt kroatische Flichtlinge in friher von Ser-
ben bewohnten Gebieten an, um den Wiederaufbau
voranzutreiben. Die Rechte dieser kroatischen Siedler
erhielten lange Vorrang vor den Eigentumsrechten
serbischer Ruckkehrer, deren Wohnraum sie mietfrei
beziehen konnten.!® Diese Regelung wurde ab 1998
zunehmend eingeschrankt, was unter anderem zur
Folge hatte, dass die Zahl illegaler Besetzungen zu-
nahm. Manche der Siedler kehrten etwa nach BuH
zurtick, nachdem sie dort ehemalige Wohnrechte
zurtickfordern konnten. Viele aber vermieteten ihre
Wohnungen in BuH und besetzten weiterhin serbisches
Wohneigentum in Kroatien. Betrachtet man eingehen-
der die Entwicklung allein mit Blick auf Wohn- und
Eigentumsrechte, so wird verstandlich, warum mit
gutem Grund von einer Uber Jahre anhaltenden Behin-
derung der Ruckkehr serbischer Fluchtlinge durch die
kroatische Politik und die kroatischen Behdrden ge-
sprochen wird. AuRerdem verbesserte sich erst ab
ungeféahr 2000 deutlich die Sicherheitslage.*® Einreise-
formalitaten und die Klarung der kroatischen Staats-
birgerschaft waren lange, milhsame Prozesse. Ein
GroRteil der staatlichen Aufbauhilfe ging lange tber-
wiegend an kroatische Staatsburger; Serben erhielten
erst ab 2002 ebenfalls umfangreiche staatliche Mittel
zum Wiederaufbau zerstdorten Wohneigentums. Die
Restitution von mittlerweile besetzten privaten Woh-
nungen und Hausern war ein muhseliger Prozess, der
an Zahigkeit jedoch noch weit von der Restitution von
Wohnrechten ubertroffen wurde. Denn in den staatli-
chen Ruckkehrprogrammen war wohl die Ruckerstat-
tung privaten Wohneigentums, nicht aber die Ruck-
gabe von Wohnungen vorgesehen, die ehemals gesell-
schaftliches Eigentum waren, den Nutzern jedoch
privateigentumsahnliche Rechte einraumten. Wahrend
des Krieges wurde etwa 30.000 serbischen Haushalten



dieses Recht entzogen.” Kroatische Siedler erhielten
fur diese Wohnungen Wohn-, spater sogar Kaufrechte.
Auf diese Weise wurden sie privatisiert und konnten
friheren Bewohnern nicht mehr zurtiickgegeben wer-
den. Programme, den vom Verlust von Wohnrechten
betroffenen serbischen Ruckkehrern staatliche Finanz-
hilfen fir den Wohnungserwerb zuzugestehen, gibt

es seit dem Jahr 2000. Bis 2004 wurden sie jedoch
offenbar kaum implementiert. Die langsamen Rick-
Ubertragungen von Privathausern sind ungeklarten
Rechtsverhéltnissen geschuldet, die wiederum diskri-
minatorischen Praktiken Vorschub leisteten. Siedler
okkupierten oft auch dann noch ganz legal serbische
H&auser, fur die bereits Ruckforderungsantrage gestellt
waren, da sie zur Annahme alternativer Unterkinfte
nicht verpflichtet waren. Erst ab Ende 2001 begannen
etwa kroatische und bosnisch-herzegowinische Behor-
den zu kooperieren, um festzustellen, ob kroatische
Siedler Wohneigentum in BuH besalen, denn in die-
sem Falle sollten sie ihre Berechtigung ftr den Erhalt
alternativer Unterkinfte in Kroatien verlieren. Auch
wurden sie nun verpflichtet, alternative Unterkunfte,
soweit sie ihnen zustanden, anzunehmen. Die R&u-
mung illegal besetzter Hauser fand aber nur vereinzelt
statt. Eine kroatische Familie zugunsten einer serbi-
schen auf die Stralle zu setzen, war kaum zu recht-
fertigen. Doch ist der Prozess der Riickgabe besetzten
Eigentums damals immerhin in Gang gekommen.

VVon heute etwa 130.000 registrierten serbischen
Ruckkehrern sind hdchstens 60 % tatséchlich geblie-
ben. Doppelmeldungen sind nicht selten; viele pendeln
zwischen Kroatien und Serbien, Montenegro oder
Drittlandern. Das Durchschnittsalter der Ruckkehrer
liegt bei etwa 60 Jahren.'® Ob der Ruckkehrprozess
insgesamt noch anhalt, ist schwer abzuschéatzen. Auch
wenn er noch anhéalt, nahmen die Zahlen seit 1998
stetig ab, trotz erleichterter Rickkehrbedingungen
und Verbesserung der Rechtslage. Auch der Faktor
Zeit spielt eine Rolle. Die Jungen haben sich mittler-
weile anderswo eine Existenz aufgebaut. Wie auch in
den Nachbarlandern ist jedoch der entscheidende
Grund, nicht zuriuickzukehren, die mangelnde Aussicht
auf Beschéaftigung. Gerade in den landlichen, struktur-
schwachen ehemaligen Kriegsgebieten haben es ser-
bische Rickkehrer besonders schwer; der strapazierte
lokale Arbeitsmarkt lasst sie kaum ein. In der Erkla-
rung von Sarajevo haben sich Bosnien-Herzegowina,
Kroatien und Serbien auf gegenseitige Unterstitzung
im Ruckkehrprozess und dessen Abschluss bis Ende
2006 verpflichtet. Vor allem die geschilderten kroa-
tischen, heute Uberwiegend rechtlichen Probleme
stehen der Erfullung der Sarajevo-Deklaration im Weg.

EU-INTEGRATION UND NACHBARSCHAFTS-
BEZIEHUNGEN

Seit Oktober 2005 fuhrt Kroatien Beitrittsverhandlun-
gen mit der Europdaischen Union, die bis Ende 2009
abgeschlossen sein sollen; das Beitrittsdatum ist noch
nicht bestimmt. Bedingungen fur den Verhandlungs-
fortschritt sind unter anderem der Schutz von Minder-
heiten und besonders die Unterstitzung der Rickkehr
von serbischen Fluchtlingen. Entgegen verbreiteter
MutmaBungen, Kroatien kdnnte sich als Vorreiter vom
Rest der Region zu entkoppeln versuchen, engagiert
sich Kroatien intensiv in der regionalen Zusammen-
arbeit.® Kroatien hat sich fur das Central European
Free Trade Agreement (CEFTA) stark eingesetzt. Ein
Kroate Uubernimmt nun den Vorsitz des Regionalen
Kooperationsrates (RCC). Die Beziehungen zu Serbien
haben sich in den letzten Jahren verbessert, die ver-
einbarte vorlaufige Visafreiheit zwischen den Landern
ist wirksam. Die Staatsanwaltschaften beider Lander
arbeiten in der Strafverfolgung von Kriegsverbrechen
zusammen. Auch die Kooperation bei der Suche nach
Vermissten ist selbstverstandlich geworden. Ungeklart
sind nach wie vor Grenzfragen im Donauraum, offene
Eigentumsfragen serbischer Fluchtlinge (siehe oben)
sowie kroatische Entschadigungsforderungen gegen-
Uber Serbien fur Kriegsschaden. Allerdings wird der-
zeit — vor dem Hintergrund der Volkermord-Klage
Kroatiens gegen Serbien (damals Bundesrepublik
Jugoslawien), mit der sich momentan der Internatio-
nale Gerichtshof in Den Haag beschéftigt, oéffentlich
Uber die Frage der Kriegsschuld, Verantwortung und
Schuldenlast debattiert, was im Juni 2008 wieder zu
Spannungen in den serbisch-kroatischen Beziehungen
gefuhrt hat. Das Verhaltnis zum Nachbarn Bosnien-
Herzegowina gilt als stabil, doch gibt es offene Han-
dels- und eigentumsrechtliche Fragen, die — wie oben
geschildert — teilweise Fluchtlinge, aber auch friheres
Staatseigentum (etwa die Energiekonzerne INA und
Energopetrol) betreffen. Ein 2005 geschlossenes Ab-
kommen uber die Festlegung der Land- und Fluss-
grenzen wurde ausgesetzt. Vereinbarungen tber
doppelte Staatsburgerschaft?® und Grenzkontrollen
wurden hingegen getroffen. Unstimmigkeiten beste-
hen jedoch weiterhin bezuglich des Baus der PeljeSac-
Briucke, durch die der innerkroatische und touristische
Verkehr um das kleine, nur circa 30 Kilometer lange
bosnisch-herzegowinische Kustenstiick umgeleitet
werden soll.
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PARTEIEN UND PARLAMENT

Die Republik Kroatien ist heute eine funktionierende
und stabile parlamentarische Demokratie. Wahlen sind
demokratischen Standards gemaRe, weitgehend
politische Richtungswahlen.?! Zwar hat auch Kroatien
die Zersplitterung der Parteienlandschaft noch nicht
ganz Uberwunden. Doch stehen sich mittlerweile im
Wesentlichen zwei groRRe Parteien, die Kroatische
Demokratische Gemeinschaft (HDZ) und die Sozial-
demokratische Partei (SDP) als Pole gegentber, was
als weitere demokratische Normalisierung betrachtet
werden kann. Die Parteienlandschaft ist damit maR3-
geblich von unterschiedlich profilierten Programmpar-
teien sowie von Regional- und Minderheitenparteien
gepragt. Deren Raison d” étre besteht in der Vertre-
tung der Interessen ihrer regionalen Klientel bezie-
hungsweise ethnischer Minderheiten. Bei den letzten
Parlamentswahlen im November 2007 erreichte die
HDZ 66 der 153 Parlamentssitze, die SDP 56 Sitze.
Die HDZ ist eine Regierungskoalition mit der Bauern-
partei (HSS) und den Sozialliberalen (HSLS; gemein-
sam acht Sitze) sowie der Rentnerpartei (HSU) und
den insgesamt acht Vertretern der Minderheiten
eingegangen. Diese haben letztlich entscheidend zur
Bildung der zweiten Regierung Sanader beigetragen.
Bereits in seiner ersten Mandatszeit war Premierminis-
ter Sanader eine Koalition unter anderem mit der
Unabhangigen Demokratischen Serbischen Partei
(SDSS) eingegangen. Beobachtern zufolge hatte sich
erst durch ein Kooperationsabkommen mit der SDSS
auch das offentliche Klima gegentber Ruckkehrern
erstmals zum Positiven verandert. In der Opposition
mit der SDP befinden sich die Volkspartei (HNS; sie-
ben Sitze), die Istrische Partei (IDS; drei Sitze), die
Kroatische Demokratische Partei Slawonien und Bara-
nien (HDSSB; ein Sitz) sowie die Rechtspartei (HSP).

Das Verfassungsgesetz Uber die Rechte der nationalen
Minderheiten sowie das Wahlrecht garantieren den
Minderheiten das Recht auf Vertretung im Parlament
(acht Sitze im staatlichen Parlament) und in den Koér-
perschaften der kommunalen Selbstverwaltung. Dabei
ist die Zahl der Mandate wie folgt festgelegt: Die ser-
bische Minderheit erhalt drei Mandate, die ungarische
und italienische erhalten je ein Mandat, die tschechi-
sche und slowakische Minderheit entsenden gemein-
sam einen Abgeordneten und zwei weitere Abgeordne-
te werden jeweils von Minderheitengruppen delegiert
— die eine Gruppe besteht aus der dsterreichischen,
bulgarischen, deutschen, judischen, polnischen, roma-
nischen, ruméanischen, russischen, ruthenischen, tur-
kischen, ukrainischen und vlachischen Minderheit, die
andere aus der albanischen, bosniakischen, monte-
negrinischen, mazedonischen und slowenischen Min-

derheit.?? Dabei ist es den wahlberechtigten Angehori-
gen einer Minderheit freigestellt, ob sie sich fur die
Minderheitenliste oder eine der Ubrigen Wabhllisten
entscheiden. Jede Minderheitengruppe, die mindes-
tens 5 % Anteil an der Bevdlkerung einer Gebietskor-
perschaft (Stadt/Gemeinde) hat, kann mit mindestens
einem Reprasentanten in den lokalen Parlamenten
vertreten sein. Sollte die Minderheitengruppe hinge-
gen mehr als 15 % der lokalen Bevélkerung stellen,
so hat sie den Anspruch auf proportionale Vertretung
im lokalen Parlament. Wenn eine Minderheit in einer
Kommune mindestens 1,5 % der lokalen Bevélkerung
ausmacht, hat sie Uberdies den Anspruch auf einen
sogenannten Minderheitenrat. Diese Rate sollen auf
lokaler, regionaler und staatlicher Ebene zwischen den
Anliegen von Minderheiten und der Regierung vermit-
teln, diese beraten beziehungsweise Uber Gesetze
befinden, die Minderheiten betreffen. Falls in einer
Kommune nicht mehr als 100 Angehdrige einer Min-
derheit registriert sind, wahlen sie anstelle des Rats
einen Vertreter, der jedoch dieselbe Aufgabe wie der
Rat zu erfullen hat. Im Juli 2007 wurden die letzten
Wahlen zu den kommunalen Minderheitenraten abge-
halten.?® Die Wahlbeteiligung war niedrig. Die Regie-
rung musste sich Kritik gefallen lassen, die Durchfuh-
rung der Wahlen wohl finanziert, aber nicht genug
bekannt gemacht zu haben. Immer wieder wird
auBerdem Kkritisiert, dass die Funktion der kommuna-
len Minderheitenrate von lokalen Regierungen nicht
angemessen berucksichtigt wirde. Oft sei weder Zu-
gang zu Raumen noch zu Finanzen gewahrleistet.

Ein Nationaler Minderheiten-Ausschuss hat obendrein
die Aufgabe, Minderheiten starker am 6ffentlichen
Leben zu beteiligen. Er verhandelt Themen, die den
Schutz beziehungsweise die Ausiibung von Minder-
heitenrechten betreffen. Er reicht Stellungnahmen
und Antrage beim Parlament und der Regierung ein
und kooperiert mit allen Regierungsstellen, staatlichen
und kommunalen Institutionen, Minderheitenraten,
-verbanden und -reprasentanten sowie der interna-
tionalen Gemeinschaft und den urspriinglichen Her-
kunftslandern der Minderheiten in Angelegenheiten
des Minderheitenschutzes. AuRerdem verteilt er die
fur Minderheiten bereitgestellten Mittel aus dem
Staatshaushalt, was vorher dem Buro fur Nationale
Minderheiten der kroatischen Regierung zukam. Der
Ausschuss besteht aus funf von der Regierung ernann-
ten Mitgliedern sowie den acht Vertretern der Minder-
heiten im Parlament. Sieben weitere Mitglieder des
Ausschusses werden von lokalen und regionalen Min-
derheitenraten nominiert.



KIRCHEN UND RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN

Die Angaben zur Religionszugehdrigkeit sind in Kroa-
tien mit denen zur ethnischen Zugehdorigkeit tenden-
ziell vergleichbar. Bei der letzten Volkszahlung war
die Verteilung wie folgt: 87,8 % Katholiken, 5,3 %
Orthodoxe, 1,3 % Muslime, 0,3 % Protestanten, 6,2
% Andere beziehungsweise 5,21 %, die sich nicht als
religidés betrachten. Zu den Muslimen etwa zahlen
nicht nur Bosniaken, sondern auch Albaner, Roma und
Turken sowie muslimische Kroaten, die sich in der
bosniakischen Identitatsbildung nicht wiederfinden
kdénnen. Umfragen zufolge bezeichnet sich die tUber-
waltigende Mehrheit katholischer Kroaten als glaubig.
Vor diesem Hintergrund wird die ohnehin zentrale
Rolle der katholischen Kirche im jungen kroatischen
Staat noch einmal umso deutlicher. Sie ist eine mora-
lische Instanz, die als Schutzherrin den Prozess der
nationalen Selbstbestimmung Kroatiens beférdert und
begleitet hat. Im Vergleich zu ihrer enemals margina-
len Stellung im Sozialismus bekleidet sie heute auch
politisch eine machtvolle Position in Staat und Gesell-
schaft. Mit Blick auf die interethnischen Beziehungen
im Land nutzt sie ihr Gewicht auf nationalem Niveau
mittlerweile zu integrativen Appellen und interreli-
gioser Toleranz. Die Vertreter aller Religionsgemein-
schaften gratulieren zu den jeweiligen religidésen
Feiertagen. Auf lokaler Ebene ist dies Beobachtern
zufolge hingegen nicht die Regel. Die katholische Kir-
che hat in ehemaligen Kriegsgebieten immer wieder
eine negative Haltung gegenuber serbischen Ruck-
kehrern eingenommen und die lokale kroatische Be-
volkerung, Mandatstrager oder Vertreter der Kriegs-
veteranen in ihrem Ressentiment bestarkt. Damit, so
wird ihr vorgehalten, habe sie indirekt Diskriminie-
rungspraktiken im Wohnungs- und Beschaftigungssek-
tor wie auch in der Administration legitimiert. Wohn-
rechte kroatischer Siedler wurden auch seitens lokaler
Kirchenvertreter gegentiber den Eigentumsrechten
serbischer Ruckkehrer verteidigt.

SPRACHE, BILDUNG, KULTUR

In der Verfassung wird Kroatisch als offizielle Landes-
sprache bestimmt. Beim Zensus von 1991 gaben

82 % der Bevolkerung Kroatisch als ihre Mutterspra-
che an; beim Zensus von 2001 waren es 96,12 %.2*
Als anerkannte Minderheit in Kroatien sind Serben
heute auch als eigene Sprachgemeinschaft aner-
kannt.?®> Entsprechend den Angaben zur ethnischen
Zugehorigkeit werden in Kroatien auch Albanisch,
Bosnisch, Ungarisch, Slowenisch, Romanes, Tsche-
chisch, Slowakisch, Mazedonisch, Deutsch und andere
Sprachen — manche von weniger als 2.000 Personen —
gesprochen. Denn bei Weitem nicht alle Angehoérigen

einer ethnischen Minderheit — dies trifft vor allem

auf die ,,alten” zu — sprechen noch die Minderheiten-
sprache. Das ,,Gesetz Uber den Gebrauch der Sprache
und Schrift der nationalen Minderheiten” sowie das
»Gesetz Uber Erziehung und Bildung in der Sprache
und Schrift der nationalen Minderheiten” garantieren
das Recht auf offizielle Nutzung sowie Unterricht in
Minderheitensprachen und -schrift von der Vorschule
bis zur Gymnasialstufe. Tatsachlich gibt es ab dem
Kindergarten solche Unterrichtsangebote. Weiterfuih-
rende Bildungsangebote hingegen sind nur in kroati-
scher Sprache verfugbar, mit Ausnahme weniger In-
stitutionen (etwa in der Lehrerausbildung in Pula und
in Zagreb). Zweisprachigkeit ist offiziell anerkannt in
Landkreisen und Stéadten, in denen eine Minderheit
mehr als ein Drittel der lokalen Gesamtbevoélkerung
stellt. Hier tragen lokale Autoritdten die Verantwor-
tung, dem Rechtsanspruch nationaler Minderheiten
auf offizielle Nutzung ihrer Sprache — etwa im Kontakt
mit Behorden — Geltung zu verschaffen. Tatsachlich
ist dieses Recht in Istrien fir Italiener sowie in Ost-
slawonien fur Serben umgesetzt. Sowohl die italie-
nische als auch die ungarische Minderheit haben
muttersprachliche Grundschulen. Fur die serbische
Minderheit gibt es diese Moglichkeit in Ostslawonien
seit Herbst 2002. Dies hat zur schulischen Segregation
von serbischen und kroatischen Kindern mit beigetra-
gen. Doch seit dem Schuljahr 2006/2007 bemiht man
sich — auch dank der Unterstiitzung von Eltern —
verstarkt um Reintegration; immerhin findet Unter-
richt in serbischer und kroatischer Sprache mittler-
weile zu gleicher Zeit und im gleichen Schulgebaude
statt. Teil des staatlichen Aktionsplans?® zum ,,Jahr-
zehnt der Roma-Integration 2005-2015” ist auRerdem
die besondere Férderung der Grundschulerziehung
von Roma-Kindern. Hier sind wohl erste Fortschritte
erkennbar. Dennoch ist auch in Kroatien die Abbre-
cherquote unter Roma-Kindern hoch, nur etwa 25 %
schlieRen die Grundschule ab. Offizielle Stellen be-
mangeln, dass die Gemeinschaft der Roma sich nicht
genug an den Bildungsprogrammen beteilige. Doch
auch die ablehnende Haltung kroatischer Eltern tragt
wohl zur mangelnden Integration von Roma-Kindern
in der Grundschule bei.?”

Die Umsetzung verfassungsrechtlicher und gesetzli-
cher Bestimmungen im Bildungssektor wird — trotz
kritischer Stimmen — Uberwiegend als zufriedenstel-
lend beurteilt. Allerdings beméangeln Schulexperten
den Unterricht in F&chern wie Geschichte oder Geo-
grafie als zu ethnozentrisch. Nicht nur die Existenz,
Erfahrungen und Perspektiven von ethnischen Minder-
heiten in Kroatien wirden kaum berucksichtigt, son-
dern internationale und die gesamte Region betreffen-
de Fragen und Themen k&amen deutlich zu kurz. In der
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Grund- und Sekundarstufe wirden lediglich 1 % des
Unterrichtsstoffes historischen Themen, die nationale
Minderheiten betreffen, gewidmet. Auerdem wurden
die nachsten Nachbarn in der Region Uberwiegend aus
konflikthistorischer Perspektive behandelt, wechselsei-
tige positive Einflisse kdmen kaum vor.28

MEDIEN

Die kroatische Medienlandschaft wird im Wesentlichen
von drei nationalen Fernsehsendern, drei nationalen
Radiosendern (einer davon das Katholische Radio),
zwolf Tageszeitungen und einigen Wochenzeitschriften
gepragt. Daneben gibt es zahlreiche lokale private
Fernsehstationen und an die 120 lokale Radiostationen
sowie lokale Wochenmagazine und Tageszeitungen.
Allein der offentlich-rechtliche Rundfunk und das
offentlich-rechtliche Fernsehen (HRT) produzieren und
senden — verfassungsgesetzlichen Vorgaben folgend —
spezielle Programme fiur ethnische Minderheiten in
Minderheitensprachen. Minderheitenvertreter kritisie-
ren jedoch die knappe Sendezeit und die schlechten
Sendeplatze solcher Programme. Im Gegenzug bekla-
gen die Medienanstalten geringe Einschaltquoten. Die
groRte Aufmerksamkeit kommt der serbischen, dann
der judischen und an dritter Stelle der Roma-Minder-
heit in den Medien zu. Die zahlenmalig gegeniber
den beiden letztgenannten deutlich gewichtigeren
Minderheiten der Bosniaken oder der ltaliener sind
weit weniger prasent. Negative Stereotype Uber Min-
derheiten beherrschen heute nicht mehr grundsatzlich
den Ton der mittlerweile starker um Objektivitat be-
muhten, ausgewogeneren Berichterstattung in den
Medien. Die Tendenz zu Sensationalismus?® und nega-
tiven Stereotypen findet sich allenfalls noch in Berich-
ten Uber die serbische oder die Roma-Minderheit.*
Insofern sind die Medien ein Spiegel eines sich lang-
sam wandelnden, bewussteren und toleranteren Um-
gangs mit ethnischen Minderheiten in der kroatischen
Gesellschaft.

Die Medienlandschaft der ethnischen Minderheiten ist
reichhaltig und vielfaltig. Neben einer italienischen
Tageszeitung gibt es Dutzende, mitunter qualitativ
hochwertige und traditionsreiche Zeitschriften, heraus-
gegeben etwa von der judischen, der serbischen, der
tschechischen sowie der ungarischen Gemeinschaft,
die von den fachlichen Qualitaten ihrer Journalisten
profitieren, die oft noch parallel fir andere Medien-
héuser tatig sind. Zudem gibt es zahlreiche Radio-
und Fernsehprogramme. Allgemein betrachtet ist
jedoch die Qualitat von Medien der ethnischen Minder-
heiten umstritten. lhre Finanzmittel sind in der Regel
bescheiden — auch wenn sich die meisten Medien aus
dem kroatischen Staatshaushalt finanzieren, womit

anerkannt wird, dass Minderheiten-Medien fur den
Erhalt ethnischer und kultureller Identitéten, die
Pflege des kulturellen Erbes und von Minderheiten-
sprachen eine wichtige Rolle spielen. Manche erhalten
auch Unterstitzung von Minderheitenorganisationen
oder Hilfe aus den urspringlichen ,Herkunftslandern”.
Doch die fachliche Ausbildung und professionelle Un-
abhangigkeit der Journalisten ist Beobachtern zufolge
begrenzt. Zumal innerhalb der Minderheitengemein-
schaften gelten sie oft als unglaubwurdig, vor allem,
wenn sie sich als Sprachrohr politischer Reprasentan-
ten instrumentalisieren lassen.

WIRTSCHAFT

Auch Kroatien durchlief mit der Transformation von
der sozialistischen zur Marktwirtschaft einen Prozess
der Deindustrialisierung. Allerdings verlief dieser weni-
ger radikal und tief greifend als in den 6stlichen Nach-
barstaaten. Der Krieg hat der kroatischen Wirtschaft
und Infrastruktur ebenfalls groBen Schaden zugefligt.
Kroatien gilt heute als funktionierende Marktwirt-
schaft, die steigende Tendenz privater Investitionen
halt an. Wichtigste Handelspartner sind EU-Mitglied-
staaten (70 % des AuRRenhandels). Der wichtigste
Handelspartner in der Region ist Bosnien und Herze-
gowina (6,2 %). Kroatien ist wiederum fuhrender
Handelspartner der EU in der Westbalkan-Region.

Mit einer Arbeitslosenrate von 12,7 %°3! und einem
stetigen, schrittweisen Ruckgang der Arbeitslosen-
zahlen liegt Kroatien weit unter dem Durchschnitt der
in der Region Ublichen Quoten. Offizielle Angaben zur
Arbeitslosigkeit bei Minderheiten stehen nicht zur Ver-
fugung. Doch weisen unterschiedliche Quellen darauf
hin, dass die Arbeitslosigkeit bei der Roma-Minderheit
uberdurchschnittlich hoch sein muss. Roma machen
13,56 % der Sozialhilfeempfanger aus. Im Verhaltnis
zu ihrem Anteil an der Gesamtbevolkerung bedeutet
dies, dass etwa die Halfte der Roma auf Sozialhilfe
angewiesen sind. Dass die Arbeitslosenquote in ehe-
maligen Kriegsgebieten weit héher liegt als im Rest
des Landes, ist bekannt. Die landlichen, struktur-
schwachen Gebiete, die transformations- und kriegs-
bedingt ihre 6konomische Infrastruktur fast vollig
verloren haben, werden heute meist von Alten be-
wohnt, und es werden kleine landwirtschaftliche
Flachen fur den Eigenbedarf bewirtschaftet, wahrend
sich junge Ruckkehrer und Siedler eher in Stadten
niedergelassen haben. Spannungen innerhalb der
lokalen Bevolkerung werden durch die prekaren
Existenzbedingungen genahrt. In der Konkurrenz um
knappe Arbeitsplatze im 6ffentlichen Sektor und bei
lokalen Firmen wurden in der Nachkriegszeit serbische
Ruckkehrer systematisch benachteiligt. Doch konkur-
riert die lokale Bevdlkerung ebenso mit zugezogenen



Kroaten. Gerade diese sind besonders anfallig fur na-
tionalistische Propaganda und sind haufig diejenigen,
die sich vehement gegen serbische Ruckkehrer stel-
len. Viele Ruckkehrer, die kein Haus- beziehungsweise
Landeigentum besitzen, leben in diesen Gebieten von
staatlicher Unterstutzung (die hochstens das Allerno-
tigste abdecken kann).®?

1] Stadtische Serben lieen sich fur eine gewaltsame
Konfliktaustragung kaum mobilisieren.

2| Die skizzenhafte Darstellung der Entwicklung des ser-
bisch-kroatischen Konfliktes konzentriert sich hier auf
einen seiner Brennpunkte, namlich die Krajina. Auf die
Geschehnisse von 1991 in Vukovar wird daher hier nicht
eingegangen.

3] Bei der Volkszéhlung von 1981 stellte sich die Bevolke-
rungszusammensetzung der Krajina wie folgt dar:

78,8 % Serben, 9,5 % Kroaten, 10,6 % Jugoslawen und
1,1 % Montenegriner, Slowenen, Albaner, Ungarn und
Roma.

4] Angaben des UNHCR zufolge blieben noch etwa 2.000 bis
3.000 Serben in der Krajina zuruck.

5| Zitiert bei Mesi¢, Milan: Minorities in Croatia and Challen-
ges of Multiculturalism. In: Perspectives of Multicultura-
lism: Western and Transitional Countries. Hrsg. von Milan
Mesi¢. Zagreb, 2004.

6] Im Vergleich zu 1991 hat sich die Bevolkerung um 8,4 %
verringert. Kriegsverluste, Flucht und Emigration, aber
auch die veranderte Volkszahlungsmethodik fuhren zu
dieser Zahl.

7| Der Begriff ,Bosniake” tauchte beim Zensus 1991 noch
nicht auf. Vor dem jugoslawischen Zerfallsprozess wur-
den serbische, kroatische, bosnische, mazedonische,
montenegrinische und slowenische Muslime registriert.
Der Prozess der Formierung einer bosniakischen ldentitat
wurde im Krieg konsolidiert und hat in der gesamten Re-
gion zu dieser bereits in vorsozialistischen Zeiten schon
einmal fur bosnische Muslime gebréuchlichen Bezeich-
nung gefuhrt.

8] Als nationale Minderheiten gelten laut Verfassungsgesetz
Gruppen mit distinkten ethnischen, linguistischen, kultu-
rellen und/oder religiésen Charakteristiken, deren Mitglie-
der die kroatische Staatsburgerschaft besitzen und die
traditionell auf dem Gebiet der Republik Kroatien siedeln.

9] Soziokulturell unterschied sich die politisch und gesell-

schaftlich voll integrierte, urbane serbische Bevdlkerung

deutlich von der in den landlichen Gebieten anséassigen.

Aufgrund ihrer (im Vergleich zur kroatischen Bevélke-

rung) gréReren Verbundenheit mit dem kommunistischen

Regime waren sie Uberproportional in der kroatischen

Administration, in den staatlichen Vollzugsorganen sowie

in der jugoslawischen Volksarmee vertreten. Vgl. Andrea

Friedmann: ,,Brennpunkt Krajina”. Ethnische Sauberun-

gen im Kroatien der neunziger Jahre. In: Brunnbauer,

UIf, Michael G. Esch und Holm Sundhaussen (Hrsg.):

Definitionsmacht, Utopie, Vergeltung. ,.Ethnische Saube-

rungen” im 6stlichen Europa des 20. Jahrhunderts. Berlin

2006.

Bis dahin war das Verfassungsgesetz Uber Menschen-

rechte und die Freiheiten und Rechte nationaler und

ethnischer Gemeinschaften und Minderheiten gultig, des-
sen Annahme 1991 durch das kroatische Parlament zur

Bedingung fur die internationale Anerkennung der staatli-

chen Unabhangigkeit Kroatiens gemacht wurde, die im

Januar 1992 erfolgte.
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Die Osimo-Vereinbarung etwa zwischen Italien und dem
ehemaligen Jugoslawien garantiert der italienischen Min-
derheit in Kroatien auch heute noch besonderen Schutz.
Sie wurde auBerdem durch einen bilateralen Vertrag tber
Minderheitenrechte zwischen dem kroatischen und dem
italienischen Staat 1996 in Zagreb erganzt. Die Ungarn
in Kroatien und die Kroaten in Ungarn erhielten 1995 je-
weils einen ahnlich geschitzten Status durch ein bilate-
rales Abkommen.

Roma und Albaner finden sich offenbar so gut wie gar
nicht in den Polizeistrukturen.

Roma sind in Kroatien marginalisiert und stehen — auch
wenn es hier individuelle Ausnahmen gut integrierter
Mitglieder der Roma-Gemeinschaft gibt — am Rande der
Gesellschaft. Diskriminierung auf dem Wohnungs- und
Arbeitsmarkt, unzureichender Zugang zum Bildungssys-
tem und eine allgemein ablehnende Haltung in der Bevol-
kerung gestalten ihre Lebensbedingungen schwierig. Im
Rahmen des ,Jahrzehnts der Roma-Integration 2005-
2015” hat der Staat einen Aktionsplan aufgesetzt, der
jedoch offenbar noch keine nennenswerten Ergebnisse
bringt und finanziell unzureichend ausgestattet ist.

Auch Kroatien hat einen Ombudsmann, der jedoch auf-
grund mangelhafter Finanz-, Raum- und Personalausstat-
tung seiner Arbeit wohl nur eingeschrankt nachkommt.
Dies betrifft zumal seine Prasenz auf3erhalb der Haupt-
stadt.

Nach zehn Jahren, so die gesetzliche Regelung, sollten
die besetzten Wohnungen in das Eigentum der Nutzer
Ubergehen. Diese Regelung wurde 2000 aufgehoben.
Dass die Sicherheitslage heute als gut eingeschatzt wird
(im Ubrigen auch von Zuriickgekehrten), scheint in Ser-
bien wiederum kaum kommuniziert zu werden.

Siehe Carolin Leutloff-Grandits: Die schwierige Ruckkehr
serbischer Kriegsfluchtlinge nach Kroatien (1995-2005).
In: Brunnbauer, Ulf, Michael G. Esch und Holm Sund-
haussen (Hrsg.): Definitionsmacht, Utopie, Vergeltung.
~Ethnische Sauberungen” im &stlichen Europa des 20.
Jahrhunderts. Berlin 2006.

Mittelfristig ist allein schon aus diesem Grund mit einem
Ruckgang des serbischen Bevélkerungsanteils an der
kroatischen Gesamtbevélkerung zu rechnen.

Auf lokaler Ebene gibt es zahlreiche Initiativen grenz-
Uberschreitender Zusammenarbeit von Stadten und
Kommunen, gerade im Donauraum.

Laut kroatischer Verfassung ist der kroatische Staat zur
Unterstitzung der Kroaten in Bosnien-Herzegowina ver-
pflichtet. Diese Verpflichtung wird vor allem im kultu-
rellen und im Bildungssektor verwirklicht.

Ohne hier auf das kroatische Wahlrecht eingehen zu
kénnen, ist doch zu erwahnen, dass das Wahlrecht der
Diaspora-Kroaten, von dem die in Bosnien-Herzegowina
lebenden Kroaten zuverléassig Gebrauch machen, politisch
umstritten ist. Da es jedoch fur die Frage der interethni-
schen und nachbarschaftlichen Beziehungen nicht we-
sentlich von Bedeutung ist, soll diese Kontroverse nicht
weiter vertieft werden.

Nach der letzten Wahlrechts-Novelle ist nun auch diese
Gruppe der nicht-autochthonen Minderheiten bertcksich-
tigt, die (bis auf die albanische) urspringlich zu den
konstitutiven Volkern der sozialistischen Republik Jugo-
slawien zahlten und darum nicht zu den Minderheiten
gerechnet wurden.

Die Zahl der Rate war allerdings niedriger als die Zahl der
wahlberechtigten Minderheiten, wobei die Zahl der Kandi-
daten im Vergleich zu den letzten Wahlen deutlich zuge-
nommen hat.

In der sozialistischen Republik Kroatien wurde laut Ver-
fassung ,,Kroatisch oder Serbisch” gesprochen. Damals
sprachen auch viele kroatische Serben Kroatisch, das
sich in der Tat von den in Serbien gesprochenen Sprach-
standards unterschied.
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Bemerkenswert ist jedoch, dass 2001 nur etwa ein Viertel
der Serben angaben, Serbisch zu sprechen; die Mehrzahl
entschied sich fur Serbokroatisch oder Kroatoserbisch.
Angaben des Bildungsministeriums zufolge waren im Jahr
2006 lediglich 17 Studenten, die sich selbst als Angehori-
ge der Roma-Minderheit bezeichneten, in Institutionen
der weiterfuhrenden Bildung eingeschrieben.

In einigen Fallen wurden wohl Schiler, die der Roma-
Minderheit angehdren, auf Wunsch von Eltern kroatischer
Kinder in separaten Klassen untergebracht.

Vgl. Mesié, 2004, S. 286.

Auch in Kroatien sind viele aktive Journalisten schlecht
ausgebildet, ist Fachjournalismus unterentwickelt und die
Tagespresse boulevardmaig.

Das Regierungsbiro fur Nationale Minderheiten organi-
sierte beispielsweise gemeinsam mit dem Nationalen
Minderheitenrat regelméRig Seminare fir Journalisten,
um sie fur stereotype Darstellung von Minderheiten,
besonders der Roma-Gemeinschaft, kritisch zu sensibili-
sieren.

Siehe Fortschrittsbericht der EU-Kommission 2007.
Rentenanspriiche gelten nicht fur die in der Serbischen
Republik Krajina geleistete Arbeit.
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MAZEDONIEN

Als einziger der Nachfolgestaaten hatte Mazedonien
sich 1991 ohne BlutvergieRen aus dem jugoslawischen
Verbund herausgeldst. Es hatte aber alsbald einer
Anpassung der Verfassung des jungen Staates, seiner
Institutionen und Gesetze bedurft, um dem multi-
ethnischen Charakter der Gesellschaft Rechnung

zu tragen und bestehenden Strukturen der Benach-
teiligung entgegenzuwirken, die dazu beitrugen, dass
Albaner den Staat als fremd und ihren Bedurfnissen
gegenuber ignorant empfanden. Dies wurde in den
1990er Jahren letztlich verschleppt. Man wog sich in
der scheinbaren Sicherheit, den anderen Balkanlan-
dern im multiethnischen Zusammenleben weit voraus
zu sein. Vertreter der Minderheiten nahmen ja durch-
aus am politischen Leben teil. Die konstant erhobene
Forderungen der Albaner nach verfassungsmagiger
Gleichstellung, politischer und gesellschaftlicher
Gleichberechtigung und Chancengleichheit, angemes-
sener Reprasentation in staatlichen Institutionen und
allen anderen Spharen des offentlichen Lebens, nach
staatlich geférdertem albanischsprachigem Schul-
unterricht und einer eigenen Universitat bilden denn
auch den rationalen Hintergrund eines interethnischen
Konflikts, der von radikalisierten Kraften zugespitzt
im Fruhjahr und Sommer 2001 wiederholt in Gewalt
zwischen mazedonischen Sicherheitskraften und
albanischen Freischarlertruppen eskalierte.

Laut Volkszéhlung von 2002 besteht die Gesamt-
bevoélkerung der Republik Mazedonien aus 2.022.547
Staatsburgern. Von ihnen identifizierten sich beztglich
ihrer ethnischen Zugehorigkeit 64,2 % als Mazedonier,
25,2 % als Albaner, 3,8 % als Turken, 2,7 % als
Roma, 1,8 % als Serben, 0,8 % als Bosniaken, 0,5 %
als Vlachen und 1 % als Andere.! Zwei ethnische
Gruppen, Mazedonier und Albaner, machen damit den
Hauptanteil der Bevolkerung aus.? Die Kluft zwischen
ihnen, die offenbar lange ignoriert oder zumindest
unterschéatzt wurde, ist stetig gewachsen. Interethni-
sche Spannungen traten bereits in den 1980er Jahren
zeitgleich zu Unruhen im benachbarten Kosovo auf.
Der demografische Faktor einer albanischen Geburten-
rate, die trotz langsamen Sinkens und anhaltender
Abwanderung ins westliche Ausland bis heute in der
gesamten Region konstant Uber derjenigen der slawi-

schen Bevolkerungsmehrheit liegt, weckte damals
auch in der jugoslawischen Teilrepublik Mazedonien
»Uberfremdungséngste” und die Furcht vor groRalba-
nischen Planen, die zu einer Spaltung Mazedoniens
fuhren konnten. Diese Befurchtung bezog sich auf die
kompakten albanischen Siedlungsgebiete, die nordlich
an das Kosovo sowie im Westen an Albanien angren-
zen. Auch die Kriege der 1990er Jahre in den Nach-
barlandern sind an Mazedonien nicht spurlos vorbei-
gegangen. Sie haben, so wird immer wieder betont,
noch einmal den Blick fur ethnische Differenzen ge-
scharft. Der albanische Boykott des offiziellen maze-
donischen Unabhangigkeitsreferendums 1991 und die
Durchfuhrung eines illegalen albanischen Referendums
1992 uber die Ausrufung einer autonomen illyrischen
Republik in Westmazedonien sind Ereignisse, deren
man sich bis heute erinnert und die dazu beitragen,
den Mythos von grof3albanischen Planen am Leben zu
erhalten.

EU-INTEGRATION UND NACHBARSCHAFTS-
BEZIEHUNGEN

Mazedonien wird immer wieder als erfolgreiches Bei-
spiel einer gemeinsamen (und einheitlichen) européa-
ischen Sicherheits- und AuRenpolitik zur nachhaltigen
Stabilisierung eines Krisengebiets gewertet. Um einen
schwelenden ethnischen Konflikt, der sich schliel3lich
gewaltsam entlud, dauerhaft zu bannen, wurde mit
dem Ohrid Framework Agreement (OFA) am 13. Au-
gust 2001 eine Vereinbarung zwischen den Konflikt-
parteien zur Neuordnung des Staatswesens ausgehan-
delt. Die EU hat das OFA mitunterzeichnet und ist bis
heute engagiert in der Implementierung. Es wurde
eine EU-Militarmission — gefolgt von einer Polizei-
mission —, eine EU-Monitoring-Mission, ein EU-Sonder-
gesandter und eine Agentur fur den Wiederaufbau
etabliert. Vor allem aber wurde eine EU-Beitrittsper-
spektive zugesichert. Sie war es wohl, die in den zu-
rickliegenden Jahren die Umsetzung des OFA, Maf3-
nahmen zur Verbesserung der interethnischen Bezie-
hungen, den Prozess der Dezentralisierung, die Re-
form des Wahlsystems, des Justiz- und Polizeiwesens
und den Kampf gegen Korruption in Gang halten
konnte. Mazedonien unterzeichnete bereits im Frih-
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jahr 2001 als erster Westbalkan-Staat ein SAP, das
nach der Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten drei
Jahre spater in Kraft trat. Im Dezember 2005 erhielt
die Republik den Status eines EU-Beitrittskandidaten,
jedoch ohne konkretes Datum fur den Beginn der
Beitrittsverhandlungen. Mit dem Kandidatenstatus
wurde Mazedonien attestiert, eine funktionierende
Demokratie zu sein, die Rechtsstaatlichkeit und den
Schutz der Menschenrechte garantiert. Das Ziel der
EU-Mitgliedschaft wird bis heute von allen Bevolke-
rungsgruppen unterstitzt, und damit bisher auch
Reformen, die an die EU-Integration als Bedingung
geknipft sind. Ohne konkrete EU-Beitrittsperspektive
sinkt Warnungen zufolge diese Reformbereitschaft in
der Bevolkerung zur Modernisierung von Staat und
Gesellschaft — gerade auch mit Blick auf die Verbesse-
rung der interethnischen Beziehungen. Die Perspek-
tive der EU-Mitgliedschaft ist daher als wesentlicher
Stabilisierungsfaktor zu sehen; sie soll den ,ethni-
schen Graben” Uberbricken helfen.

Die Kooperation Mazedoniens mit seinen Nachbarn
im technischen, wirtschaftlichen, kulturellen und
Sicherheitsbereich wird zunehmend ausgebaut.®

Die Republik engagiert sich in regionalen Initiativen
wie dem Sudosteuropaischen Kooperationsprozess
(SEECP), dem Regional Cooperation Council (RCC),
der Central European Initiative, der Adriatic Jonian
Initiative. Sie ist Unterzeichnerin des Vertrags zur
Energiegemeinschaft und der Ubereinkunft zum
European Common Aviation Area. Bilaterale Handels-
abkommen existieren mit allen Landern der Region
Sudosteuropa; Mazedonien hat das CEFTA ratifiziert.
Der Namensstreit zwischen der Republik Mazedonien
und Griechenland — er muss erwahnt werden, auch
wenn es sich um die Beziehung mit einem EU-Nach-
barn handelt — belastet nach wie vor die nachbar-
schaftlichen Beziehungen. Befurchtungen, dass sich
malfgeblich auch aufgrund dessen die weitere Inte-
gration Mazedoniens in euro-atlantische Strukturen
verzoégern kdnnte, haben sich beim NATO-Gipfel An-
fang April 2008 bestatigt.

Dass sich die Losung des Kosovo-Status dauerhaft auf
die Stabilitat des mazedonischen postconflict environ-
ment auswirken kdnnte, halten viele Beobachter nach
wie vor fur unwahrscheinlich. Manche bringen jedoch
immer wieder Sorgen vor gro3albanischen politischen
Projekten zum Ausdruck, die Mazedoniens staatliche
Integritat gefahrden kdonnten. Dass ein Viertel der
Bevolkerung Mazedoniens albanisch ist, die albani-
schen Geburtenraten immer noch uber denen aller
anderen ethnischen Gemeinschaften in der Region
liegen und die politischen Interessen der Albaner

in Mazedonien sich nicht immer mit denen ihrer sla-

wisch-mazedonischen Landsleute decken — darin wird
eine potenzielle Basis fur desintegrative Dynamiken
gesehen. In der Frage der Anerkennung des Staates
Kosovo sind — kaum Uberraschend — die Geister je
nach ethnischer Zugehorigkeit geschieden. Sowohl
Serbien als auch Kosovo sind wichtige Handelspartner
Mazedoniens. Im Zweifelsfall werden wohl 6konomi-
sche Argumente die Positionen einander annahern.
Die mazedonische Regierung unterstitzte in der Koso-
vo-Frage die Linie der EU. Bei der noch zu klarenden
Demarkation zum Kosovo handelt es sich, so die offi-
zielle Position, um eine technische Angelegenheit.
Dass mittlerweile ein GroR3teil der albanischen Flicht-
linge wieder in das Kosovo zuriuckgekehrt sind — von
den bis Sommer 2007 noch etwa 1.900 vor Ort be-
findlichen Fluchtlingen sind die meisten Roma aus
dem Kosovo — und die mazedonischen Albaner vor
allem Interesse an einer stabilen Lebenssituation
haben durften, mildert mogliche Konfliktszenarien
ebenfalls ab. In Umfragen zum Early Warning Report
2007 ermittelte UNDP, dass der Uberwiegende Teil der
Albaner einen positiven Einfluss der Unabhangigkeit
des Kosovos auf Mazedonien erwartet. Auch gingen
laut dem Bericht die generellen Vorbehalte ethnischer
Mazedonier gegeniber einem unabhangigen Kosovo
sowie ihre traditionelle Angst vor albanischem Separa-
tismus und groRalbanischen Planen etwas zurtck — fur
UNDP ein Zeichen wachsenden interethnischen Ver-
trauens.

STAAT UND VERFASSUNG

Mit dem OFA erhielten die mazedonischen Albaner die
Garantie, proportional an der Macht beteiligt zu wer-
den. Der Ausgleich zwischen den Ethnien im bislang
slawisch dominierten Staatswesen sollte geschaffen
werden. Ein Katalog von Manahmen und Quotenvor-
gaben sollte die Gleichstellung und Machtbeteiligung
der albanischen Bevdlkerung im Land erreichen. Die
Prinzipien des OFA wurden als Zusatz in die Verfas-
sung der Republik Mazedonien aufgenommen. Ethni-
sche Minderheiten werden darin nicht mehr als solche
bezeichnet, sondern als non-majority communities
oder schlicht als ethnic communities. Mit dem OFA
sowie als Unterzeichner internationaler Abkommen
und Konventionen zum Schutz von Minderheitengrup-
pen und individuellen Menschenrechten hat der maze-
donische Staat auch anerkannt, dass all jene Gruppen,
die nicht der ethnischen Mehrheitsbevdlkerung ange-
hdren, ebenso wie diese konstitutiven Status besitzen.
Ein Ombudsmann ist der Verfassungsgerichtsbarkeit
zum Schutz kollektiver und individueller Birgerrechte
zur Seite gestellt. Durch ihre proportional angemes-
sene Vertretung in staatlichen Strukturen, offentlichen
Institutionen und Gremien, der Verwaltung, Polizei,



Armee sowie im Gerichtswesen sollen alle ethnischen
Gruppen sowohl auf staatlicher als auch kommunaler
Ebene in das politische System und die Gesellschaft
vollends integriert werden. Die Verfassung garantiert
neben dem Recht zur Nutzung der eigenen Sprache
das Recht zur Pflege und Entwicklung kollektiver
Identitaten und Symbole.* Laut Fortschrittsbericht
der EU-Kommission vom November 2007 erhielt die
Vertretung von Minderheitengruppen im 6ffentlichen
Sektor durch einen Aktionsplan und zusatzliche Fi-
nanzmittel der Regierung neue Impulse. Die Minder-
heitenreprasentanz in Polizei und Armee, vor allem in
hoéheren Rangen, ist allerdings nach wie vor nicht zu-
friedenstellend. Im Justizsystem wurde das Prinzip der
ausgewogenen Vertretung in die gesetzlichen Rege-
lungen zur Ernennung von Richtern und Staatsanwaél-
ten sowie zur Zusammensetzung des Gerichtsrats
(Judicial Council) aufgenommen, in dem nun drei der
acht Mitglieder Minderheitenvertreter sind. Dennoch
besteht das Problem angemessener Représentation
und Beschéaftigung der verschiedenen ethnischen
Gruppen weiterhin; die Diskrepanz zwischen unter-
schiedlichen Ministerien etwa sei bemerkenswert. Die
Forderung des interethnischen Dialogs bleibt auch im
offentlichen Sektor geboten.®

Die Reform der kommunalen Selbstverwaltung der
1990er Jahre verstarkte die Machtkonzentration auf
zentraler Ebene; auf lokaler Ebene verblieben nur
wenige oOffentliche Institutionen und Einrichtungen.
Die staatlichen Autoritaten konzentrierten sich neben
Skopje vor allem auf die gréReren Stadte. Landliche
Gemeinden hingegen lebten relativ isoliert und blieben
weitgehend auf sich gestellt. Die Abwesenheit des
Staates war einer Analyse von ESI® zufolge vor allem
in albanischen Gemeinden uniubersehbar. Die Lokal-
verwaltung hatte dort weder genug Angestellte noch
Geld, um minimalste Leistungen zu gewahren. Schu-
len litten chronisch an Lehrermangel. In mehrheitlich
mazedonischen Gemeinden angesiedelte 6ffentliche
Versorgungsunternehmen sowie Baubetriebe brachten
immerhin Steuereinnahmen, mit deren Hilfe in Infra-
struktur sowie Dienstleistungen fur die Burger inves-
tiert wurde. Albanische Gemeinden blieben dagegen
in groRerer finanzieller Abhéngigkeit vom Zentralstaat
und seinen unregelmafigen Leistungen an die Kom-
munen. Die Vergabe von Mitteln fur Infrastrukturmaf-
nahmen war zudem undurchschaubar. Auch in der
Wasservergabe waren albanische Dorfer im Vergleich
zu mehrheitlich mazedonischen Gemeinden vernach-
lassigt. Mit der Gemeindereform hatte der Staat sich
schlicht aus der Verwaltung landlicher Gegenden sowie
dem Rechtssystem vor Ort zuriickgezogen. Als Folge
traten an seine Stelle traditionelle Formen der Rechts-
sprechung und Konfliktregulierung, ein Symptom auch

fur fehlendes Vertrauen in ein formales Rechtssystem.
Das chronische wechselseitige Informationsdefizit zwi-
schen Gemeinden und Zentralregierung lie3 aul3erdem
rationale Planungen zur Entwicklung der Gemeinden
kaum zu. Es kann daher nicht Uberraschen, dass das
Verhéltnis zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen
dem Staat und vor allem den albanischen Gemeinden
von wechselseitiger Fremdheit, Unberechenbarkeit
und Zweifel an der jeweiligen Vertrauenswurdigkeit
gekennzeichnet war. Vor diesem Hintergrund wurde
im OFA die Dezentralisierung als wichtige MalRnahme
zur Integration, Stabilisierung und Vertrauensbildung
bertcksichtigt. Die Kommunen sollten laut neuem
Rahmengesetz zur kommunalen Selbstverwaltung
(verabschiedet 1/2002) zusatzliche Verantwortung
erhalten in den Bereichen Stadt- und Raumplanung,
lokale Wirtschaftsentwicklung, kommunale und soziale
Dienste und Leistungen, Kinderversorgung, Erziehung
und Gesundheit. Auf Basis einer neuen Volkszahlung
wurde im OFA vorgesehen, die Gemeindegrenzen neu
zu ziehen und die Anzahl von Gemeinden zu reduzie-
ren.” Mit dem Widerstand innerhalb der Burokratie
gegen den Prozess der Dezentralisierung war zu rech-
nen, bedeutete doch die Verlagerung von Ressourcen
weg von der zentralen auf die lokale Verwaltungs-
ebene einen Verlust an Stellen, Mitteln, Einfluss und

— auch ethnisch-exklusiver — Kontrolle. Diesen Konflikt
zwischen Zentralverwaltung und Kommunen mussten
allerdings sowohl mazedonische als auch albanische
Gemeinden gleichermalien austragen. Laut verschie-
denen Berichten kommt die Dezentralisierung allge-
mein recht gut voran. Einige der lokalen Komitees fur
interethnische Beziehungen, die fur die Interessenver-
tretung der ethnischen Gemeinschaften gegentber
den kommunalen Behérden zusténdig sind, tragen
aulRerdem mittlerweile effektiv dazu bei, dass die
verschiedenen ethnischen Gruppen sich aktiv am
Gemeindeleben beteiligen. Andernorts jedoch existie-
ren die Komitees teilweise nicht einmal, obwohl sie
aufgrund der ethnischen Bevdlkerungsstruktur hatten
eingerichtet werden mussen.

PARTEIEN UND PARLAMENT

Das mazedonische Parteiensystem ist ethnisch diffe-
renziert. Neben den zwei groRRen oppositionellen
Albanerparteien DUl (Demokratische Union fur Inte-
gration) und DPA (Demokratische Partei der Albaner)
gibt es eine kleinere, ebenfalls auf die albanische
Wahlbevoélkerung ausgerichtete, die PDP (Partei fur
Demokratischen Fortschritt). Das von slawisch-maze-
donischen Wahlern bevorzugte Parteienspektrum ist
bereits starker diversifiziert, wird aber ebenfalls von
zwei oppositionellen Parteien, VMRO-DPMNE (Mazedo-
nische Revolutionare Organisation — Demokratische
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Partei fur Mazedonische Nationale Einheit) und SDSM
(Sozialdemokratische Union) dominiert. AuRerdem
gibt es zahlreiche kleinere Parteien der ethnischen
Minderheiten (Vlachen, Bosniaken, Turken, Serben,
Roma). lhre Chancen auf Sitze in den lokalen Parla-
menten wie auch im nationalen Parlament hangen
mafgeblich von Bundnissen ab, die sie mit den groRRen
Parteien eingehen miussen. Sie haben daher auf allen
Ebenen eine garantierte Anzahl von Sitzen gefordert.
Vor den Parlamentswahlen 2006 wurde ein neues
Wahlgesetz verabschiedet, das unter anderem Rege-
lungen zur Verbesserung der Vertretung von ethni-
schen Minderheiten beinhaltet. Im Parlament gibt es
auBerdem einen Ausschuss fur interethnische Angele-
genheiten, dessen Effektivitat eher kritisch gesehen
wird. Beobachter heben hervor, dass politische Koali-
tionen zwischen unterschiedlichen ethnischen Parteien
auf der Basis gemeinsamer politischer Ansatze mittler-
weile selbstverstandlicher zustande kommen als etwa
parteienibergreifende Bundnisse innerhalb desselben
ethnischen Spektrums.

Die ehemalige, zwischen 2006 und 2008 amtierende
Regierung wurde von einer Koalition aus VMRO-
DPMNE und DPA gestellt — ein Teil der PDP hatte sich
zwischenzeitlich in die Regierungskoalition mit einbin-
den lassen. SDSM und DUI stellten die Opposition.®
Im Mai 2008 fanden vorgezogene Neuwahlen statt.
Die Partei von Gruevski wurde mit Uberwaltigender
Mehrheit im Amt bestéatigt. War der Wahlkampf 2006
bereits von Unruhen zwischen den beiden gro3en
Parteien der Albaner gepréagt, so war der Wahlkampf
im Frihjahr 2008 von noch gewalttatigeren Unruhen,
sogar mit Todesopfern, Uberschattet. Es gab Wahl-
falschungen in einigen albanischen Gemeinden. In
dem zunehmend gewaltsam ausgetragenen inneralba-
nischen Konflikt drickt sich der Machtkampf zweier
Parteien und ihrer Fihrer um die legitime politische
Reprasentation der albanischen Bevoélkerung und um
Einfluss auf ihre Geschicke aus. Die letzte Regierung
Gruevski versuchte mit neuen Koalitionspartnern aus
dem Lager der kleinen Minderheitenparteien, diesem
inneralbanischen Konflikt auszuweichen und mit deren
Hilfe Abstimmungserfolge fur Gesetzesvorhaben zu
sichern, die nach dem Badinter-Prinzip® verabschiedet
werden mussen.

KIRCHEN UND RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN

Die religiose Zugehdrigkeit der Bevdlkerung ist weit-
gehend analog zu ihrer ethnischen Zugehdrigkeit
(Orthodoxe Christen: 64,8 %; Muslime: 33,3 %;
Katholiken: 0,3 %; Andere 1,6 %). Neben den grolRen
Glaubensgemeinschaften sind auch eine kleine judi-
sche und eine evangelische Glaubensgemeinschaft

aktiv. Es Uberwiegen Berichte vom traditionellen
Funktionieren des Dialogs der Religionsgemeinschaf-
ten gegenuber solchen, die Zeichen von gegenseitiger
Abgrenzung wahrnehmen. Positive Berichte betonen,
der religibse Kalender sei wechselseitig bekannt, man
gratuliere sich zu den religiésen Feiertagen oder feiere
sogar zusammen. Es hei3t, die Alteren geben die
Tradition der Toleranz an die jungere Generation wei-
ter. Dies wirde auch von den Oberhauptern der Reli-
gionsgemeinschaften unterstutzt, wechselseitige
Anerkennung und Achtung auch von ihnen vorgelebt.
Allerdings heben negative Berichte hervor, dass vor
allem auf lokaler Ebene die Glaubensgemeinschaften
sich voneinander abgrenzen, sogar von einem Gegen-
einander ist die Rede. Auch in Mazedonien sehen die
Religionsgemeinschaften ihre Rolle als Bewahrer und
Schutzer der kulturellen und religidsen ldentitat je-
weiliger ethnischer Gruppen. Dabei nehmen sie nicht
immer eine integrative Rolle ein. Dennoch teilen sie
dieselben Probleme und Klagen gegeniiber dem Staat.
Dies betrifft etwa ungeldste Falle der Restitution des
jeweiligen Eigentums. Ein neues Gesetz zum rechtli-
chen Status von Kirchen und Religionsgemeinschaften
wurde verabschiedet. Es liberalisiert die Verfahren zur
Registrierung religidser Institutionen. Die religidsen
und kulturellen Feiertage der ethnischen Gruppen sind
gesetzlich anerkannt. Der langwahrende Konflikt zwi-
schen der mazedonisch-orthodoxen (MOK) und der
serbisch-orthodoxen Kirche (SOK) und das Bemihen
der MOK um Autokephalie, also kirchliche Unabhan-
gigkeit als Nationalkirche, werden auch von interna-
tionaler Seite mit Sorge beobachtet, denn der Konflikt
birgt politische Sprengkraft. Politische Vertreter spie-
len ihn jedoch immer wieder eher herunter (vgl. EU-
Fortschrittsbericht 2007). Laut UNDP-Early Warning
Report 2007 stellt eine Mehrzahl der Mazedonier je-
doch eine Verschlechterung der Beziehung mit dem
Nachbarland Serbien aufgrund dieses Kirchenstreits
fest. In der Negation der MOK sehen sie die eigene
ethnische ldentitat sowie die mazedonische Nation
und den Staat missachtet.®

SPRACHE, BILDUNG, KULTUR

Den Angaben zu ethnischer Gruppenzugehdrigkeit
entsprechen die als gesprochen angegebenen Spra-
chen (Mazedonisch, Albanisch, Turkisch, Romanes,
Vlachisch, Serbisch, Bosniakisch). Neben der maze-
donischen Sprache wird im OFA anderen Sprachen auf
lokaler sowie staatlicher Ebene dann offizieller Status
eingeraumt, wenn sie von mehr als 20 % der Bevdlke-
rung gesprochen werden. Amtliche Dokumente sind
heute zweisprachig mazedonisch und albanisch. Der
Staat muss ferner Mittel zur Férderung weiterfiihren-
der Bildung in albanischer Sprache bereitstellen, posi-



tive Diskriminierung bezlglich der Anmeldung von
Minderheiten an staatlichen Universitaten gewahrleis-
ten, in rechtlichen Verfahren Ubersetzungen offizieller
Dokumente anfertigen sowie personliche Dokumente
in albanischer Sprache ausfertigen. Die Implementie-
rung von Vorgaben zum Gebrauch von Minderheiten-
sprachen (non-majority languages) in offiziellen Doku-
menten (Personalausweis, Pass, Exzerpte aus dem
Zentralregister, Fihrerschein und Meldeurkunden)
wird allgemein positiv beurteilt, die (Mdglichkeit der)
Nutzung dieser Sprachen als offizielle Sprachen auf
lokaler Ebene ist weniger zufriedenstellend. Die Zahl
der mehrsprachigen Angestellten in der Verwaltung
entspricht noch nicht in angemessener Weise dem
Bedarf. Fur eine wachsende Zahl von Beschaftigungs-
verhéaltnissen (auch in internationalen Institutionen)
ist mittlerweile Zweisprachigkeit Bedingung. Es ist
damit zu rechnen, dass eine gut ausgebildete, junge
Schicht von Arbeitnehmern kinftig auch zunehmend
zweisprachig sein wird. Unter ihnen werden mdglicher-
weise junge Albaner Uberproportional vertreten sein.

Die Republik Mazedonien garantiert per Gesetz den
Schutz, die Pflege und Forderung des historischen
und kulturellen Erbes aller ethnischen Gruppen.
Diese haben nun das verfassungsmaRige Recht, ihre
eigenen Institutionen fur Bildung und Wissenschaft,
Kunst und Kultur zu etablieren sowie Unterricht in
ihrer eigenen Sprache zu erhalten. Seit 2001 gibt es
die Sudosteuropa-Universitat in Tetovo (SEEU), an der
in drei Unterrichtssprachen — Albanisch, Mazedonisch
und Englisch — gelehrt wird. Bereits Mitte der 1990er
Jahre wurde vor Ort inoffiziell eine albanischsprachige
Universitat gegrundet, die mittlerweile auch behérd-
lich anerkannt wurde. An der SEEU sind 72 % der
Studenten aus Minderheitengruppen eingeschrieben.
Die Integration von Minderheiten in das System wei-
terfuhrender Bildung entwickelt sich wohl insgesamt
positiv. Einschreibungen von Studenten, die Minder-
heitengruppen angehdren, an einer der drei staatli-
chen Universitaten haben ebenfalls weiter zugenom-
men. Aufgrund von Daten des Ministeriums fur Erzie-
hung und Wissenschaft aus den Jahren 2004/2005
sind die ethnischen Gruppen in der universitaren
Bildung wie folgt vertreten: Mazedonier 79,4 %;
Albaner 15,5 %; Turken 1,34 %; Vlachen 0,78 %;
Serben 1,52 %; Andere 1,12 %; Roma 0,31 %. Das
Bildungsgefalle zwischen den ethnischen Gruppen
kann sich so mittelfristig deutlich verringern. Von
unterschiedlichsten Seiten wird allerdings kritisiert,
dass vor allem im Schulsystem kaum Gelegenheit zur
Interaktion zwischen den ethnischen Gruppen besteht.
Bereits im Kindergarten, so wird gewarnt, beginnt die
Trennung — wenige Beispiele bilingualer, gemischter
Gruppen kdnnen wohl den allgemeinen Trend zur

Separierung nicht wettmachen. Bis heute reflektieren
Fachleuten zufolge weder Schulcurricula noch Unter-
richtsmaterialien angemessen die multiethnische Zu-
sammensetzung der Gesellschaft.'!

MEDIEN

Auch der 6ffentliche Raum in Mazedonien und folglich
die Medienlandschaft sind aufgrund der sprachlichen
und kulturellen Diversitat der im Land lebenden ethni-
schen Gemeinschaften weitgehend ethnisch segmen-
tiert. Es existieren parallele Offentlichkeiten mit ihrer
je eigenen Sicht auf die Wirklichkeit. Parallele Bericht-
erstattung ist untuibersehbar, mazedonische und alba-
nische Perspektiven stehen sich oft diametral gegen-
Uber. Ethnische Stereotype tauchen vermehrt in Zeiten
konfliktreicher politischer Debatten auf, die in der Re-
gel auch ethnische Hintergrinde haben. In den Umfra-
gen von UNDP zum Early Warning Report 2007 fallt
auf, dass den Medien besonders mit Blick auf die Be-
handlung ethnisch relevanter Fragen kaum Objektivi-
tat zugetraut wird.

Ein neues Rundfunkgesetz (2005) verpflichtet alle
Sendeanstalten zu Toleranz, Respekt und Verstandi-
gung zwischen Menschen unterschiedlicher ethnischer
und kultureller Zugehdrigkeit. Offentlich-rechtliche
Rundfunkanstalten sind insbesondere zu Sendungen
in den Sprachen aller im Land vertretenen ethnischen
Gruppen verpflichtet. Auch die ethnisch adaquate
Zusammensetzung des Rundfunkrates ist per Gesetz
geregelt. Das o6ffentlich-rechtliche MRT (Macedonian
Radio-Television) hat auf dem zweiten Kanal Pro-
gramme in Albanisch, Turkisch, Romanes, Vlachisch,
Serbisch und Bosnisch. Das mazedonische Radio
sendet pro Woche mindestens 56 Stunden in albani-
scher Sprache, 35 Stunden in turkischer Sprache
sowie dreieinhalb Stunden in den Sprachen der Roma,
der Vlachen, Serben und Bosniaken. Sieben lokale
Radiostationen haben je nach den Gebieten, in denen
ethnische Minderheiten leben, Sendungen in deren
Sprache. Die gro3e Mehrheit der Printmedien er-
scheint auf Mazedonisch. Es gibt aber auch einige
Tages- und Wochenzeitungen in albanischer, turki-
scher, englischer, vlachischer und serbischer Sprache
sowie einige mehrsprachige. Die Sicherung der ékono-
mischen und finanziellen Unabhangigkeit des 6ffent-
lich-rechtlichen Senders MRT ist allerdings noch nicht
zufriedenstellend gewahrleistet. Dies geht auch auf
Kosten der Satellitenibertragungen von Programmen
in den Sprachen der Minderheiten, die von MRT ange-
boten werden und aus 6ffentlichen Mitteln getragen
sein sollten. Minderheitenmedien sehen sich finan-
ziellen Schwierigkeiten gegenuber. Mangels staatlicher
Unterstitzung sind sie entsprechend verletzlicher
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gegenuber politischem und wirtschaftlichem Druck,
soweit sie sich nicht durch Mittel internationaler Geber
finanzieren.

WIRTSCHAFT

Die Schere zwischen einer kleinen Schicht von Wohl-
habenden und dem stetig wachsenden von Armut
bedrohten Teil der Bevélkerung 6ffnet sich auch in
Mazedonien kontinuierlich. AuRerdem unterscheidet
sich der soziodkonomische Lebensstandard im Ver-
gleich zwischen den ethnischen Bevélkerungsgruppen.
Die Arbeitslosenrate liegt bei circa 36 %; die ethni-
sche Gruppe der Roma macht mit 83,4 % den Haupt-
teil der Arbeitslosen aus, gefolgt von Albanern

(63,5 %), Mazedoniern (29,8 %), Turken (45,7 %),
Vlachen (29 %), Serben (30,8 %), Anderen (45 %).%2
In den unterschiedlichen 6konomischen Lebensbedin-
gungen liegt ein Potenzial fur ethnische Spannungen.
Allerdings sind alle Gruppen in der einen oder anderen
Weise von prekaren Existenzbedingungen betroffen,
die auf die Unterentwicklung des landlichen Raums,
den Niedergang der sozialistischen Industrie und einen
noch unterentwickelten privaten Sektor zurickzufuh-
ren sind. Im bereits erwahnten Bericht zeichnet ESI*®
den Strukturwandel des Wirtschaftslebens und seine
sozialen Auswirkungen mit Blick auf die zwei groRen
ethnischen Bevolkerungsgruppen nach. Dabei tritt
deutlich zutage, dass der Niedergang der sozialisti-
schen Industrie vor allem fur ethnische Mazedonier
spurbar ist, da sie traditionell die Uberwiegende Mehr-
heit der Beschaftigten in den einheimischen Betrieben
stellten. (Entsprechend war auch die Privatisierung
weitgehend eine Insider-Privatisierung innerhalb der
ethnischen Gemeinschaft der Mazedonier.) Vor Jahr-
zehnten verlieRen sie das landliche Leben und die
Subsistenzwirtschaft, um in der sozialistischen Indus-
trie tatig und in den Stadten wohnhaft zu werden.
Neben einem regularen Einkommen durch Beschafti-
gung in der sozialistischen Wirtschaft erhielt ein
Arbeiter zugleich Wohnsubventionen, Verpflegung in
der Firma, Zugang zu Ferieneinrichtungen. Auch mit
der Kontrolle tber die Administration ging eine privile-
gierte 6konomische Stellung einher. Entsprechend
grofd ist ihre Furcht vor Deklassierung und sozialem
Niedergang, vor dem Verlust ihres Lebensstils. Albaner
hingegen konzentrierten sich traditionell auf Landwirt-
schaft und Handel. Aufgrund fehlender Unterrichts-
angebote in albanischer Sprache hatte die albanische
Landbevélkerung, wenn uberhaupt, dann haufig nur
Grundschulbildung. Uber die Vorenthaltung formaler
Bildung wurden Albaner von beruflichen Karrieremdg-
lichkeiten ausgeschlossen; Beschaftigung im offent-
lichen Sektor etwa war nach dem Grad der Schul-
beziehungsweise Hochschulbildung zugeteilt. So

entwickelten sie 6konomische Uberlebensstrategien —
einen privaten Sektor —, mit deren Hilfe sie heute
gegenuber den ursprunglichen Profiteuren der indus-
triellen Entwicklung im Vorteil sind. Albanische GroR3-
familien werden maf3geblich durch Arbeitsmigration,
Kleinhandel und Geschéfte ernahrt.

Der Kampf um Zugang zu knappen Ressourcen, Posi-
tionen im offentlichen Sektor oder staatlichen Forder-
mitteln ist vor dem skizzierten Hintergrund existenziell
zugespitzt. Und er steht unter ethnischem Vorzeichen.
Der Staat ist fur ethnische Mazedonier zunehmend der
wichtigste Arbeitgeber und die letzte Zuflucht fur die
urbane Mittelschicht. Hier nun drangen seit Ohrid die
traditionell Ausgeschlossenen hinein.

1] Staatliches Statistikburo. Zitiert in: Media and Minorities
in South East Europe, Wien 2006.

2| Die Frage der interethnischen Beziehungen in Mazedo-
nien konzentriert sich weitgehend auf diese beiden
Gruppen — auch wenn diese Fixierung andere Minder-
heiten etwas aus dem Blick geraten lasst.

3] In Montenegro wurde ein gutes halbes Jahr nach Aner-
kennung der Unabhéngigkeit eine konsularische Vertre-
tung eroéffnet, gefolgt von gegenseitigen hochrangigen
Besuchen. Die Kooperation mit Albanien erstreckt sich
auf vielfaltige Bereiche. Auch die Kooperation mit Kroa-
tien und Bosnien-Herzegowina wird als intensiv bezeich-
net. Die Beziehungen zu Serbien gelten als gut. Ein bila-
terales Abkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
ist in Kraft getreten.

4] Die albanische Flagge allerdings, so wurde jingst vom
Verfassungsgericht entschieden, darf nur an 6ffentlichen
Gebauden in Gemeinden und an albanischen Feiertagen
gehisst werden. Abgesehen davon ist sie im 6ffentlichen
Raum nicht zugelassen.

5] Immer wieder wird die Situation der Roma als besonders
prekéar hervorgehoben. Es gibt im Rahmen des ,Jahr-
zehnts der Roma-Integration 2005-2015” vier Aktions-
plane, mit deren Implementierung begonnen wurde. Sie
betreffen die Entwicklung der Bereiche Bildung, Woh-
nung, Beschaftigung (zum Beispiel durch die Unterstit-
zung von Existenzgriindungen kleiner Familienbetriebe)
und Gesundheit, fur die in den entsprechenden Ministe-
rien Mittel bereitgestellt wurden. Unterdessen halt die
Diskriminierung der Roma, etwa seitens der Polizei, wohl
unvermindert an. Roma-Kinder sind mit unter 30 % in
den Grundschulen bei hoher Abbrecherrate (besonders
Madchen) stark untervertreten, sie machen den GroRteil
der Straenkinder aus.

6] European Stability Initiative (ESI): Ahmeti’s village: The
political economy of interethnic relations in Macedonia,
October 2002.

Der darauffolgende politische Konflikt um die Neuziehung
der Gemeindegrenzen kann beispielhaft fur die ethnische
Uberformung des politischen Alltags stehen, ging es da-
bei doch mafRgeblich um die Verédnderung von ethnischen
Einfluss- und Machtverhaltnissen auf lokaler Ebene.

8] Aus Protest unter anderem gegen die Entscheidung der
VMRO-DPMNE, eine Regierungskoalition mit der kleineren
DPA zu bilden, obgleich die DUI im Wahlbundnis mit der
PDP die Mehrheit der albanischen Stimmen erhalten hat-
te, boykottierte die DUl beinahe ein Jahr lang die parla-
mentarische Arbeit. Nachdem sie in der Zwischenzeit mit



9l

10|
11]

12]

13|

der Regierung eine Liste von (im OFA nicht detailliert
ausgewiesenen) Gesetzen aushandeln konnte, die nach
dem ,,Badinter-Prinzip” zu verabschieden sind, hatte sie
sich zur Ruckkehr ins Parlament entschlossen.

Die Badinter-Mehrheit — benannt nach dem franzdsischen
Verfassungsexperten Badinter, der maRgeblich an der
Verfassungsreform in Mazedonien mitwirkte — ist erfor-
derlich fir solche Reformvorhaben und Gesetze, die
Lebensbereiche betreffen, welche auf einem breiten Kon-
sens zwischen den ethnischen Gruppen beruhen sollen.
Jedes entsprechende Gesetz kann nur mit doppelter
Mehrheit, das heil3t sowohl mit der Mehrheit der Stimmen
aller Abgeordneten im Parlament als auch mit der Mehr-
heit aller Stimmen der Minderheitenabgeordneten ange-
nommen werden. Dies gilt vor allem fur Verfassungsan-
derungen und Gesetze, die Kultur, Erziehung, Sprache,
Personendokumente, nationale Symbole, aber auch Ge-
meindefinanzen, Kommunalwahlen, Gemeindegrenzen
und die Stadt Skopje betreffen. Ebenso trifft dies auf
Wahlen etwa des Oberstaatsanwalts, der Mitglieder des
Justizrates sowie von drei Mitgliedern des Verfassungs-
gerichtshofes zu.

Mazedonische Albaner zeigen sich offenbar weitgehend
uninformiert und uninteressiert an diesem Konflikt.
Alternativ zum Religionsunterricht wurde Geschichte der
Religionen als Pflichtfach in den Grundschulen eingefihrt.
Staatliches Statistikbtro, 2003; die Angaben bedurften
einer eingehenderen Interpretation und Uberprifung der
Entwicklung in den letzten Jahren — sie sollen hier jedoch
lediglich einen Grundeindruck vermitteln.

European Stability Initiative (ESI): Ahmeti’s village ...,
2002.
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MONTENEGRO

Als unabhangiger Staat wurde Montenegro erstmals
1878 beim Berliner Kongress anerkannt. Die Gestalt
seines heutigen Territoriums geht auf die Festlegung
nach den Balkankriegen 1912 bis 1913 zurtick. Nach
dem Ersten Weltkrieg wurde Montenegro mit Serbien
vereinigt und dann in das Kénigreich der Serben,
Kroaten und Slowenen inkorporiert. Historisch galt
Montenegro als ein Land, das vom Aufeinandertreffen
muslimischer (Ottomanen) und katholischer (Oster-
reich-Ungarn) Imperien gezeichnet war. Insofern kann
der kleine Staat als typisch fur die gesamte Balkan-
region gelten. Die Zugehorigkeit zu Clans und lokalen
Gemeinschaften sowie Konflikte zwischen ihnen wogen
noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein schwerer als
etwa die erst langsam im Zuge der Herausbildung
ethnonationaler Diskurse entwickelten ldentitaten

und Konflikte zwischen sich ethnisch definierenden
Gruppen. Ein Nationalbewusstsein im modernen Sinne
entwickelte sich vor allem im Zuge der Konstruktions-
prozesse ethnonationaler lIdentitaten, die in den
1960er und 1970er Jahren den jugoslawischen Zer-
fallsprozess ankundigten.

1991 formte Montenegro gemeinsam mit Serbien

die Foderative Republik Jugoslawien. In den 1990er
Jahren wahrend der jugoslawischen Nachfolgekriege
blieb Montenegro im Bundnis mit Serbien. Orthodoxe
Montenegriner standen an der Seite serbischer Solda-
ten in den Verbanden der jugoslawischen Volksarmee.
Sie waren 1991 am Beschuss der historischen Altstadt
von Dubrovnik beteiligt, montenegrinische Offiziere
fuhrten Armeeeinheiten mit montenegrinischen Reser-
visten im Kampf gegen die Zivilbevolkerung in sud-
dalmatinischen Doérfern an, orthodoxe Polizeibeamte
deportierten muslimische Flichtlinge, die in Monte-
negro vor den bosnischen Serben Sicherheit suchten.
Bereits 1997 brachte die Regierung Djukanovic erst-
mals Bedauern fur die Rolle Montenegros wahrend der
Kriege zum Ausdruck und distanzierte sich 6ffentlich
von der Politik MiloSevic¢s. Dank der Stimmen monte-
negrinischer Albaner und Bosniaken konnte Djuka-
novi¢ damals bei der Présidentschaftswahl dessen
Kandidaten Momir Bulatovi¢ aus dem Rennen schla-
gen. So begann die schrittweise Trennung Serbiens
und Montenegros.! Spannungen zwischen Serbien und

Montenegro traten auch 1999 wéahrend des Kosovo-
Krieges auf, als sich die montenegrinische Regierung
fur neutral erklarte. AuRerdem hatte das kleine Land
an die 40.000 kosovo-albanische Flichtlinge aufge-
nommen. Montenegro erhielt westliche Unterstitzung,
als es damals seine Polizeikrafte ausbaute, die auf
montenegrinischem Territorium stationierten Truppen
der jugoslawischen Volksarmee gegentberstanden. Es
gab eine Serie kleinerer ZusammenstoRle, die jedoch
nicht eskalierten. Schliel3lich wurde die Foderative Re-
publik Jugoslawien mithilfe intensiver internationaler
Vermittlung wahrend der Wintermonate 2001/2002

in einen Staatenbund mit Serbien umgewandelt. Da
dieser konstruierte Staatenbund maf3geblich durch
Xavier Solana als auRenpolitischem Reprasentant der
EU mitausgehandelt wurde, ist er als ,,Solania” in die
Geschichte des Landes eingegangen. Teil der damali-
gen Vereinbarung war, dass nach drei Jahren die Be-
volkerung Montenegros uber ihre Zukunft, d.h. den
Verbleib im Bundnis oder aber die staatliche Unabh&n-
gigkeit in einem Referendum entscheiden kénnte.

Am 3. Juni 2006 nahm das Parlament die Unabhangig-
keitserklarung des Staates Montenegro an, nachdem
die Bevodlkerung sich beim Referendum mit 55,5 % fur
die Trennung von Serbien ausgesprochen hatte.

Die ethnisch aullerst heterogene, zahlenmafig kleins-
te Gesellschaft der Region ist von Homogenisierungs-
bestrebungen verschont geblieben. Bei der Volkszah-
lung von 2003 wurden 672.656 Burger registriert.
Davon bezeichneten sich 40,6 % als Montenegriner,
30 % als Serben, 9,4 % als Bosniaken, 7,1 % als
Albaner, 4,3 % als Muslime und 8,6 % als Andere
(davon 1,1 % Kroaten; zu den ,,Anderen” z&ahlt auch
die Minderheit der Roma).? Manche montenegrinischen
Birger konnen sich nicht eindeutig fur eine Identitat
als Serben oder als Montenegriner entscheiden. Bis
heute ist umstritten, ob Montenegriner eine eigene
Volksgruppe bilden oder Serben sind, die in Monte-
negro siedeln. Die Nordhélfte Montenegros ist zur
serbischen Grenze hin vor allem von Serben besiedelt,
zum Landesinnern von Serben und Montenegrinern.
Serben leben aber auch an der Kuste. Die sudliche
Halfte Montenegros zum Meer hin wird vor allem von
Montenegrinern bewohnt. Bosniakische Siedlungs-



gebiete befinden sich im Nordosten, im albanischen,
kosovarischen und serbischen Grenzgebiet, genauer:
im Sandzak, der sich Uber die Grenze zwischen Ser-
bien und Montenegro erstreckt.® Albaner siedeln
hauptsachlich am dstlichen Kiustenstreifen an der
Grenze zu Albanien. Immer wieder auflern sie den
Wunsch nach einer Form der Selbstverwaltung und
kulturellen Autonomie dieser Gebiete, in denen sie
die ethnische Mehrheit stellen. Im Unabhéangigkeits-
Referendum sprachen sich die Burger von acht der
insgesamt elf Gemeinden im Norden mehrheitlich
gegen die Auflésung des Staatenbundes aus. Umsied-
lungen ganzer Doérfer nach Serbien waren Gesprachs-
thema. Nur in drei von den in Montenegro insgesamt
21 Gemeinden gab es eine Uberwaltigende Mehrheit
fur die Unabhangigkeit; es waren dies Gemeinden
mit einem starken bosniakisch-muslimischen sowie
albanischen Bevdlkerungsanteil. In gemischten Ge-
meinden drohten die Emotionen nach dem Referen-
dum zu interethnischen Spannungen zwischen den
Befluirwortern und den Gegnern der Unabhangigkeit
zu fuhren. Beobachter berichten, dass man einander
mied. Doch die Animositaten haben sich offenkundig
wieder gelegt. An der adriatischen Kuste, etwa in

der Stadt Bar und Umgebung, wurde die Tradition
interethnischen Zusammenlebens zwischen Monte-
negrinern, Serben, Albanern, Bosniaken, Kroaten und
anderen Minderheiten offenbar kaum erschittert.

STAAT UND VERFASSUNG

Im Oktober 2007 gab sich Montenegro eine neue
Verfassung. Nach intensiver Konsultation mit dem
Europarat und zahlreichen parlamentarischen und
offentlichen Anhorungen konnte eine Einigung tber
den Verfassungstext erzielt und in parlamentarischer
Abstimmung von der ndtigen Zweidrittel-Mehrheit
angenommen werden. Montenegro wird darin als
burgerlicher Staat definiert, der die Unabhangigkeit
der Justiz garantiert, die Todesstrafe verbietet, Men-
schenrechte und Minderheitenschutz garantiert. In
der Praambel sind alle im Land lebenden Ethnien auf-
gelistet. Die lange diskutierte Frage, ob Montenegro
sich als Vielvolkerstaat definieren soll, wurde mit
dieser Formel beantwortet. Mit der neuen Verfassung
ist es Montenegro gelungen, sich formal eine Identitat
als Staat sowie die Basis fur eine Ausarbeitung seines
institutionellen Gefliges zu geben. Montenegro ist in-
mitten seines State-building-Prozesses, in dem Vertre-
ter der ethnischen Gruppen eine wichtige Rolle spie-
len. Interethnische Spannungen, vor allem zwischen
Serben und Montenegrinern, aber auch kritische
Stellungnahmen und Proteste seitens anderer ethni-
scher Gemeinschaften hatten den Verfassungsprozess
begleitet.
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Die neue Verfassung stellt eine solide rechtliche Basis
fur den Schutz von Minderheiten und ethnischer Viel-
falt dar. Sie garantiert den ethnischen Gemeinschaften
das Recht zur Pflege besonderer Identitaten, zur Nut-
zung und Pflege der eigenen Sprache sowie das Recht
auf angemessene Vertretung in offentlichen Korper-
schaften. Dem soll mit MaBnahmen der affirmative
action Rechnung getragen werden. Montenegro hat
2006 ein Gesetz fur den Schutz nationaler Minderhei-
ten angenommen sowie die Européische Charta zum
Schutz regionaler und Minderheitensprachen unter-
zeichnet. Seit Mai 2007 ist Montenegro Mitglied des
Europarats. Die Reprasentation von Minderheiten im
Parlament wurde mittlerweile in der Verfassung neu
geregelt. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen fur
einen effektiven Minderheitenschutz sind also vorhan-
den. Das aktuell im Prozess der Umstrukturierung
befindliche Ministerium fir Menschenrechte und Min-
derheitenschutz wird fur die entsprechende Koordinie-
rung zusténdig sein. Das Buro des Ombudsmanns
etabliert sich effektiv als Anlaufstelle fur Burgerbe-
schwerden und als Anwalt fur die Vertretung von Bir-
gerrechten gegentber dem Staat.* Wie seine Nach-
barn leidet auch Montenegro an der Ineffektivitat und
Schwaéche der 6ffentlichen Verwaltung und des Justiz-
systems, die anféllig fur politische Einflussnahme sind.
Die neue Verfassung gibt hier institutionelle Ansatze
fur notwendige Reformen vor sowie zu einer personel-
len Zusammensetzung, die die multiethnische Zusam-
mensetzung der Gesellschaft widerspiegelt. Diese Vor-
gaben sollen auRerdem das momentan wohl gering
ausgepragte Vertrauen in der Bevolkerung gegenuber
diesen Institutionen starken. Die Verfassung garantiert
die Selbstverwaltung der Kommunen, was in bestimm-
ten Kommunen mit klaren ethnischen Mehrheitsver-
héltnissen einer lokalen Selbstverwaltung ethnischer
Gruppen gleichkommt. Die Bedeutung des Dezentrali-
sierungsprozesses zur Starkung der Demokratie auf
lokaler Ebene wird immer wieder betont.®

Der Staat Montenegro ist Unterzeichner internationa-
ler Rechtsinstrumente und Konventionen, die den
Status von Asylsuchenden, Fluchtlingen und Staaten-
losen betreffen. Doch ist der rechtliche Status von
Fluchtlingen und DPs (Displaced Persons) bisher
ungentgend geklart. lhre Integration in die Gesell-
schaft — vor allem jener, die in Montenegro bleiben
mochten —, der Zugang zu Beschéaftigung, Kranken-
versicherung, sozialen Beziigen und Eigentumsrechten
ist noch nicht zufriedenstellend gewéahrleistet.® Offizi-
ellen Angaben zufolge (Stand: April 2007) sollen aus
Kroatien und Bosnien-Herzegowina noch 6.926 (Uber-
wiegend serbische) Fliichtlinge registriert sein; aus
dem Kosovo noch 16.137 (meist Roma und Serben).
Insbesondere die Lebensbedingungen von Roma-
Flichtlingen sind notdurftig.
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EU-INTEGRATION UND NACHBARSCHAFTS-
BEZIEHUNGEN

Montenegro hat bald nach der Unabhangigkeit mit
den Verhandlungen eines Stabilisierungs- und Asso-
ziierungsabkommens begonnen, das schlie3lich im
Oktober 2007 unterzeichnet wurde. Es tritt in Kraft,
sobald der Ratifizierungsprozess abgeschlossen ist.
Dann wird Montenegro einen Antrag auf EU-Mitglied-
schaft einreichen and so wahrscheinlich nach Kroatien
und Mazedonien als nachstes Land des Westbalkans
den EU-Kandidatenstatus erhalten. Der zlgige Stabi-
lisierungs- und Assoziierungsprozess hat jenen Recht
gegeben, die mit der Losung von Serbien eine schnel-
lere Annaherung an européische Strukturen verban-
den.

In der Verfassungsdebatte war die Frage der doppel-
ten Staatsburgerschaft ein zentraler Streitpunkt.
Urspringlich war vorgesehen, dass die montenegrini-
sche Staatsbirgerschaft abzugeben ware, falls man
eine andere annehmen mochte. Nun konnte ein Kom-
promiss erzielt werden, der vor allem fur Serben von
Bedeutung ist: Alle vor der Unabhangigkeitserklarung
in Montenegro registrierten Burger kbnnen die monte-
negrinische Staatsbirgerschaft behalten, falls sie eine
andere annehmen sollten. Ohne diese Méglichkeit
einer doppelten Staatsbirgerschaft, so wurde befirch-
tet, kdnnte eine Auswanderungsbewegung ins Nach-
barland einsetzen, nachdem Serbien Ende September
2007 das Staatsbirgerschaftsrecht vereinfacht hat
und nun allen ethnischen Serben, die auRerhalb Ser-
biens leben, die Staatsblrgerschaft zugesteht. Die
Unterzeichnung bilateraler Staatsburgerschaftsabkom-
men steht noch aus. Wéahrend andere Nachfolgefragen
aus der Auflésung des Bundnisses zwischen Serbien
und Montenegro pragmatisch geldst werden konnten,
fehlt noch eine einvernehmliche Regelung Uber die
wechselseitige Anerkennung von Gerichtsentscheidun-
gen.” Montenegro hat eine diplomatische Vertretung in
Serbien. In manchen Angelegenheiten (etwa Visafra-
gen) vertritt der serbische Staat gegenuber Drittlan-
dern auch die montenegrinischen Interessen. Die poli-
tischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Kroatien
haben sich positiv entwickelt, diplomatische Vertre-
tungen wurden jeweils erdffnet. Zur Klarung stehen
noch Fragen, die Flichtlinge, DPs, Eigentum sowie die
Grenze in Prevlaka betreffen. Auch die Bedeutung
guter Beziehungen zu Mazedonien wird durch wech-
selseitige hochrangige Besuche unterstrichen. Die
Beziehungen zu Bosnien-Herzegowina haben sich
intensiviert, eine diplomatische Vertretung in Sarajevo
wurde eroffnet, die Er6ffnung der bosnisch-herzego-
winischen Botschaft in Podgorica steht bevor.

PARTEIEN UND PARLAMENT

Als einziger Staat der Region wurde Montenegro seit
den ersten demokratischen Wahlen im Jahr 1990 von
ein und derselben Partei regiert: der Demokratischen
Partei der Sozialisten. lhr Vorsitzender, Milo Djukano-
vi¢, wurde 1990 mit 29 Jahren jlingster Premierminis-
ter in Europa. Er ist auch heute wieder in diesem Amt,
nach kurzen Unterbrechungen als Prasident von 1998
bis 2002, sowie einem kurzfristigen Ruckzug aus poli-
tischen Amtern (auRer dem des Parteivorsitzenden)
nach der Unabhangigkeit. Montenegro ist eine parla-
mentarische Demokratie. Bei den letzten Parlaments-
wahlen im September 2006 entschieden die Wahler
Uber die Zusammensetzung des Parlaments (81 Sitze)
wie folgt: Die Demokratische Partei der Sozialisten
(DPS) erhielt gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner,
den Sozialdemokraten (SDP), 41 Sitze; die Serbische
Liste (SL) zwolf; die (pro-serbische) Listenverbindung
aus Sozialistischer Volkspartei (SNP), Demokratischer
Partei Serbiens (DSS) und Volkspartei (SN) elf; die
Bewegung fur Wandel (PZP)® elf Sitze. Die Liberale
Partei (LP), die Bosniakische Partei (BS), und die
Kroatische Burgerinitiative (HGI) erhielten drei Sitze,
die drei albanischen Parteien je einen Sitz. Es gibt in
Montenegro neben den Parteien ethnischer Minder-
heiten solche, die in erster Linie durch ihre Haltung
gegenuber Fragen wie der Staatenunion mit Serbien
oder der nationalen ldentitat Montenegros profiliert
sind. Dass sich dies mit der Selbstidentifikation der
jeweiligen Parteibasis und damit also auch mit ethni-
schen Identitaten deckt, I&sst sich nicht bestreiten.
Dennoch ist das Parteienspektrum nicht derart eth-
nisch Uberdeterminiert wie etwa in Bosnien-Herzego-
wina, Mazedonien oder im Kosovo. In der Regierungs-
partei DPS bekleiden viele montenegrinische Bosnia-
ken und Albaner Fuhrungspositionen.

Der politische Alltag ist durch eine starke Polarisierung
zwischen der Regierung aus Sozialdemokratischer
Partei und Demokratischer Partei der Sozialisten einer-
seits und der Opposition aus serbischen Parteien und
der Bewegung fur Wandel andererseits gepragt. Die
politische Polarisierung tragt damit auch ethnische
Vorzeichen. Wie die serbischen Parteien fur den Erhalt
des BUndnisses mit Serbien eingetreten waren, so
sprachen sie sich in der Verfassungsdebatte gegen
das Konzept des Birgerstaats aus, der aus ihrer Sicht
die Gleichstellung der Ethnien nicht gewéahrleisten
kann. Wenn Montenegro nicht als Staat der Serben
und Montenegriner definiert wirde, dann doch zumin-
dest als Vielvolkerstaat. Kritiker sahen in diesen Stel-
lungnahmen den Versuch, eine Grundlage fur spatere
Sezessionswinsche zu schaffen. Alle vier pro-serbi-
schen Parteien verweigerten der Verfassung denn



auch die Zustimmung im Parlament.® Stattdessen
wandten sie sich an die Medien mit einer Erklarung,
in der sie die Verfassung als antiserbisches Dokument
bezeichneten, das die Montenegro durchziehenden
Spaltungen nur noch vertiefe. Sie riefen die serbische
Bevdlkerung Montenegros dazu auf, die serbische
Staatsburgerschaft anzunehmen, Kontakte zu Serben
in anderen Staaten zu intensivieren sowie die Epar-
chien der serbisch-orthodoxen Kirche in Montenegro
zu schutzen. Ferner sollten Symbole der serbischen
Identitat zur Schau gestellt und in Kommunen mit
serbischer Bevolkerungsmehrheit als offizielle Sym-
bole verwendet werden. Aber auch die albanischen
sowie die Parteien der bosniakischen und kroatischen
Volksgruppen — die Bosniaken hatten sich ahnlich fur
den Status eines konstitutiven Volkes innerhalb eines
Vielvolkerstaates eingesetzt — hatten mit Blick auf
Fragen der ldentitat, der offiziellen Sprachen und
staatlichen Symbole Widerstand gegen die Verfassung
zum Ausdruck gebracht. Die drei albanischen Parteien,
die fur den Status einer nationalen Minderheit einge-
treten waren, verweigerten der Regierungskoalition
die Unterstutzung, wahrend die anderen Minderheiten-
parteien sich letztlich doch fur die Zustimmung zur
Verfassung entschlossen.

KIRCHEN UND RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN

Wie in Mazedonien, so existieren auch in Montenegro
zwei orthodoxe Kirchen, die neben der muslimischen
Religionsgemeinschaft und der katholischen Kirche
das religiose Leben bestimmen. Bei der letzten Volks-
zéhlung erklarten sich 74 % der Burger als Orthodoxe,
18 % als Muslime, 3,5 % als Katholiken und 4,5 % als
Andere beziehungsweise machten keine Angaben. So
gibt es orthodoxe Montenegriner und orthodoxe Ser-
ben, muslimische Bosniaken, muslimische und katho-
lische Albaner, katholische Kroaten und einige weitere
Minderheiten mit unterschiedlichen Religionszugeho-
rigkeiten. Vor allem die Kustenregion kennt eine lange
Tradition orthodoxer und katholischer Koexistenz, ge-
meinsam genutzte Kirchen und Friedhofe, gemischte
Ehen und Taufpraktiken, die religibse Heterogenitat
betonen. Allerdings wird seit der Unabhé&ngigkeit von
gelegentlichen Spannungen zwischen der katholischen
und der serbisch-orthodoxen Kirche (SOK) berichtet,
die sich offenbar auf die politische Positionierung der
SOK? oder umgekehrt auf die positive Haltung der
katholischen Kirche zur Unabhangigkeit Montenegros
beziehen. Die eigentliche religiose Spannungslinie
lauft jedoch durch die orthodoxe Kirche hindurch,

die sich auch in Montenegro im Verlauf des jugoslawi-
schen Desintegrationsprozesses 1993 gespalten hat.
Die montenegrinisch-orthodoxe Kirche (MOK) rivali-
siert mit der SOK um Legitimitat sowie um Kirchen-

eigentum, beansprucht die Anerkennung als Montene-
gros historische Kirche und Huterin der montenegrini-
schen ldentitat sowie Autokephalie. Sie beruft sich
dabei auf die legitime Rechtsnachfolge der Montene-
grinisch-Orthodoxen Kirche, die nach Montenegros
Vereinigung mit Serbien infolge des Ersten Weltkriegs
in der SOK aufging. Doch die orthodoxe Weltgemein-
schaft anerkennt offiziell bis heute nur das Patriarchat
der SOK in Montenegro. Die Konflikte gehen unter-
dessen so weit, dass die jeweiligen Gottesdienste
gestort und andere Sabotageakte verubt werden. In
dieser Auseinandersetzung hat sich die montenegri-
nische Regierung immer wieder auf die Seite der MOK
gestellt und damit den Konflikt sowohl mit der SOK als
auch politisch mit dem serbischen Nachbarstaat zuge-
spitzt. Bis heute gehdren der MOK de facto nur zwei
Kirchen, eine in Cetinje, die andere in Kotor. Mit 24
Priestern kimmert sie sich um etwa 50 Doérfer in der
Umgebung von Cetinje. Doch viele Montenegriner
halten der SOK mit ihren 220 Ménchen und Priestern
und 700 Kirchen und Kléstern die Treue. Wahrend der
Verfassungsdebatten war der Status der Kirchen eines
der umstrittensten Themen. Die neue Verfassung
versucht, diesem Konflikt auszuweichen, indem nur
sehr allgemein festgehalten wird, dass die Glaubens-
gemeinschaften vom Staat getrennt sind. Die SOK
kritisierte dies heftig, da sie nicht als Glaubensge-
meinschaft, sondern als Kirche verstanden werden
will.

SPRACHE, BILDUNG, KULTUR

In Montenegro wird der ethnischen Zusammensetzung
der Bevolkerung entsprechend Montenegrinisch,
Serbisch, Albanisch, Bosnisch, Kroatisch und Romanes
gesprochen. Im Verfassungstext steht heute ,,Monte-
negrinisch” als Landessprache; weitere Sprachen auch
fur den amtlichen Gebrauch sind Albanisch, Bosnisch,
Kroatisch und Serbisch. Allerdings ist wohl gesetzlich
noch nicht genauer bestimmt, wie die Anwendung der
vier anderen Sprachen geregelt sein soll. Nun wurde
eine Kommission von der Regierung erstmals mit der
Standardisierung des Montenegrinischen beauftragt;
Rechtschreibung, Grammatik und Wortschatz sollen
festgelegt werden. Jeder Angehorige einer ethnischen
Minderheit hat das verfassungsmaRig garantierte
Recht, seine eigene Sprache zu nutzen und zu pflegen
sowie Unterricht in der eigenen Sprache zu erhalten.*!
Bereits vor Verabschiedung der neuen Verfassung war
Albanisch in mehrheitlich von Albanern besiedelten
Gebieten (etwa in den Stadten Ulcinj und Tuzi) offi-
zielle Unterrichtssprache in den Schulen. Schuler
konnten dort wahlen zwischen Serbisch/Montenegri-
nisch und Albanisch. Die Regierung plant, ein Zentrum
fur den Erhalt und die Entwicklung der Kulturen der
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Minderheiten einzurichten. AuRerdem hat das Parla-
ment jungst ein Gesetz zur Grindung eines Fonds fur
Minderheiten verabschiedet.

Die Frage der Sprache steht im Zentrum des monte-
negrinischen State-building-Prozesses. Bis zu Anfang
der 1990er Jahre ware die Antwort auf die Frage, wel-
che Sprache man spricht, einfach ausgefallen: Serbo-
kroatisch. Laut Verfassung der Foderativen Republik
Jugoslawien wurde dann Serbisch, in der ijekavischen
Version gesprochen. Selbst bei der Volkszadhlung 2003
gaben noch 62,9 % der Burger an, Serbisch zu spre-
chen, etwa 23 % nannten damals Montenegrinisch

als ihre Sprache. Seit Montenegro unabhangig ist, gibt
es einen Sprachenstreit, der sich um die Definition der
Landessprache dreht. Diese auch in der Offentlichkeit
sehr présente Auseinandersetzung mag mit dazu bei-
getragen haben, dass heute Umfragen und Schéatzun-
gen zufolge etwa ein Drittel der Bevolkerung Monte-
negrinisch als seine Sprache bezeichnen wiirde, ein
Drittel Serbisch und ein weiteres Drittel unentschieden
ware. SchlieB3lich war auch die Verfassungsdebatte
wesentlich eine Uber die Frage der Sprache. Erwar-
tungsgemal traten die serbischen Parteien dafur ein,
die Sprache als Serbisch zu bezeichnen, da aus ihrer
Sicht Montenegriner ethnische Serben seien bezie-
hungsweise serbische Wurzeln hatten. Die Regierungs-
parteien dagegen traten fir Montenegrinisch als
offizielle Sprache ein, gleichfalls gestitzt auf linguisti-
sche Expertisen, die im Gegenteil zu serbischen Fach-
argumenten nachweisen, dass die montenegrinische
Sprache sich mit der montenegrinischen Nation inner-
halb eines distinkten geografischen und historischen
Raumes Uber Jahrhunderte entwickelt habe. Die Partei
der Bosniaken wiederum wollte sowohl Montenegri-
nisch als auch Serbisch, Kroatisch, Bosnisch und
Albanisch im Rang von offiziellen Sprachen sehen.

Fur Albaner geht es vor allem immer wieder darum,
als ethnische Minderheit im Bereich Bildung und Kultur
eigene Institutionen unterhalten und so die eigene
nationale und kulturelle Identitat pflegen zu kdnnen.

MEDIEN

Der o6ffentlich-rechtliche Rundfunk und das Fernsehen
Montenegro bestehen aus zwei Sendern, RTCG 1 und
2. Daneben gibt es funf private Fernsehanstalten
sowie zahlreiche private und lokale Radiosender. Auf
dem Printmedienmarkt beherrschen im Wesentlichen
vier Tageszeitungen die Szene, die sich je nach Hal-
tung zur Regierung unterscheiden, sowie ein Wochen-
magazin. Das Rundfunkgesetz verpflichtet den offent-
lich-rechtlichen Rundfunk und das Fernsehen zur
Produktion und Sendung von Programmen, die die
kulturelle Identitat der verschiedenen ethnischen und

nationalen Gruppen im Land widerspiegeln. AuRerdem
sollen die 6ffentlich-rechtlichen Sender Programme
der nationalen und ethnischen Gruppen in ihren Sied-
lungsgebieten in den entsprechenden Muttersprachen
senden. Fur Programme in Albanisch und anderen
Minderheitensprachen stehen 6ffentliche Mittel aus
dem Staatshaushalt zur Verfigung. RTCG sendet tag-
lich Nachrichten und informative Programme auf
Albanisch sowie einmal wochentlich ein zweistiindiges
albanisches Programm mit informativ-edukativem
Charakter; in mehrheitlich albanischen Kommunen
werden in den lokalen Radioanstalten von RTCG Pro-
gramme in albanischer Sprache gesendet. Aul3erdem
wird eine albanische Tageszeitung aus 6ffentlichen
Mitteln finanziert. Die albanische Minderheit gibt selbst
16 lokale Zeitungen und Zeitschriften in albanischer
Sprache heraus, verfugt Uber einen privaten Radiosen-
der, zwei private Fernsehsender und eine Presseagen-
tur. Daruber hinaus senden weitere lokale private
Radiosender ebenfalls Programme fur ihre albanischen
Zuhorer in deren Muttersprache. In mehrheitlich alba-
nischen Ortschaften und in solchen mit hohem kroa-
tischem Bevdlkerungsanteil kdnnen Fernsehprogram-
me aus Albanien und Kroatien empfangen werden.
Zwei Zeitschriften befassen sich mit der bosniakischen
Bevolkerung, ihrem kulturhistorischen Erbe, Fragen
der spirituellen Identitat und der Stellung der Bosnia-
ken im montenegrinischen Alltag. Eine Zeitschrift fur
eine kroatische Leserschaft erscheint periodisch. In
Abstanden sendet RTCG auch Programme Uber die
anderen ethnischen Gruppen im Land. Das montene-
grinische Radio bietet einmal pro Woche ein Programm
in Romanes sowie regelmaflige Sendungen in Monte-
negrinisch Uber alle Minderheiten im Land.

WIRTSCHAFT

Im Vorfeld der Unabhangigkeit hielten viele Beobach-
ter einen so kleinen Staat wie Montenegro in der Re-
gion fur wirtschaftlich nicht lebensfahig. Mit der Unter-
zeichnung des SAA wurde die wirtschaftliche Zusam-
menarbeit mit der EU intensiviert und der Weg zur
Etablierung einer Freihandelszone zwischen Montene-
gro und der EU erdffnet. Doch bereits seit der Unab-
hangigkeit stellt die wirtschaftliche Entwicklung sich
als aulerst positiv dar. Von einem Wirtschaftsboom
ist sogar die Rede. Die Wachstumsrate im Jahr 2006
belief sich auf 6,5 %. Die dynamischsten Wachstums-
bereiche der montenegrinischen Wirtschaft sind der
Tourismus, das Baugewerbe sowie der Finanzsektor.
Die betrachtliche Anzahl ausléandischer Arbeitnehmer
in der Tourismusbranche und im Baugewerbe weist
sogar auf einen branchenbedingten Arbeitskrafteman-
gel hin. Die Tourismusindustrie tragt indes erheblich
zum innermontenegrinischen 6konomischen Gefalle



bei. Ganze Landesteile Montenegros bleiben vom
wirtschaftlichen Aufschwung bislang unberthrt. Im
SandZak etwa ist die (Uberwiegend bosniakisch-mus-
limische) Bevolkerung mafigeblich auf Transferleistun-
gen aus der Arbeitsmigration angewiesen. Die ethni-
schen Minderheiten partizipieren insgesamt betrachtet
in unterschiedlichem Maf3e und selektiv an den Wachs-
tumsbranchen. Sollten sich derartige Differenzen ver-
tiefen, kénnten hieraus interethnische Spannungen
erwachsen. Auch wenn offizielle Angaben zur Arbeits-
losigkeit ein Sinken der Rate innerhalb der letzten vier
Jahre um die Halfte auf 14,7 % verzeichnen, kann
nicht daruber hinweggesehen werden, dass eben wirt-
schaftsschwache und zugleich ethnische Schwerpunkt-
gebiete wie der Sandzak Uberproportional von Arbeits-
losigkeit betroffen sind. Am besorgniserregendsten
allerdings ist wieder die Situation der Roma. Mit 82 %
liegt bei ihnen die Arbeitslosenrate extrem weit Uber
dem Durchschnitt.

1| Im April 1998 ernannte Milosevi¢ den abgeschlagenen
Bulatovi¢ zum Premierminister der serbisch-montenegri-
nischen Foderation. Kurz darauf boykottierte Belgrad die
neugewahlten montenegrinischen Delegierten im fode-
ralen Parlament. Finanztransfers zwischen dem féderalen
und dem montenegrinischen Haushalt setzten aus. Es
folgten Handelsboykotte, erst fur Agrarprodukte, dann
fur alle Waren aus Montenegro, auBer Aluminium und
Stahl. Montenegro Gbernahm die Kontrolle tber seine
Grenzen, hob Visabeschrankungen fur Besucher auf und
begann — neben serbischen Zollposten — selbst Zélle zu
erheben. Im November 1999 wurde die Deutsche Mark
als offizielle Landeswéhrung eingesetzt (gefolgt vom Eu-
ro). Montenegro begann mit dem Aufbau eigener diplo-
matischer Vertretungen. Im Juli 2000 schloss MiloSevic
durch eine Anderung der jugoslawischen Verfassung die
montenegrinische Regierung von allen féderalen Ent-
scheidungen aus. Damit waren die Institutionen der F6-
derativen Republik schlussendlich auRBer Kraft gesetzt. Als
Milosevi¢ im Oktober 2000 abgewé&hlt wurde, hatte Mon-
tenegro bereits die wesentlichen Institutionen eines un-
abhangigen Staates errichtet. Die einzig noch auf monte-
negrinischem Territorium operierenden féderalen
Institutionen waren damals die jugoslawische Volksarmee
sowie die jugoslawische Luftraumkontrolle.

2| Die Situation der Roma ist &hnlich kritisch wie in den
anderen Landern der Region. Sie sind Diskriminierungen
im Gesundheits-, Sozial- und Erziehungssystem sowie im
okonomischen Sektor ausgesetzt. Im Rahmen des Zehn-
Jahres-Programms zur Integration der Roma-Bevélke-
rungen in der Region hat sich in Montenegro der Dialog
zwischen staatlichen Stellen und den Vertretern der Ro-
ma Uber eine nationale Strategie und einen besonders
auf Roma-Frauen zugeschnittenen Aktionsplan positiv
entwickelt. Allerdings sind noch keine Mittel im Staats-
haushalt dafir bereitgestellt worden.

3| Sechs der elf zum SandZak geh6renden Gemeinden lie-
gen in Serbien, die Gbrigen Gemeinden liegen in Monte-
negro.

4] Allein im Jahr 2006 wurden an die 600 Beschwerden
bearbeitet, die in vielen Fallen die Arbeit der Justiz betra-
fen. Offenbar werden Empfehlungen des Ombudsmanns
auch von den gemeinten Stellen zur Kenntnis genommen
und berucksichtigt.

5]

6l

71

8|

9l

10]

11]

Auch Finanzmanagement und Besteuerung sollen lokal
geregelt werden.

Ein Institut fur Flichtlingshilfe, das das bisherige Kom-
missariat fur DPs ablost, soll als Anlaufstelle dienen, um
die Bestimmungen des Asylrechts realisieren zu helfen.
Hier muss das montenegrinische Justizministerium seine
Kapazitaten fur die internationale Zusammenarbeit aus-
bauen.

Die Bewegung fir Wandel war urspringlich eine Burger-
bewegung, die sich vor allem fiir Korruptionsbekdmpfung
eingesetzt und einen regierungskritischen Kurs vorgelegt
hatte.

Die Delegierten der Serbischen Liste blieben wahrend des
feierlichen Parlamentsakts beim Singen der Hymne sitzen
und verlieRen anschlieBend den Saal. Die drei anderen
Parteien hatten die Feier erst gar nicht besucht.

Die Stellungnahme des Erzbischofs von Cetinje und Me-
tropoliten von Montenegro, Amfilohije, zur Unabhangig-
keitserklarung des Kosovos fiel Medienberichten zufolge
offenbar ahnlich aus wie die des zum Zeitpunkt der Erkla-
rung amtierenden serbischen Regierungschefs KoStunica.
Nur etwa ein Drittel der Kinder aus Roma-Familien neh-
men am Grundschulunterricht teil und nur 20 % von
ihnen schlieBen die Grundschule ab.
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SERBIEN

Die Geschichte der Foderalisierung Jugoslawiens kann
auch als Geschichte der Entwertung des serbischen
Nationalgefuhls gelesen werden. Bereits seit den
frihen 1960er Jahren und spatestens mit der neuen
jugoslawischen Verfassung von 1974, in der die weit-
gehende Autonomie der Teilrepubliken und Provinzen
festgeschrieben wurde, wurde um eine politische Form
und um Mechanismen gerungen, die den ethnischen
Ausgleich und die Gleichgewichtung der Bestandteile
des Vielvolkerstaats organisieren und garantieren soll-
ten. Serbien empfand sich schon im Konigreich der
Serben, Kroaten und Slowenen, im nach dem Ersten
Weltkrieg gegrundeten ersten Vielvilkerstaat, als das
eigentliche Staatsvolk. Auch in der sozialistischen
Republik Jugoslawien verstand man sich als tragende
Nation, die von Belgrad aus den Gesamtstaat pragte.
Immerhin brachte Serbien bereits eine weit Uber
hundert Jahre wahrende Staatstradition und national-
staatliche Erfahrung mit ein. Zugleich hatten die
Serben ihren Nationalstaat fur etwas Hoheres, fur
Jugoslawien, aufgegeben. Sie waren daher immer
besonders uUberzeugte Jugoslawen. ,,Der Serbe war
Jugoslawe. Nationalisten waren nach diesem Muster
immer die anderen, die diesem Jugoslawien mit inne-
rer Reserve entgegentraten: vor allem die Kroaten
und Slowenen und spater die Albaner, wenn sie Fode-
ralismus und nationale Autonomie verlangten.”* Dem
serbischen Verstéandnis nach waren (und sind) auch
Montenegriner Serben. Sie hatten gemeinsam mit
den Serben gegen die Ottomanen und ihre jahrhun-
dertelange Herrschaft auf dem Balkan gekampft. Die
Mazedonier wurden, wie auch die muslimischen Bos-
niaken, erst im Verlauf der jugoslawischen Entwick-
lung Uberhaupt als Nation geschaffen beziehungsweise
anerkannt. Demgegenuber wurden Albaner immer als
— jedoch nicht ebenblrtige — Fremde betrachtet. Eine
ernstzunehmende Konkurrenz innerhalb der jugosla-
wischen Foderation, wie etwa die Kroaten, waren sie
nie. lhre Autonomie wurde daher fur die Serben zum
Symbol der eigenen Degradierung zu einem Volk unter
vielen, die in den 1960er Jahren mit der zunehmenden
Foderalisierung Jugoslawiens begann und am 17.
Februar 2008 mit der Unabhangigkeitserklarung des
Kosovos als ein Kapitel der regionalen Geschichte
geschlossen wurde. Allerdings blieb Jugoslawien trotz

Foderalisierung ein zentralistisch regierter, vereinheit-
lichender, autokratischer Staat. Sein Zusammenbruch
war spatestens mit der Wirtschaftskrise der 1980er
Jahre und dem offenen Ausbruch von Verteilungs-
kampfen besiegelt, die ethnonationalistische Gemein-
schaften gegeneinander ausfochten. Die serbische war
eine davon, auch wenn sie sich als diejenige sah, die
das ,,gro3e Ganze” zusammenzuhalten versuchte.

Die heutige Republik Serbien ist Rechtsnachfolgerin
der Staatenunion Serbien und Montenegro, aus der
sich Montenegro geman Artikel 60 der Verfassungs-
charta der Union per Referendum im Mai 2006
herausgel6st hatte. Mit einer Bevdlkerungszahl von
7.490.001 ist Serbien bei weitem der grof3te und
bevolkerungsreichste Staat der Region. Ethnische
Serben sind mit etwa 83 % bei Weitem die grofite
Bevolkerungsgruppe.? Auerdem gibt es zahlreiche,
jedoch zahlenmaBig recht kleine Minderheiten — Alba-
ner, Bosniaken, Bulgaren, Bunjevci, Kroaten, Roma,
Rumanen, Ruthenen, Slowaken, Ungarn, Ukrainer,
Vlachen —, die meist in bestimmten Gebieten der
Republik konzentriert angesiedelt sind. Die meisten
Minderheiten leben in der Provinz Vojvodina, die auch
international immer wieder als Beispiel gelungenen
multiethnischen Zusammenlebens herausgehoben
wird. Sie machen etwa 40 % der Vojvodina-Bevolke-
rung aus. Zu ihnen gehdrt eine starke ungarische
Minderheit, die 3,92 % der serbischen Gesamtbevol-
kerung stellt. Seit dem Jahr 2000 sind Minderheiten
an der Regierung der Provinz beteiligt. In den 1990er
Jahren reflektierten die jugoslawischen Nachfolge-
kriege auch die Lage der Minderheiten, gerade in der
Vojvodina. Dort ansassige Kroaten wurden regelmaRig
Opfer gewalttatiger Ubergriffe von serbischen Extre-
misten, meist Anhangern der Serbischen Radikalen
Partei. Konflikte der jingeren Vergangenheit werden
meist auf die Verschiebung der Bevolkerungsverhalt-
nisse durch den damaligen Zuzug serbischer Flicht-
linge aus den benachbarten Kriegsgebieten zurtckge-
fihrt. Das dadurch entstandene Ubergewicht der
serbischen Bevolkerung in der Vojvodina ermutige
serbische Nationalisten zu Ubergriffen auf Angehérige
anderer ethnischer Gruppen, so lautet oft die Erkla-
rung.® Offenbar sind immer wieder gerade serbische



Flichtlinge aus Bosnien-Herzegowina und der Krajina
an Ubergriffen auf Angehorige ethnischer Minderheiten
in der Vojvodina beteiligt, wo auch in den vergange-
nen Jahren Ubergriffe gehauft auftraten. Diese konn-
ten jedoch meist vor Gericht gebracht werden. Die
Situation im SandZak, dem Grenzgebiet im Slidwesten
Serbiens zu Montenegro, Bosnien-Herzegowina und
Kosovo, hat sich offenbar verschlechtert. Hier leben
die meisten Bosniaken, die 1,82 % der Bevdlkerung
Serbiens ausmachen. Wahrend des Krieges in Bos-
nien-Herzegowina wurden sie durch diskriminatorische
Politik und gewalttatige Ubergriffe serbischer Extre-
misten und Paramilitdrs bedrangt. Die nationalistische
Mobilisierung der serbischen Bosniaken hat wesentlich
im damaligen Widerstand ihren Ursprung, als politi-
sche Vertreter der Bosniaken damals Sezessionsforde-
rungen erhoben. Die Uberwiegend in drei Gemeinden
Slidserbiens — PreSevo/Presheva, Medveda/Medverdi-
ja, Bujanovac/Bojanovci — an der Grenze zum Kosovo
siedelnden Albaner machen weniger als 1 % der ser-
bischen Bevolkerung aus. Die dortige Lage wird der-
zeit als stabil, aber angespannt beschrieben. Gele-
gentlich wird von ethnisch motivierten Zwischenfallen
berichtet. Wahrend der 1990er Jahre waren Albaner
weitgehend vom politischen Leben ausgeschlossen.
Ein bewaffneter Aufstand in den Jahren 2000 und
2001 wurde mit einer Vereinbarung zwischen der
damaligen Regierung und den Albanern beendet, die
unter anderem deren starkere Einbindung in staatliche
Institutionen vorsah.* Seitdem wurden bei der Rekru-
tierung von Albanern fur die multiethnische Polizei in
der Region Fortschritte erzielt. Allerdings bekraftigten
im September 2007 einige ihrer politischen Représen-
tanten erneut in einer Erklarung ihre Forderung nach
einer umfassenden politischen und territorialen Auto-
nomie sowie nach institutionellen Verbindungen mit
dem Kosovo. Viele Beobachter halten es fur nahelie-
gend, dass eine denkbare Abspaltung des Nordkoso-
vos die Forderung nach einem Gebietsaustausch mit
den mehrheitlich albanisch besiedelten Gebieten im
PreSevotal nach sich ziehen kénnte. Ein Vertreter der
sudserbischen Albaner im serbischen Parlament hob
hingegen mehrfach beschwichtigend hervor, dass der
Ahtisaari-Plan als bestmdglicher Kompromiss fur alle
Seiten und die Region zu achten wéare. Ob er mit die-
ser Sichtweise allerdings fur die Mehrheit der von ihm
vertretenen Albaner spricht, ist fraglich. Denn die
sudserbischen Albaner betonen immer wieder ihr
Zugehorigkeitsgefuhl zum Kosovo. Beobachter erken-
nen in solchen Gedankenspielen jedoch eher ein nach
Belgrad gerichtetes Signal, die Anliegen der sudserbi-
schen Albaner nicht zu ignorieren.® In Bujanovac
haben sich zudem die Mehrheitsverhéltnisse in der
jungeren Vergangenheit durch den Zuzug serbischer
Flichtlinge und die Ruckkehr albanischer Fluchtlinge
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ins Kosovo zugunsten der Serben verandert. Allein

im PreSevo-Tal sind noch immer zu einem Grofteil
Albaner angesiedelt. Im Osten Serbiens leben Bulga-
ren, Vlachen und Ruménen, die bislang weitgehend
assimiliert waren und erst in jungerer Zeit deutlicher
Minderheiteninteressen zum Ausdruck bringen. Die
Minderheit der Roma wiederum verteilt sich tber
ganz Serbien. Verschiedenen Berichten zufolge soll

es etwa 600 Roma-Siedlungen geben, die immer
wieder von Rechtsradikalen angegriffen werden. Von
geschatzten 450.000 Roma haben circa 84 % keine
geregelten EinklUnfte; gesellschaftliche Diskriminie-
rung, Hunger und Krankheiten gehdren zu ihrem All-
tag. Berichten Uber Misshandlungen in Polizeigewahr-
sam wird, so hort man, nicht konsequent nachgegan-
gen. Aus dem Kosovo sind um die 50.000 albanisch-
sprachige Roma, die Ashkali, geflichtet. Einer ihrer
Vertreter meinte, sie wiurden in Serbien ,wie Albaner
behandelt und verachtet”. Personaldokumente zu
erhalten ist fur sie auBerst schwierig. Wo jedoch keine
Personaldokumente vorgelegt werden kdnnen, ist
auch der Zugang zu Gesundheitsversorgung, Sozial-
hilfe, Bildung, Beschéftigung, und einer Reihe anderer
Lebensbereiche versperrt. Immerhin wurde zur Behe-
bung der Missstande in der Regierungsagentur fur
Menschen- und Minderheitenrechte ein Blro einge-
richtet, das sich mit der Integration der Roma befasst.
Hier liegt auch die Koordinierung fur den im Friihsta-
dium der Implementierung befindlichen Aktionsplan
im Rahmen des regionalen Programms zur Roma-
Integration 2005-2015, dessen Umsetzung den jewei-
ligen verantwortlichen Ministerien obliegt. Dieser Plan
umfasst die Bereiche Bildung, Gesundheitsvorsorge,
Beschaftigung, Unterkunft, Sozialfirsorge, Medien,
Kultur und Antidiskriminierung. Zur Verbesserung

der Situation und gesetzlichen Regelung der Roma-
Siedlungen wurden Richtlinien aufgestellt. Auf lokaler
Ebene gibt es auBerdem 20 Aktionsplane, fur deren
jeweilige Koordinierung in den betroffenen Gemeinden
Roma-Vertreter eingestellt wurden. In Kooperation
mit internationalen Partnern wurden sogenannte
awareness-Trainings durchgefihrt.

Noch immer soll es 104.000 Fluchtlinge und etwa
doppelt so viele IDPs (Fluchtlinge aus dem Kosovo
sind als IDPs registriert) in Serbien geben. Um die
8.000 Flichtlinge und IDPs sind bis heute in circa 160
Sammelstellen und Flichtlingszentren untergebracht.
Die serbische Politik gegeniber serbischen Flichtlin-
gen unterscheidet sich deutlich etwa von der kroati-
schen gegenuber kroatischen Fluchtlingen aus dem
benachbarten Bosnien-Herzegowina. Bis vor Kurzem
konnten sie im staatlichen Sektor keine Anstellung
finden, eine doppelte Staatsbirgerschaft war ausge-
schlossen. Dies ist nun endlich mdglich, nachdem die
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entsprechende Rechtsgrundlage geschaffen wurde.
Da die Fluchtlinge auf Arbeit im informellen Sektor
angewiesen waren, zogen sie meist in die Stadte.
Auch wenn manchen die 6konomische und soziale In-
tegration gelang, so lebt die Mehrheit der Flichtlinge
doch nach wie vor in schwierigen Lebensumstanden.
Ihre Ruckkehr in die Herkunftslander wurde seitens
serbischer Behdrden ebenso wenig aktiv unterstitzt
wie ihre Integration.

STAAT UND VERFASSUNG

Im Herbst 2006 gab sich die Republik Serbien eine
neue Verfassung, die per Referendum bestatigt wurde;
im November trat sie in Kraft.® In der Praambel wird
herausgestellt, dass Kosovo und Metohija untrenn-
barer Bestandteil des serbischen Staates ist.” Die Ver-
fassung untersagt jede Form direkter und indirekter
Diskriminierung von Angehdérigen ethnischer und
anderer Gemeinschaften oder Minderheiten. Allerdings
werden in der Praxis VerstoRe, zum Beispiel auf dem
Arbeitsmarkt, nur selten geahndet. Ein Anti-Diskrimi-
nierungsgesetz existiert nicht, wohl aber seit Kurzem
ein staatlicher Ombudsmann, dessen Buro jedoch
noch nicht funktionsfahig ist. AuRerdem gibt es einen
Provinz-Ombudsmann in der Vojvodina, der allein im
Jahr 2006 von 457 Beschwerdeféllen berichtete.® Die
Verfassung sieht MaBnahmen der affirmative action
fur Minderheiten vor. Im Jahr 2006 verabschiedete
die Regierung BeschlUsse zur Repréasentation von
Minderheiten im 6ffentlichen Sektor, die sich im Pro-
zess der Umsetzung befinden. Zustandig fur die
Koordinierung der von einzelnen Ministerien umzuset-
zenden Minderheitenpolitik ist das Amt fir Menschen-
und Minderheitenrechte. Vertreter von Minderheiten
fordern dessen Umwandlung in ein Ministerium. Ge-
malf Verfassung sind von den Minderheiten Nationale
Rate zu wahlen, die fur die Wahrung der kulturellen
Autonomie® ethnischer Minderheiten zustandig sind.
Derzeit existieren 14 Nationalrate, die finanziell vom
Staat getragen werden. Was fehlt, ist eine Festlegung
fur die Wahl der Nationalrate sowie eine Bestimmung
ihrer Pflichten. In der Zwischenzeit ist das Mandat
einiger Nationalrate ausgelaufen, aufgrund des recht-
lichen Vakuums kénnen jedoch keine Neuwahlen ab-
gehalten werden. Der ebenfalls existierende Republi-
krat fur Minderheiten ist seit 2006 nicht mehr zusam-
mengetreten.

Zu Zeiten MiloSevi¢s wurden der Minderheitenschutz
aus dem Jugoslawien der 1970er und 1980er Jahre
stark eingeschrankt sowie diskriminatorische Rege-
lungen und Gesetze erlassen. Mit der Machtiibernah-
me der Demokratischen Opposition (DOS) im Herbst
2000 wurden diese wieder aufgehoben beziehungs-

weise neue gesetzliche Mechanismen eingefuhrt. lhre
Wirkung wird von Fachleuten jedoch kritisch beurteilt;
vieles war eher symbolischer Natur oder kam auf der
Ebene des Gemeinschaftslebens kaum an. Die ser-
bisch-montenegrinische Féderation nahm 2001 das
Rahmenabkommen zum Schutz nationaler Minder-
heiten im Vorfeld der Aufnahme als Mitglied in den
Europarat an.*® Im Februar 2002 wurde ein Gesetz
zum Schutz der Rechte und Freiheiten nationaler
Minderheiten verabschiedet. Auf ihm basierte die auch
in die neue Verfassung eingegangene Institution der
Nationalen Rate, die zwischen Regierung und Minder-
heitenvertretung vermitteln sollen. Das Gesetz gab
jedoch nur einen Rahmen vor, ohne Details zu klaren,
die auBerdem nicht in der Kompetenz der Foderation
lagen. Die Aufgabe hierzu oblag seit Etablierung der
Staatenunion Serbien und Montenegro 2003 den
Republiken beziehungsweise seit 2006 den beiden
unabhéngigen Staaten. Montenegro arbeitete unter-
dessen 2003 sein eigenes Minderheitengesetz aus.
Serbien inkorporierte Teile des foderalen Gesetzes in
die eigene Gesetzgebung. Die detaillierte Ausarbeitung
von Minderheitengesetzen ist bis heute im Gange.
Das Gesetz zur kommunalen Selbstverwaltung etwa
regelt die Verantwortung von Gemeinden fur die
Umsetzung der Rechte von Minderheiten, die in ihren
Grenzen leben. In multiethnischen Gemeinden sind
auBBerdem Rate fur interethnische Beziehungen vorge-
sehen.

EU-INTEGRATION UND NACHBARSCHAFTS-
BEZIEHUNGEN

Serbien hat Ende April 2008 ein SAA unterzeichnet.
Die Verhandlungen dazu waren im Oktober 2005
erdffnet worden. Zwischenzeitlich wurden sie Uber ein
gutes Jahr bis Juni 2007 ausgesetzt, da Serbien seiner
Verpflichtung zur Kooperation mit dem International
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)
nur unzureichend nachgekommen war. Aufgrund
enger Kooperation der Geheimdienste Serbiens, Mon-
tenegros und Bosnien-Herzegowinas gelang jedoch
die Festnahme zweier mutmalflicher Kriegsverbrecher
im Mai und Juni 2007 und ihre Auslieferung an das
ICTY, was zur Wiederaufnahme der Verhandlungen
fuhrte, die bereits im September 2007 abgeschlossen
werden konnten.'* Bis heute wird die Kooperation
Belgrads mit dem ICTY kritisch bewertet. Der Kriegs-
verbrecher Karadzi¢ wurde im Juli 2008 an das ICTY
ausgeliefert, bei Mladi¢ steht die Verhaftung und Aus-
lieferung allerdings noch aus. Ein EU-Kandidatenstatus
ist bis heute an die Bedingung geknlpft, dass Mladi¢
Uberstellt wird. Die zigige Einbindung Serbiens in den
Beitrittsprozess wird von vielen internationalen Vertre-
tern als Mittel betrachtet, radikalen Kraften, die gegen



die EU-Integration und die Unabhangigkeit Kosovos
mobilisieren, den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Serbien engagierte sich bislang aktiv in regionalen
Netzwerken. Das CEFTA wurde im September 2007
ratifiziert. Die bilateralen Beziehungen zu Bosnien-
Herzegowina, Kroatien, Mazedonien und Montenegro*?
werden insgesamt als konstruktiv beurteilt. Uneinig-
keiten mit Montenegro beziglich der doppelten
Staatsburgerschaft von Mitgliedern der serbischen
Gemeinschaft, die in Montenegro leben, wurden 2007
zugunsten einer Zulassung der doppelten Staatsbuir-
gerschaft einvernehmlich gelost. Mit Kroatien steht
noch die Unterzeichnung eines Grenzabkommens

aus, ebenso mit Bosnien-Herzegowina. Die guten
Beziehungen zwischen Serbien und Mazedonien
wurden durch wechselseitige Besuche hochrangiger
Politiker bekraftigt, ein bilaterales Abkommen zum
Schutz der nationalen Minderheiten trat in Kraft.
Serbien und Kroatien kooperieren eng bei der Suche
nach mutmaglichen Kriegsverbrechern sowie bei deren
Strafverfolgung. Die Beziehungen mit Kroatien sind
durch die Volkermordanklage gegen Serbien vor dem
Internationalen Gerichtshof in Den Haag uUberschattet
(siehe Landerskizze Kroatien). Auch die Beziehungen
mit Bosnien-Herzegowina sind wegen derselben Klage
noch eingetrubt. Die Unterstltzung der Republika
Srpska durch serbische Politiker in ihrem Widerstand
gegen eine Reduzierung der Regierungskompetenzen
der Entitat zugunsten einer Starkung des bosnisch-
herzegowinischen Gesamtstaates belastet immer
wieder die zwischenstaatlichen Beziehungen. Im Mai
2007 wurde ein serbisches Konsulat in Banja Luka in
der RS eroffnet, gefolgt von einer Vereinbarung zur
Etablierung spezieller paralleler Beziehungen zwischen
Serbien und der RS. Die Autoritaten in Sarajevo
aulRerten sich hierzu erwartungsgeman kritisch.

Als UN-Mitglied ist Serbien verpflichtet, die Sicher-
heitsratsresolution 1244 voll zu respektieren. Aller-
dings hat Belgrad die Serben im Kosovo, seit UNMIK
die Verwaltung tiibernommen hat, systematisch dazu
ermutigt, die vorlaufigen Regierungsinstitutionen und
alle Wahlen zu boykottieren. Kosovo-Serben wurden in
ihrer llloyalitat gegentber dem kosovarischen Staat
bestérkt und mit finanziellen und politischen Mitteln
an Serbien gebunden. Serbien lehnt bis heute par-
teientibergreifend eine Unabhangigkeit der Provinz ab.
Stattdessen wurde wahrend der Statusverhandlungen
eine substanzielle Autonomie vorgeschlagen, die die
territoriale Integritat des serbischen Staates gemal
voélkerrechtlichen Grundsatzen wahren sollte. Wie ein
autonomes Kosovo von Serbien politisch und wirt-
schaftlich getragen wirde, wurde nie offentlich erér-
tert. Die serbische Politik konzentriert sich nun darauf,
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zumindest den ndrdlichen, serbisch besiedelten Teil
des Kosovos noch als Teil des serbischen Staates
»,halten” zu kdnnen. Die Sorge scheint nicht ganz
unberechtigt, dass man sich mit der nun bestehenden
Situation mdglicherweise ein zweites Zypern-Problem
eingehandelt hat.

In den Wochen vor der Unabhangigkeitserklarung des
Kosovos hatte die EU Serbien diverse Kooperationsan-
gebote, etwa zur Visumsfreiheit und zum Freihandel,
gemacht. Es ist nicht auszuschlieBen, dass im Zuge
der parallelen Annéherung sowohl des Kosovos als
auch Serbiens an die EU der Konflikt Uber die Eigen-
staatlichkeit des Kosovos den Integrationsprozess
blockieren kdnnte. Auch bleibt abzuwarten, ob Serbien
seine Zusammenarbeit im regionalen Energieverband
und eventuell in anderen regionalen Kooperationszu-
sammenhangen, wie immer wieder befurchtet, auf-
kindigen wird. (Die Ergebnisse der Wahlen im Mai
2008 geben jedoch durchaus Grund zu optimistische-
ren Prognosen.) Dennoch bleibt weiterhin damit zu
rechnen, dass sich Serbien gegen die Aufnahme des
Kosovos in regionale und internationale Organisati-
onen oder Gremien wenden oder aus Protest gegen
die Aufnahme sich mdglicherweise selbst zurtuickziehen
wird. Erwartungsgeman wurde die Unabhangigkeit,
die auch von Russland vélkerrechtlich in Frage gestellt
wird, von Serbien nicht akzeptiert. Das Recht auf
territoriale Integritat wurde aus serbischer Sicht dem
Selbstbestimmungsrecht der Kosovo-Albaner unterge-
ordnet. Serbien wird wohl bis auf Weiteres Reise- und
Personaldokumente aus dem Kosovo nicht anerken-
nen. Strittig ist innerhalb der Regierung, ob das Koso-
vo seinen Anteil an den serbischen Auslandsschulden
selbst tragen muss. Von einigen Politikern wird dies
abgelehnt, weil es die Anerkennung der neuen Rechts-
lage bedeuten wirde. Kursierende Vorschlage fur Boy-
kottmalRnahmen?'® werden wohl abgewogen gegentiber
dem Schaden, den sich Serbien durch sie selbst zu-
fugen wirde.

Eine erste Belgrader Reaktion auf die Unabhangigkeit
des Kosovos war die Abberufung von Botschaftern
aus den Landern, die die Unabhangigkeit anerkannt
haben. Die politische Fuhrung des Kosovos wurde
wegen Hochverrats angeklagt. Die Sozialisten forder-
ten, alle serbischen Parteien und Organisationen zu
verbieten, die das Kosovo anerkennen. Auch wurde
von offizieller Seite Druck auf all jene angekiindigt,
die sich offentlich proeuropéaisch auern. Beobachter4
halten es fur maoglich, dass das Ziel der Belgrader
Politik die Schaffung einer dem Modell der Republika
Srpska in Bosnien-Herzegowina entsprechenden ser-
bischen , Entitat” sein kdnnte. Eine ,,Mini-RS” auf
kosovarischem Territorium kdnnte immerhin als Vor-
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stufe zur Abspaltung betrachtet werden. Bereits im
November 2005 muss Prasident Tadi¢, der im Vorfeld
der Kosovo-Entscheidung mehrfach vor einem frozen
conflict warnte, bei einem Treffen mit Putin in Moskau
und wenig spater mit der SPD-Fuhrung in Deutschland
sein Konzept der Aufteilung des Kosovos in zwei Enti-
taten durch Dezentralisierung vorgestellt haben. Die
Belgrader Politik, ,,serbisches” Gebiet im Nachbarland
in serbische Finanzstrukturen zu integrieren, spricht
fur solche Plane. In 6ffentlichen Stellungnahmen hat
der ICO-Chef Feith unterdessen deutlich gemacht,
dass eine Teilung des jungen Staates, wie von Belgrad
betrieben, nicht hingenommen wiirde. Es wird abzu-
warten sein, wie der weitere Ausbau der von Belgrad
finanzierten Parallelstrukturen verhindert werden wird.
Ein ZusammenstolR von Serben mit KFOR-Einheiten ist
nicht auszuschlieRen.

PARTEIEN UND PARLAMENT

Wihrend der Ara MiloSevi¢ gab es keine Kooperation
serbischer Parteien mit Parteien von Minderheiten, die
zum Teil ihrerseits nationalistische oder separatisti-
sche Ziele verfolgten, wie etwa die bosniakischen
Parteien im SandZak und die albanischen in Stdser-
bien. Minderheitenparteien wurden erstmals von der
Demokratischen Opposition DOS in den politischen
Regierungsalltag auf foderaler und Republikebene
miteinbezogen. Eine systematische rechtliche Basis,
etwa durch Regelungen im Wahlgesetz fur die politi-
sche Integration von Minderheiten, existierte jedoch
nicht.*® So beteiligten sich bei den Wahlen 2003 Min-
derheitenparteien an gemeinsamen Listen mit gro3en
Parteien oder lieRen ihre Kandidaten auf deren Wahl-
listen kandidieren, um eine Chance auf Einzug ins
Parlament zu erhalten. Einige, vor allem kleinere
Parteien nahmen Minderheitenkandidaten auf ihre
Listen, um mit den Stimmen der Minderheiten ihre
eigenen Wahlchancen zu erhéhen. Seit im Marz 2004
gemal Verfassung die 5 %-Klausel fur Parteien der
ethnischen Minderheiten aufgehoben wurde, sind
Minderheitenparteien auf diese Vorwahlkoalitionen
nicht mehr angewiesen. Auch grol3ere Parteien wie die
Demokratische Partei DS oder die wirtschaftsliberale
G17 plus haben mittlerweile Vertreter von Minder-
heiten in ihren Reihen und platzieren sie als Kandi-
daten auf ihren Listen. Die serbische Parteienland-
schaft ist nach Urteil von Beobachtern insgesamt
Ubersichtlicher geworden, doch sind die einzelnen
Parteien programmatisch oft noch mafig entwickelt.
Die Parlamentswahlen von 2007*¢ ermdglichten eine
prinzipiell reformorientierte Koalitionsregierung’ aus
Demokratischer Partei Serbiens (DSS), Volkspartei
(NS, DS und G17 plus. Allerdings konzentrierte sich
der Regierungschef und Vorsitzende der DSS, Vojislav

KosStunica, seitdem fast ausschlie8lich auf die Kosovo-
Frage und trieb mit seinem europakritischen Kurs und
seiner Kritik am westlichen Bundnis immer weiter der
nach Russland hin orientierten Opposition aus Serbi-
scher Radikaler Partei und Sozialistischer Partei ent-
gegen. Die Stellungnahmen der Regierungsparteien
zur Unabhangigkeit des Kosovos brachten dies deut-
lich zum Vorschein.*® Anfang Méarz legte die Serbische
Radikale Partei dem Parlament eine Resolution zur
Verabschiedung vor, Uber die jedoch nicht abgestimmt
wurde, weil der Parlamentspréasident die Sitzung ab-
brach. In der Resolution wurden die EU-Staaten, die
das Kosovo anerkannt haben, aufgefordert, ihre An-
erkennung zu annullieren; die Wiederherstellung der
territorialen Integritat Serbiens sei Vorbedingung fur
die Wiederaufnahme von Assoziierungsgesprachen mit
der Européaischen Union. Die Resolution wurde nicht
nur erwartungsgemaf von den Sozialisten, sondern
auch von der DSS unterstitzt. Damit spitzte sich die
Konfrontation tber die Europapolitik zwischen der DSS
und ihren Koalitionspartnern DS und G17 plus, die im
Kabinett die Mehrheit stellten und den Kurs von Kos-
tunica ablehnten, zur Regierungskrise zu. Am Abend
des 8. Mérzes kundigte der Premierminister Neuwah-
len an. So ist die Regierungskoalition unter Minister-
prasident KoStunica letztlich an europapolitischen
Differenzen und im Zuge der Unabhangigkeitserkla-
rung des Kosovos auseinandergebrochen. Vorgezoge-
ne Parlamentswahlen haben unterdessen gemeinsam
mit den Kommunalwahlen?® im Mai 2008 stattgefun-
den. Aus diesen Parlamentswahlen ging das proeuro-
péische Lager unter Tadi¢ als starkste Kraft hervor und
bildete eine Regierungskoalition mit den Sozialisten.

KIRCHEN UND RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN

Neben der serbisch-orthodoxen Kirche pragen auch
die muslimische, die katholische, die evangelische und
andere Religions- und Glaubensgemeinschaften das
religiése Leben in Serbien. Die historische Verwoben-
heit der serbisch-orthodoxen Kirche (SOK) mit dem
Staat beziehungsweise politischen Autoritaten und
ihre herausragende Stellung in der politischen und
gesellschaftlichen Sphére in Serbien ist eine Thematik,
die im Rahmen eines Berichts wie des hier vorliegen-
den nicht einmal ansatzweise abgehandelt werden
kann. IThre eminent politische Rolle trat jedoch wieder
im Kontext der Kosovo-Statuslésung zum Vorschein.
In ihrer letzten Weihnachtsbotschaft an die Glaubigen
Ubte die SOK scharfe Kritik an der westlichen Welt.

Ihr wurde vorgeworfen, mit der Unterstitzung der
Unabhéngigkeit des Kosovos das serbische Volk zu
demdutigen. Dieser Diskurs der Demiutigung fallt in der
serbischen Bevolkerung auf fruchtbaren Boden. Es ist
nicht zuletzt die Kirche, die immer wieder die mythi-



sche Erinnerung an das ,,Kosovo als geheiligtes Land,
Herz und Seele des serbischen Volkes” aktualisiert, in
dem die serbischen Kldster unter jahrhundertelanger
ottomanischer Herrschaft ihr spirituelles Leben auf-
rechterhalten konnten und deshalb die serbische
Identitat stellvertretend darstellen. Der Erzbischof der
serbisch-orthodoxen Kirche im Kosovo, Artemije, rief
seine Priester nach der Unabhangigkeitserklarung
umgehend dazu auf, alle Kontakte zu kosovarischen
Autoritaten abzubrechen. Die Frage, wer die Nachfolge
des serbisch-orthodoxen Patriarchen Pavle I. antreten
wird, wird auch in politischen Kreisen Serbiens mit
Spannung erwartet. Die identitatsstiftende Bedeutung
und die unumstrittene Machtposition der SOK wird von
Politikern jedweder Couleur kalkulierend in ihr Wirken
miteinbezogen.

Der Mufti der islamischen Gemeinschaft in Serbien
richtete sich bemerkenswerterweise ebenfalls mit
einem Appell an die islamische Welt, die kosovarische
Unabhangigkeitserklarung zu verurteilen. Er rief die
islamischen Staaten dazu auf, bei ihrer Entscheidung
Uber eine Anerkennung des Kosovos die Interessen
der serbischen Muslime zu berucksichtigen, die — wie
auch andere islamische Gemeinden in der Region — in
Harmonie mit den Christen leben wollten. Neben den
etwa 100.000 Albanern in Stdserbien gibt es minde-
stens 250.000 slawischsprachige Muslime in Serbien,
die mehrheitlich im Sandzak leben.

In jungerer Vergangenheit war von einer sich vertie-
fenden Spaltung innerhalb der islamischen Religions-
gemeinschaft zu horen, die auch auf die muslimischen
Gemeinschaften in Montenegro und in Bosnien-Herze-
gowina ausgestrahlt hat. Vermittlungsversuche des
Reisu-l-ulama und GroRmufti von Bosnien aus Saraje-
vo wurden teilweise brusk zuriickgewiesen. Diese
innermuslimische Auseinandersetzung, die sich we-
sentlich auch um Fragen der legitimen Vertretung der
Muslime in der Region dreht, hat in Serbien sogar zu
Unruhen im Sandzak mit teilweise offenen Gewaltaus-
briichen zwischen den Fraktionen gefuhrt. In einigen
Fallen sollen laut Medienberichten Angehérige der
Wahhabiten involviert gewesen sein.

SPRACHE, BILDUNG, KULTUR

Die Gesetzeslage garantiert den Minderheiten das
Recht auf Selbstverwaltung in den Bereichen Kultur,
Bildung, Information sowie im Hinblick auf die Nut-
zung der eigenen Sprache in Wort und Schrift. Die
Nationalen Rate vertreten die Minderheiten in der
Umsetzung dieses Rechts. Beschwerden seitens der
Minderheiten Uber die ausbleibende Implementierung
gesetzlicher Bestimmungen uber die offizielle Nutzung

von Minderheitensprachen pragen zurzeit die Debatte
zwischen Minderheitenvertretern und den verantwort-
lichen Regierungsstellen. Diese sehen vor, dass in
Gemeinden mit Minderheiten, die 15 % der lokalen
Bevolkerung ausmachen, deren Sprache als offizielle
anzuerkennen ist. Zwar sind in einigen Gemeinden
mit entsprechenden ethnischen Mehrheitsverhaltnis-
sen die Sprachen der ortsanséssigen Minderheiten
bereits seit dem Jahr 2000 nach dem demokratischen
Umbruch als offizielle anerkannt. Doch fehlen Mittel
und MaRnhahmen, um diesem Recht im praktischen
Alltagsleben Geltung zu verschaffen. Auch die Umset-
zung des Rechts auf muttersprachlichen Unterricht
fur Minderheiten ist bisher — mit Ausnahme der Voj-
vodina — unzureichend realisiert. Die auf dem Gesetz
basierenden Forderungen von Minderheitenvertretern,
Textbucher in Minderheitensprachen (hier: der kroa-
tischen, ungarischen, slowakischen und bulgarischen
Sprache) fur den Unterricht verfigbar zu machen,
wurden hingegen mittlerweile umgesetzt. AuRerdem
wurden Textblicher aus dem Kosovo in Sudserbien
zugelassen. Im Rahmen des Aktionsplans fur die
Integration der Roma wurde eine Reihe von Lehrer-
Assistenten in Schulen eingestellt, die Roma-Kindern
Unterricht erteilen. Angaben, wie viele Kinder, die der
Roma-Gemeinschaft angehdren, die Mittelschule tat-
sachlich erreichen, weichen stark voneinander ab. Im
EU-Fortschrittsbericht 2007 wird von etwa einem
Drittel gesprochen. Anderen Berichten zufolge hort
sich diese Angabe allzu optimistisch an.

Serbien hat mittlerweile seinen ersten Bericht Uber die
Implementierung der Europaischen Charta fur regio-
nale und Minderheitensprachen tUbermittelt.

MEDIEN

Die Minderheiten in Serbien unterhalten eine breit-
gefacherte Palette an eigenen Print- und elektroni-
schen Medien. Die meisten davon sind lokale Medien
mit entsprechend lokalem Publikum. Der professio-
nelle Standard vieler ihrer Programme und Texte wird
von Experten als niedrig eingestuft; Bildungsmali-
nahmen werden angemahnt. Die grenzUberschreiten-
de Zusammenarbeit mit Medien in den Nachbarlan-
dern, etwa zum Austausch von Programmen, reicht
noch nicht sehr weit. Die meisten Medienprodukte von
Minderheiten sind monolingual und daher ganz auf
ihre ethnische Klientel zugeschnitten. Die Minderhei-
ten erlangen durch diese Medien kaum Kenntnisse
Uber die Mehrheitsgesellschaft oder Kenntnisse Uber-
einander. Einzelne Radiostationen, Medienhduser wie
etwa B92 und Nachrichtenagenturen wie BETA — beide
mit Sitz in Belgrad — bieten neben den Informationen
auf Serbisch auch solche in anderen Sprachen und
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fordern so die Entstehung eines integrativen Infor-
mationsnetzes.

Medienexperten setzen sich seit einer Weile fur die
Entwicklung einer Kultur der 6ffentlich-rechtlichen
Medien und fur entsprechende Finanzierungsmodelle
ein, die die finanzielle Unabhéngigkeit offentlich-
rechtlicher Medien vom Staatshaushalt gewahrleisten
sollen. Auch Programme der staatlichen Medienanstal-
ten, des Serbischen Rundfunks und Fernsehens (RTS),
des Rundfunks und Fernsehens Novi Sad (RTVNS)
sowie einiger lokaler Sender in Minderheitensprachen
wuirden somit von staatlichen Mitteln und potenzieller
Einflussnahme durch staatliche Stellen unabhangig
werden.

WIRTSCHAFT

Die Bilanz des spat begonnenen wirtschaftlichen
Transformationsprozesses in Serbien ist durchwach-
sen. Die Privatisierung mancher Branchen und
Sektoren wurde schlicht versdumt. In anderen Be-
reichen dagegen floriert die Wirtschaft. Besonders
hohe Wachstumsraten verzeichnen die Vojvodina und
der Sandzak, wo sich ein reger KMU-Sektor entwickelt
und sich die grenziberschreitende Zusammenarbeit
von Grenzregionen gut eingespielt hat. Die Arbeits-
losenrate liegt mit 20,9 % im Mittelfeld der in der
Region (mit Ausnahme Kroatiens) allgemein verbrei-
teten Situation.?° Prognosen fiur die Wachstumsrate
sind von 7,5 % wieder auf 5 % gefallen. In einem
Gesprach mit der Deutschen Welle wies der Wiener
Wirtschaftsexperte und Kenner der Region, Vladimir
Gligorov, darauf hin, wie wichtig und sinnvoll die Ent-
wicklung einer wirtschaftlichen Partnerschaft zwischen
Serbien und Kosovo sei. Eine solche Partnerschaft
auf der Basis von Eigenverantwortlichkeit fur die
jeweilige wirtschaftliche Entwicklung kénnte einen
wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung leisten, die
wiederum Voraussetzung fur Investitionen aus west-
europaischen Landern sei. Er schlug hierzu ein ver-
starktes Engagement Serbiens als Investor vor, etwa
in Infrastruktur oder im Bankwesen sowie die Entsen-
dung serbischer Fachkrafte in das Kosovo. Gligorov
ging im Interview auch davon aus, dass die Diskrimi-
nierung der serbischen Bevélkerung im kosovarischen
Alltag und Wirtschaftsleben auf diese Weise allméahlich
verschwinden wirde. Denn mit wirtschaftlicher Stabi-
lisierung und der weiteren Annaherung sowohl Ser-
biens als auch des Kosovos an die Strukturen der EU
wurde auch die Achtung von Prinzipien wie dem der
Nicht-Diskriminierung selbstverstandlich werden. An-
gesichts der mittlerweile eingetretenen Entwicklung
nehmen sich solche Worte sehr idealistisch aus. Zwar
wird sich der grenziiberschreitende Austausch von

Waren und Dienstleistungen, der zur weiteren Libera-
lisierung der Markte in der Region und zu ihrer wirt-
schaftlichen Entwicklung beitragen wird, nicht dauer-
haft verhindern lassen. Doch ist der Gedanke der
grenzuberschreitenden Zusammenarbeit langst noch
nicht als Vorteil im Bewusstsein der serbischen Bevol-
kerung und einiger ihrer politischen Vertreter veran-
kert. In der gegenwartigen politischen Gemengelage
treffen wirtschaftliche Argumente bisher noch zu
wenig auf offene Ohren. Die Ausschreitungen etwa
gegen die slowenische Merkator-Kette nach ersten
Signalen, die Sloweniens baldige Anerkennung des
unabhéngigen Kosovos ankundigten, sprachen hier
eine deutliche Sprache. Slowenien ist einer der fuh-
renden Investoren in Serbien. Die ebenfalls vielfach
ins Spiel gebrachte ,strategische Neuausrichtung”
Serbiens gegen Osten, sprich: nach Russland, wurde
denn auch zu einem zentralen Streitpunkt in der fru-
heren Regierungskoalition. Die isolationistische Politik
des Regierungschefs KoStunica, seine starre Haltung
gegenuber der EU und die Rhetorik der Sanktionen
und Boykotte traf daher auch auf entschiedene Ableh-
nung innerhalb der Regierungskoalition, insbesondere
durch Wirtschaftsexperten im Umfeld der G17 plus.
Wie der europa- und wirtschaftspolitische Kurs der
Regierung der Reformkrafte um Tadi¢ gemeinsam mit
den Sozialisten mittelfristig aussehen wird, ist fur die
Zukunft des serbischen Staates und seiner wirtschaft-
lichen Entwicklung von vitaler Bedeutung.

1] Mappes-Niedick 2005, S. 142.

2| Die letzten Zensus-Resultate wurden im Dezember 2002
vom Statistischen Institut der Republik Serbien veroffent-
licht.

3] Nach der Unabhéngigkeitserklarung des Kosovos wurde
auch vermehrt von Ubergriffen auf albanische Einrich-
tungen und Geschéfte in der Vojvodina berichtet. Ser-
bische Extremisten riefen zum Boykott albanischer
Béckereien auf und verteilten Brot vor ihren Turen.

4] Die damalige Regierung richtete ein Koordinierungsgre-
mium zur Stabilisierung Sudserbiens ein. Ende vergan-
genen Jahres lehnten es Vertreter der Albaner abermals
ab, dem Gremium beizutreten, das eine neue Strategie
zur Stabilisierung und zur Wirtschaftsentwicklung, zur
weiteren Integration der Albaner in staatliche Institu-
tionen sowie fur den Verbleib von Serben in der dortigen
Gegend umsetzen will. Als Grund gaben sie an, dass sie
in die Entwicklung dieser Strategie nicht einbezogen wur-
den.

5] Seit 1992 haben die suidserbischen Albaner dieses Szena-
rio auf ihrer politischen Agenda, um auf die Verbesserung
ihrer Stellung als Minderheit in Serbien zu drangen.

6] Hatten die albanischen Burger des Kosovos damals noch
als serbische Staatsbirger am Referendum teilgenom-
men, héatten sie mit ihrem sicheren Boykott das Referen-
dum wohl zum Scheitern gebracht. Sie wurden jedoch in
den Wahlerlisten nicht gefuhrt.

7] Dass das Kosovo ein zentraler Bestandteil der serbischen
Nationalmythologie darstellt, ist allgemein bekannt.
Kosovo und Metijohija war das Herzstuck des mittelalter-
lichen Serbischen Reiches; es wird daher oft als ,Altser-
bien” bezeichnet. Am 28. Juni 1389 war jener Vidovdan/
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Veitstag, an dem das christliche Heer der Serben im
Kampf gegen die Osmanen unterlag. Der Untergang des
Serbischen Reiches war damit eingelautet. Dass wohl
auch Albaner an der Seite der Serben kampften, kommt
in der heutigen Schilderung der historischen Ereignisse
nicht mehr vor. Es dauerte mehr als 500 Jahre, bis Ser-
ben das Kosovo wahrend der Balkankriege 1912/1913
wieder unter ihre Herrschaft brachten. Wahrend der
Tito-Ara gab es Versuche, durch gezielte Ansiedlung von
Serben das Kosovo wieder starker serbisch zu préagen.
Doch aufgrund der schlechten Wirtschaftslage konnte der
eher zdgerliche Zuzug serbischer Siedler die albanische
Geburtenrate nicht ausgleichen. Zum 600. Jahrestag der
Schlacht auf dem Amselfeld kindigte Milosevi¢ 1989 bei
seiner beruchtigten Mobilisierungs-Rede am Ort der his-
torischen Geschehnisse vor einer Million Serben an, wie
er dem serbischen Anspruch auf das Kosovo Geltung ver-
schaffen wirde.

Die Halfte davon wurden zur Bearbeitung angenommen,
148 wurden gelést, 136 werden noch untersucht. AuRer-
dem sprach er Empfehlungen zur proportionalen Vertre-
tung ethnischer Minderheiten in der 6ffentlichen Verwal-
tung aus.

Als die Foderation Serbien-Montenegro noch bestand,
wurde im Februar 2002 ein Minderheitengesetz verab-
schiedet, das eine Minderheitenselbstverwaltung vor-
sieht. In Bildungs- und Kulturfragen, so wurde bereits
damals beschlossen, sollten Minderheiten wesentlich mit-
entscheiden kénnen.

Im Gegensatz zu anderen Landern der Region kam
Serbien und Montenegro seiner damit eingegangenen
Verpflichtung zur Berichterstattung im Oktober 2002
zeitgerecht nach.

Unter Vorsitz des Premierministers wurde ein Rat fir
Européische Integration eingesetzt, der den EU-Integra-
tionsprozess unterstitzen soll. Dieser setzt sich aus zahl-
reichen Ministerien, zivilgesellschaftlichen Gruppen, reli-
gidsen Organisationen und Vertretern der Minderheiten
zusammen. Zwischenzeitlich wurde die Arbeit des Rats
ausgesetzt.

So gibt es etwa eine gemeinsame Erklarung der Prasi-
denten Serbiens, Kroatiens, Bosnien-Herzegowinas und
Montenegros zur Férderung gutnachbarschaftlicher Be-
ziehungen, Fluchtlingsruckkehr und Verséhnung, die von
Gemeinden und NGOs aus allen genannten Landern auf-
gesetzt wurde.

Bislang haben sich Spekulationen tber serbische Boy-
kottmalRnahmen nach der Unabhangigkeitserklarung
kaum bewahrheitet. Ein unveréffentlichter Aktionsplan
sollte nicht ndher bestimmte Sanktionsmafnahmen ent-
halten. Alle vélkerrechtlichen Méglichkeiten der Klage
sollten ausgeschopft und samtliche Internationale Orga-
nisationen angerufen werden. Spekuliert wurde tber
Boykottmaflnahmen gegenuiber dem Kosovo, Schlielung
der Grenzen, Aufkiindigung von Handelsbeziehungen und
Untersagung von Geschéaftsaktivitaten fur Firmen aus
Landern der Region, die das unabhéngige Kosovo aner-
kannt haben, Sperrung des im Nord-Kosovo gelegenen
Stausees, dessen Wasser im Kosovo zur Kihlung der
Maschinen des Braunkohlekraftwerks nahe Prishtina, aber
auch zur Wasserversorgung vieler Gebiete im Kosovo be-
notigt wird. Die Stromversorgung ware dadurch empfind-
lich getroffen. Doch waren die Serben in den Enklaven
davon ebenso betroffen.

So etwa Michael Martens, Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 26.02.2008.

Im damals gultigen Wahlgesetz war die 5 %-Klausel so-
wie die Regelung, dass die gesamte Republik einen ein-
zigen Wabhlkreis darstellt, fur die regional operierenden
Minderheiten untuberwindbar.

Zwischen albanischen Parteien in Sudserbien gab es
immer wieder Differenzen mit Blick auf die Teilnahme an
serbischen Parlamentswahlen. Zum ersten Mal seit An-
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fang der 1990er Jahre nahmen jedoch einige von ihnen
an den Wahlen 2007 teil, ein albanischer Abgeordneter
wurde ins Parlament gewahlt. Die Mehrheit der albani-
schen Wahler in Studserbien boykottierte damals jedoch
die Wahl.

Die neue Regierung richtete ein Ministerium fur Kosovo
und Metohija ein, in welches das bisherige Koordinations-
zentrum fur das Kosovo integriert wurde.

Président Tadi¢, dessen Partei DS ebenfalls die Anspruch
auf das Kosovo aufrechterhalt und die Unabhéangigkeit
nicht anerkennt, machte etwa seine Gewaltablehnung mit
folgenden Worten deutlich: ,,Serbien wird diese Situation
in Frieden und mit Wirde Uberwinden, in zivilisierter
Manier”. KoStunica Sprache hingegen war eine andere:
,Heute, am 17. Februar, wurde in einem Teil von Serbi-
ens Territorium, der sich unter militarischer Kontrolle der
Nato befindet, ein fauler Staat namens Kosovo prokla-
miert. Diese beispiellose Gesetzlosigkeit ist ein Ergebnis
der destruktiven, morderischen und unmoralischen Politik
der Starke, die von den Vereinigten Staaten ausgefuhrt
wurde.(...) Kosovo ist Serbien, und so muss es immer
sein. Solange das serbische Volk existiert, bleibt Kosovo
Serbien”.

Die letzten Kommunalwahlen haben in den sudserbischen
Gebieten den albanischen Bewohnern einen klaren Wahl-
sieg verschafft. Serben dominieren auf kommunaler
Ebene dort hdochstens noch im Gerichtswesen und in
Teilen der Verwaltung. Allerdings gibt es politische und
ethnische Differenzen bezuglich der Besetzung von Posi-
tionen im offentlichen Sektor.

Die Arbeitslosigkeit unter den Roma wird auf 80 %
geschatzt.
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BEWERTUNG

Die Situation in Bosnien-Herzegowina wird heute von
manchen als problematischer und entscheidender fur
die Stabilitat der Region betrachtet als etwa die Sta-
tusfrage des Kosovos. Beobachter sprechen immer
wieder von einem kalten Krieg, der nach wie vor die
Gesellschaft lahmt. Zumindest die politische Rhetorik
gibt ihnen haufig Recht. Allerdings warnen andere mit
Uberzeugenden Argumenten davor, die Entwicklungen
schlechtzureden und einen ausschlie3lich auf Probleme
bezogenen Diskurs zu fuhren. Die fur die Entwicklung
des Landes dringend bendétigten Investitionen werden
so zweifelsohne nicht angezogen.! Dass unter einer
protektoratséhnlichen Institution wie der des Hohen
Reprasentanten der IC, den die politischen Interessen-
gruppen von Beginn an fur sich einzunehmen und
gegeneinander auszuspielen versuchten, keine solide
Demokratie entstehen kann, darf nicht verwundern.
Es stellt sich die entscheidende Frage, wie ein staat-
liches Gebilde Bestand haben soll, das nicht in der
Lage scheint, ohne internationale Aufsicht und politi-
sche Intervention sich selbst zu regieren.

Die geschilderte Fragmentierung des institutionellen
und offentlichen Lebens perpetuiert die ethnische
Teilung der Gesellschaft — und umgekehrt. Welche
Integrationsperspektive aber hat eine ethnisch und
funktional geteilte Gesellschaft wie Bosnien-Herzego-
wina mittel- bis langfristig? Im dreizehnten Jahr nach
Kriegsende spielen ethnische Differenzen eine weitaus
groRere Rolle als etwa soziale Statusunterschiede.
Ethnische Zugehorigkeit ist im heutigen BuH eine alle
Lebensbereiche bestimmende Determinante. Sie be-
stimmt Uber Lebenschancen, Freiheiten und Existenz-
bedingungen der Menschen, wo auch immer im Land
sie sich befinden. Der Burger als Individuum, unge-
achtet seiner ethnischen oder Religionszugehdrigkeit,
existiert als BezugsgrofRe hochstens in intellektuellen
Diskursen. Die innergesellschaftliche Gespaltenheit
gibt sich auch an der differenten ldentifikation mit
dem Staat zu erkennen, dessen ausgefeiltes und alle
Bereiche der Machtverteilung durchdringendes ethni-
sches Quotensystem schon in der sozialistischen Ara
fest eingespielt war. Auch das gegenwartige Staats-
wesen organisiert politische Reprasentation ganz nach
MaRgabe des ethnischen Prinzips. Dass dieses nicht an

Bedeutung verliert, liegt auf der Hand. Die Identifi-
kation mit dem Staat tritt auch dadurch hinter die
Identifikation mit der eigenen ethnischen Gruppe
zurtick. Nur Bosniaken betrachten BuH als ,ihren”
Staat. Zwar ist auch bei Kroaten und Serben ldenti-
fikation mit dem Land erkennbar, doch bezieht sich
diese bei Serben auf die RS, bei Kroaten auf die
Landesteile, in denen sie leben. Kroaten neiden den
Serben ihre eigene Entitat und beklagen ethnische
Dominierung durch Bosniaken als Alltagserfahrung in
der Foderation. Sie sind zum Verfechter des Gesamt-
staats geworden, weil sie sich dadurch eine Starkung
ihrer Position als konstitutive Volksgruppe erhoffen.
Die ethnische Identitéat ist fur alle drei konstitutiven
Gruppen von elementarer Bedeutung. Allein fur die
bosniakische Mehrheit deckt sie sich mit der natio-
nalen ldentitat als Bosnier (wobei auch Bosniaken —
genau wie Kroaten — aus der Herzegowina hervorhe-
ben, sie seien Herzegowiner, nicht Bosnier). Sowohl
Kroaten als auch Serben sind sich ihrer Differenz
gegenuber Serben respektive Kroaten aus Serbien
beziehungsweise Kroatien bewusst. Zumal wenn sie
in den jeweiligen Nachbarlandern sind, werden diese
Distinktionen im Umgang mit den Nachbarn gleicher
ethnisch-nationaler Identitat evident. Diese keines-
wegs unbedeutenden Feinheiten der Selbst-ldentifi-
kationen entgehen bis heute vielen auslandischen
Akteuren in der Region. Immer wieder unternommene
Versuche, eine von aufen oder oben kommende
Identitat der bosnischen Nation konstruieren zu wol-
len, gehen an den gelebten Erfahrungen einheimischer
Kroaten und Serben vorbei. In seiner derzeitigen Ver-
fassung bietet der Staat Bosnien-Herzegowina kein
tragfahiges Dach. Ob Verfassungsreformen dies bauen
koénnen, muss sich in den nachsten Jahren zeigen.
Entwirfe waren dahingehend zu tberprifen, ob sie
nicht die Verteilung der Macht nach ethnischen Krite-
rien fortschreiben. Auch mussten neben der Fixierung
auf die drei konstitutiven Volksgruppen andere natio-
nale Minderheiten stérker berucksichtigt werden.
Grundséatzlich aber ware zu diskutieren, ob ein derar-
tiges System der ethnischen Delegation die Bildung
eines staatlichen Gesamtwillens nicht grundsatzlich
erschwert und letztlich das demokratische Prinzip
unterlauft. Die sogenannten vitalen nationalen Inte-



ressen kénnten zugunsten der Zuweisung prozedura-
ler und materieller Kontrollkompetenzen an das Ver-
fassungsgericht inhaltlich eingeschréankt werden. Die
Wahl und Zusammensetzung der Prasidentschaft soll-
te aulBerdem neu geregelt werden.? Eine Verfassungs-
reform ist schon deshalb gerechtfertigt, weil die Bevol-
kerung 1995 an der Annahme der Dayton-Verfassung
nicht beteiligt war. Sie erhielt einen Verfassungstext,
der den damaligen historischen Umstanden entsprun-
gen ist. Verfassungen sind aber Kristallisationspunkte
fur die ldentifizierung eines Volkes mit seinem Staat.
Ein Prozess der Verfassungsgebung, so der Volker-
rechtsexperte Matthias Hartwig, kann — tber alle
ethnischen Differenzen hinweg — identitatsstiftend
wirken. Ein neuer Verfassungstext musste der ge-
samtstaatlichen Ebene Kompetenzen einrGumen und
diese Uber die Entitaten stellen, damit der Staat tber-
haupt als Autoritdt wahrnehmbar ist. Das Prinzip der
ethnischen Paritat der Staatsamter, das immer einer
Volksgruppe erlaubt, staatliche Entscheidungsverfah-
ren zu blockieren, lahmt das politische Leben. Auch
wenn eine Uberwindung dieses Prinzips heute undenk-
bar scheint, musste es dennoch in Schranken gewie-
sen werden, um die Ethnozentrierung staatlicher
Institutionen zumindest zu reduzieren. Sowohl die
bisherige Verfassung als auch kursierende Entwirfe
sind gleichermafien auf die Austarierung einer Macht-
balance zwischen den konstituierenden Vélkern in
BuH fixiert. Die Errichtung eines demokratischen
Rechtsstaates tritt dahinter zuriick. Dieses Missver-
héltnis gilt es eigentlich zu adressieren und zu behe-
ben. Ein neuer Verfassungsentwurf wirde dies wohl
eher erleichtern als Reformversuche des vorliegenden
Dokuments. Doch fehlt hierzu der politische Wille.
Daher ist schon der Reformprozess der Dayton-Ver-
fassung als Fortschritt zu begriiRen.

Die Bevdlkerung des Kosovos steht noch am Anfang
des Prozesses der Konstruktion einer nationalen
Identitat im eigenen Staat. Neben Symbolen, Hymne
und Flagge geht es dabei zentral um die Bestimmung
des Staatsvolks. Wie weit eine kosovarische nationale
Identitat Uber die albanische Identifizierung hinaus-
gehen und sich auch in Distinktion von Albanern in
den Nachbarléandern definieren wird, zeigt sich nicht
zuletzt an der Integrationsfahigkeit und -bereitschaft
der albanischen Mehrheitsgesellschaft gegentber den
Minderheiten. Diese wird auch zunehmen, je weniger
das kosovo-albanische Selbstverstandnis sich tber
vergangene Erfahrungen der Marginalisierung und
Diskriminierung definiert. Es ist zu hoffen, dass die
Verunsicherung, die durch systematische Herabset-
zung ein negatives Selbstbild hinterlassen hat, einem
positiven, anderen gegenuber nicht Uberheblichen
Selbstbewusstsein weichen wird. Eine multiethnische
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Gesellschaft muss im Kosovo erst wachsen. Bislang
ist sie ein strategisches Konstrukt, kaum gelebte Er-
fahrung. Die Koexistenz von Albanern und Serben war
im besten Fall ein Sich-in-Ruhe-Lassen. Die kleinen
ethnischen Gruppen fanden ihre Nischen hinter dieser
interethnischen Spannungslinie. Die Selbstbestim-
mung der Kosovo-Albaner wird nun ihre Legitimitat
uber die Fahigkeit zum Aufbau eigener politischer
Strukturen unter Beweis stellen missen. Ob daraus
ein Staat entsteht, der seinen Burgern ein Auskom-
men, Sicherheit und Chancen bieten kann, wird Uber
die Identifikation seiner Burger maRgeblich mitent-
scheiden. Wem der Staat dient, von dem wird er als
legitim angenommen. Nicht erst der Ahtisaari-Plan
setzt hohe Standards fur den Schutz, die Rechte und
Inklusion von Minderheiten. Sie sagen jedoch noch
nichts Uber den multiethnischen Charakter des Staates
und der Gesellschaft aus, wenn die vorgesehenen
MaRnahmen nicht greifen. Rechte missen umgesetzt
und in Anspruch genommen werden, um realisiert zu
werden. Sollte die Finanzierung serbischer Parallel-
strukturen aus Belgrad fir eine Politik der Teilung

des Kosovos instrumentalisiert werden, so steht es
schlecht um die Perspektive einer Integration der Ser-
ben in den kosovarischen Staat. Okonomische Kon-
trolle bewirkt politische Loyalitat. Vielleicht stellen sich
die Serben der Enklaven im Landesinneren flexibler
als jene im Norden auf eine Doppelidentitat als Blrger
sowohl des serbischen als auch des kosovarischen
Staates ein. Ein solch pragmatischer Umgang mit der
Situation kann jedoch nicht dartber hinwegtauschen,
dass der kosovarische Staat seinen serbischen Bur-
gern bis auf Weiteres fremd bleiben wird.

Die kosovo-albanische Gesellschaft ist, mit Ausnahme
einer Uberschaubaren urbanen Schicht, landlich und
familial strukturiert. Staatliche Autoritaten, zumal die
der serbischen ,,Kolonialherren”, wurden immer mit
Distanz, wenn nicht mit Misstrauen betrachtet, die
Loyalitat galt dem erweiterten Familienkreis bezie-
hungsweise dem Clan und seiner Fuhrung. Auch vor
diesem soziokulturellen Hintergrund bleibt abzuwar-
ten, wie sich ein staatsburgerliches Verstandnis — nun
erstmals im eigenen Staat, aber wiederum unter inter-
nationaler Aufsicht — herausbildet.® Auch das Verhalt-
nis der lokalen Bevdlkerung zur EU-Mission und ihren
Mitarbeitern wird Uber die Entwicklung des kosovari-
schen Staates mitentscheiden. Dass die Machtverhalt-
nisse solcher Protektoratsstrukturen und mit ihnen
einhergehende Hierarchien der demokratischen Bil-
dung und Entwicklung eines staatsburgerlichen Selbst-
bewussteins mit dem elementaren Sinn fur Verant-
wortlichkeit und Rechenschaftspflicht nicht eben for-
derlich sind, hat sich in Bosnien-Herzegowina gezeigt.
Leider ist nicht davon auszugehen, dass sich im Koso-
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vo solche Erfahrungen nicht wiederholen sollten, auch
wenn von Beginn an auf Eigenverantwortung gesetzt
wird. Der Uberdruss an der Machtposition der interna-
tionalen Gemeinschaft und deren nicht immer tadel-
losem Umgang damit mag sich im Kosovo nur schnel-
ler einstellen, weil er nicht durch die konfliktvolle
Wechselwirkung konkurrierender konstitutiver Volks-
gruppen abgefedert wird, wie dies die meiste Zeit in
Bosnien-Herzegowina der Fall war. Dort sind sich erst
heute die Gruppen zumindest in diesem Uberdruss
einig. Auf die zwar oft nachvollziehbare, aber dul3erst
problematische gemeinschaftsbildende Wirkung einer
Ablehnung der internationalen Gemeinschaft sollte
man im Kosovo jedoch als Allerletztes hoffen wollen.

Die Stellung der Minderheiten in Kroatien und ihre In-
tegration in die kroatische Mehrheitsgesellschaft wird
heute grundséatzlich positiv beurteilt. Es sind nicht
zuletzt die Stimmen der Vertreter von Minderheiten,
die das Engagement des kroatischen Staates und der
Regierung sowie das Verfassungsgesetz Uber die
Rechte der nationalen Minderheiten als gute Grund-
lage loben. Vor allem die ,,alten” Minderheiten sind in
die kroatische Mehrheitsgesellschaft voll integriert. Es
sind kroatische Burger, die ihre Herkunftsidentitaten
oder die ihrer Vorfahren pflegen und vor kultureller
Assimilierung, wie es immer wieder heil3t, bewahren
wollen. Ubergriffe auf Minderheiten, ihre kulturellen
und religiosen Denkmaler — vor allem Serben waren
in der Nachkriegszeit davon betroffen — sind selten
geworden. Vorbehalte und diskriminierendes Verhal-
ten gegenuber Minderheiten sind — zumal im urbanen
Raum — ebenfalls selten anzutreffen. In landlichen
Gegenden hingegen, zumal in ehemaligen Kriegs-
gebieten erfahren Roma und serbische Ruckkehrer
nach wie vor Diskriminierung durch lokale Behérden?,
die Polizei und die lokale Bevdlkerung. In Sicherheits-
und Polizeistrukturen ist die Bereitschaft, Serben und
Roma vor Ubergriffen zu schiitzen oder diese effektiv

zu ahnden, nach wie vor nur unzureichend vorhanden.

Hier fehlt offensichtlich der nétige politische Druck.
Dass seit 2006 so genannte hate crimes als Straftat-
bestand ins Strafgesetzbuch aufgenommen und zu-
gleich von der Polizei regional focal points ausgewie-
sen wurden, um ethnisch motivierte Straftaten sowie
die Reaktion der Polizei systematischer erfassen zu
kdénnen, wurde von Minderheitenvertretern und NGOs
begrifdt, gerade weil die Strafverfolgung von hate
crimes bisher als unzureichend galt. Auch offizielle
Stellungnahmen der staatlichen Fuhrung gegen eth-
nisch motivierte Straftaten trugen zur gesellschaft-
lichen Missbilligung solcher Ubergriffe bei. Dass auch
Serben Unrecht erlitten haben, gar Opfer von Kriegs-
verbrechen wurden, scheint hingegen noch immer ein
Tabu zu berthren. Auch von offizieller Seite gibt es

entsprechend nur sparliche AuRerungen. Dieses Klima
ist fur die juristische Aufarbeitung der Kriegsvergan-
genheit nicht hilfreich.

Das Verhéltnis zwischen Serben und Kroaten bleibt
von Misstrauen gekennzeichnet. So wie es von serbi-
scher Seite kaum offentliche Schuldeingestandnisse
fur Kriegsverbrechen gibt®, die an Kroaten begangen
wurden, so zégerlich kommt von Kroaten an Serben
verubtes Unrecht im 6ffentlichen Diskurs vor. Die
Serben® haben sich aus Sicht der Kroaten gegen deren
staatliche Selbstbestimmung gestellt und sich im
Namen grof3serbischer Projekte zu einem Aggressions-
krieg verleiten lassen, der die Zige eines Genozids
trug. So lautet auch die Klage Kroatiens gegen Ser-
bien vor dem Haager Gerichtshof. Die Erfahrung der
Misshandlung kroatischer Burger durch serbische
Autoritaten in den serbisch besetzten Kriegsgebieten,
Gewalt und Vertreibung sowie die Verbrechen in Vuko-
var an der kroatischen Zivilbevdlkerung sind zentraler
Bestandteil des kollektiven nationalen Gedachtnisses
geworden. Vor diesem Hintergrund gestaltet sich auch
der Reintegrationsprozess serbischer Ruckkehrer be-
sonders in ehemaligen Kriegsgebieten wie der Krajina
und Ostslawonien als mihsam. Wo die Erinnerung an
Krieg und Vertreibungen noch gegenwartig ist, erregen
Initiativen zu gemeinsamen, die ethnischen Gemein-
schaften verbindenden Aktivitaten oft eher Argwohn,
als dass sie Unterstiitzung erfahren wurden. Allerdings
sind Ansatze der Wiederbelebung gutnachbarschaft-
licher Beziehungen zwischen einheimischen Kroaten
und serbischen Ruckkehrern erkennbar, die an die
Vorkriegsvergangenheit ankniupfen. Gerade an der
Reintegration der serbischen Bevélkerung und den
interethnischen Beziehungen zwischen Serben und
Kroaten wird sich die Reife eines modernen, rechts-
staatlichen, demokratischen und pluralistischen Kroa-
tiens erweisen. Dies aber bedarf auch des zeitlichen
Abstands zu den Kriegserfahrungen und deren gericht-
licher Aufarbeitung. Entscheidend wird letztlich sein,
ob die kroatische Mehrheitsbevélkerung Minderheiten
als konstitutives Element eines pluralistischen Kroa-
tiens begreifen kann.

Wie andernorts in der Region ist auch unter ethni-
schen Mazedoniern als Mehrheitsbevdlkerung die
Tendenz erkennbar, sich selbst gegentiber den Minder-
heiten als staatstragende Nation zu sehen. Sie furch-
ten nach wie vor, dass die Integritat des Staates durch
die Politik der Albaner geféahrdet werden kdnnte.
Albaner werden daher als potenziell gefahrliche Volks-
gruppe betrachtet. Die Verfassungsdnderungen wer-
den noch oft als durch illegitimen Druck auferzwungen
empfunden. Eine Rhetorik des ,,Gewinnens” und ,Ver-
lierens” herrscht vor, die widerspiegelt, dass das OFA



in erster Linie positive Anderungen fir die Minderhei-
ten gebracht hat. Dass es sich hier nicht etwa um Pri-
vilegierung, sondern um Gleichstellung handelt, wird
dabei manches Mal unterschlagen. Die politischen Eli-
ten gestalten den politischen Alltag vielfach weiterhin
als ethnischen Konflikt. Und nach wie vor sind die
Bevdlkerungsgruppen anféallig fur ethnische Mobilisie-
rung. Mit dem OFA konnte eine Grundlage fir das
multiethnische Zusammenleben geschaffen werden,
die immerhin bis heute weitgehend von allen relevan-
ten politischen und gesellschaftlichen Kraften Unter-
stltzung erhalt. Ein Programm, das die Restrukturie-
rung von Institutionen, die Umverteilung 6ffentlicher
Mittel, die Umsetzung von Sprachrechten (und die
dafir notigen Ubersetzer), die politische und ékono-
mische Integration der verschiedenen Bevolkerungs-
gruppen verfolgt, erfordert Zeit. Es dauert eine Gene-
ration, damit dieses Ziel annahernd erreicht werden
kann. Mazedonier und Albaner mussen zudem als
Partner die groRe Herausforderung der Uberwindung
landlicher Unterentwicklung und der Folgen des indus-
triellen Zusammenbruchs sowie der Starkung kommu-
naler Selbstverwaltung in Mazedonien annehmen.

Um die MalRgaben des OFA als notwendige Integra-
tionsleistung einer Gesellschaft zu legitimieren, ware
die Logik und Rhetorik des Konflikts durch eine der
Kooperation zu ersetzen. Hier stehen Politik und Me-
dien in der Pflicht. Denn dass die Kluft zwischen den
Ethnien sich seit 2001, wie manche behaupten, bis
heute noch vergroRert haben soll, muss zu denken
geben. Die im OFA vereinbarten Mechanismen zur
Regelung der interethnischen Beziehungen, letztlich
zur Versbhnung der ethnischen Gruppen, scheinen die
Menschen einander (noch) nicht unbedingt néher ge-
bracht zu haben. Ignoranz, mangelndes Verstandnis
fureinander, Stereotypen herrschen vor. Ethnische
Differenzen werden allgemein weit mehr betont als
nivelliert. Mazedonien heute als Beispiel fur die gelun-
gene Integration von ethnischer Vielfalt in Staat und
Gesellschaft zu loben, ist verfriht. Die ethnischen
Gemeinschaften leben weitgehend nebeneinander
her. Trotzdem bestehen alltagliche Erfahrungen des
Kontakts mit dem ethnisch Anderen, in Geschéften,
Schulen, der Nachbarschaft, Dienstleistungen, bei der
Arbeit. Es sind Ansatzpunkte, um den Weg zu notwen-
digen shared realities einschlagen zu kénnen, deren
es bedarf, um wirklich von einer integrierten multi-
ethnischen Gesellschaft sprechen zu kénnen.

Ethnische Identitaten haben sich in Montenegro erst
mit dem Beginn nationaler Diskurse in der Region und
dann langsam und an der Seite anderer ldentifika-
tionen lokaler und familialer Zugehdérigkeiten heraus-
gebildet. Konflikte waren denn auch weniger solche
zwischen Ethnien als machtpolitische Auseinanderset-

zungen zwischen lokalen Gruppen, die miteinander in
wechselnden Allianzen standen und sich vor allem seit
dem Verlust der montenegrinischen Unabhé&ngigkeit
nach dem Ersten Weltkrieg in ihrer grundséatzlichen
Haltung fur oder gegen den Einbezug beziehungsweise
die Vereinnahmung in die serbische Nation unterschie-
den. Die Beflrworter einer Union mit Serbien negier-
ten entsprechend immer die Existenz einer unterschie-
denen montenegrinischen Identitat, die seitens der
Gegner einer Union mit Serbien immer deutlich von
einer serbischen ethnischen ldentitat abgegrenzt wur-
de. Bis heute kann Montenegro als lebendiger Wider-
spruch zu der in der Region selbst weit verbreiteten
These gesehen werden, dass Multiethnizitat zu Kon-
flikten fuhren misse. Der interethnische Ausgleich ist
bisher so weit gelungen, dass keine nationale Volks-
gruppe andere dominiert und diskriminiert hat. Viel-
mehr gibt es in Montenegro ein gelebtes Verstandnis
und eine Anerkennung von kultureller Pluralitat, an
denen in nicht unwesentlichem MaRe Kunstler und
andere Kulturschaffende beteiligt sind. Von der An-
wendung verfassungsrechtlicher Bestimmungen tber
die Gleichberechtigung der Burger im Staat ungeach-
tet ihrer ethnischen Zugehdrigkeit sowie von der Im-
plementierung der Vorgaben zum Schutz von Minder-
heiten wird dauerhaft abhangen, inwieweit sich die
Identifikation der verschiedenen ethnischen Bevoélke-
rungsgruppen mit dem noch jungen Staatswesen kon-
solidiert. Die verfassungsmaRigen und gesetzlichen
Regelungen fur ethnische Minderheiten zur politischen
Teilhabe, zur Information und Verwendung der eige-
nen Sprache, zum muttersprachlichen Unterricht und
zur Pflege der eigenen Kultur bilden eine solide Basis
fur die multiethnische und multikulturell plurale Inte-
gration des montenegrinischen Gemeinwesens. Der
relative Erfolg dieses Staatsbildungsprozesses muss
sich nun in einem Prozess der burgerlichen Nationen-
bildung stabilisieren, der als ethnische Montenegriner
sich definierende Biurger neben den anderen ethni-
schen Gruppen gleichwertig als staatsburgerliche
Subjekte einordnet. Der Sprachenstreit hat bereits
deutlich gemacht, dass eine Hierarchisierung zu inter-
ethnischen Spannungen und einer Spaltung in der
Gesellschaft fuhren kann. Sollte Derartiges eintreten,
dann wird zuallererst die lIdentifikation der Serben mit
dem Staat Montenegro fragwuirdig sein. Sollten sie
sich als Diskriminierte, gar Fremde im eigenen neuen
Land empfinden, wird sich ihre Identitatspolitik ver-
scharfen. Die politische Polarisierung zwischen denen,
die fur das Bundnis und eine gemeinsame ldentitat
mit Serbien eintreten, und jenen, die fur ein unabhéan-
giges Montenegro mit seiner eigenen ldentitat stehen,
ist keine allein im Parlament verhandelte Angelegen-
heit, sondern ein innergesellschaftlicher Grundkonflikt.
Es wird auch von der regionalen Stimmungslage und
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der serbischen ldentitatsfindung insgesamt abhangen,
dass dieser Konflikt in Montenegro nicht zu einem
interethnischen zugespitzt wird.

Vielleicht wird Serbien im Vergleich zu den anderen
Staaten des ehemaligen Jugoslawiens die langste Zeit
bendtigen, um mit den Folgen des Zerfalls des Viel-
volkerstaats klarzukommen. Die noch unverdaute
Auflésung der Staatenunion mit Montenegro, der end-
gultige Verlust des Kosovos, der als groRe Ungerech-
tigkeit empfunden wird,” und die andauernde innen-
politische Krise machen deutlich, dass Serbien sich
tief im Prozess der ldentitatssuche befindet. So klar
die territorialen Konturen der serbischen Staatlichkeit
sind, so unklar ist die Vorstellung der Serben von
ihrem Staat. Auch ihr Verhaltnis zu manchen Minder-
heiten (vor allem Albanern, Bosniaken und auch Kroa-
ten), die heute auf gesetzlicher Basis weitgehende
Selbstverwaltung genie3en und politisch integriert
sind, ist ambivalent. Noch viele identifizieren sich

mit dem alten Jugoslawien, von dem sich die anderen
konstitutiven Vélker — und nun auch noch die Kosovo-
Albaner — aus ihrer Sicht illegitimerweise verabschie-
det haben. Das Territorium ist geschrumpft, die serbi-
sche Nation wurde zusammengestutzt und wird von
der internationalen Gemeinschaft missverstanden,
diskriminiert, gedemdutigt — so der allgemeine Tenor.
Manchmal verbreitet sich der Eindruck einer Under-
dog-Mentalitat; die alltagliche Beschworung ,,wir sind
Serben” zeugt davon. Der FAZ-Korrespondent fur die
Region, Michael Martens®, sieht das Land und seine
Gesellschaft seit den 1990er Jahren in einem ,autis-
tischen Niedergang”, der durch die anhaltende Abwan-
derung liberaler Burger und Intellektueller nur noch
beférdert und beschleunigt wurde. Diese hatten das
Feld denjenigen Uberlassen, die aus Serbien ,eine Art
serbisch-orthodoxen Nationalpark” machen wollten.
Er beschreibt einen kollektiven Geisteszustand, der
von Selbstfixierung, Ressentiment und Bigotterie ge-
kennzeichnet ist. Dass ein Zusammenhang bestehen
koénnte zwischen der Unabhangigkeit des Kosovos und
den an Kosovo-Albanern von serbischen Truppen ver-
Ubten Massakern, den Massenvertreibungen und der
Zerstorung kosovarischer Dorfer ist ein im 6ffentlichen
Diskurs noch unangetastetes Tabu. Das Ergebnis der
andauernden Krise und vor allem der parlamentari-
sche Alltag werden zeigen, wer den Ton in der serbi-
schen Offentlichkeit vorgeben wird. Davon wird maR-
geblich abhangen, ob die mutigen Stimmen all jener
in unabhangigen Medien, Institutionen und NGOs, die
schon wéahrend der Kriegsjahre gegen die nationalis-
tischen Stromungen geschwommen sind, eine Platt-
form haben werden. Und sie, die heute oft schon ,alte
Hasen” der Zivilgesellschaft sind, werden ein Echo
finden mussen in der Generation der jungen Serbin-
nen und Serben.
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BuH kénnte mit seinen Energievorkommen eine zentra-
le Rolle als Versorger und damit Forderer des 6konomi-
schen Fortschritts in der Region einnehmen, wenn ent-
sprechende Produktionskapazitaten ausgebaut wirden.
BuH brauchte auch dringend einen neuen Zensus, um
ein Bild von der Bevdlkerungszusammensetzung und der
demographischen Entwicklung zu gewinnen. Dies ist un-
erlasslich, um eine Entwicklungsstrategie fur das Land
zu entwerfen. Doch fehlt noch immer die nétige politische
Einigkeit, um eine neue Volkszahlung durchzufihren.

In bisherigen Entwurfen bleibt jedoch die ethnische Pari-
tat bestehen, auch wenn eine Hierachisierung zwischen
Prasident und zwei Stellvertretern (aus jeweils den kon-
stitutiven Volksgruppen) vorgesehen ist. Diese sollen
auBerdem wiederum aus den ethnisch bestimmten Ab-
geordnetengruppen im Haus der Voélker gewahlt werden.
Auch im Ministerrat wird das ethnische Prinzip fortge-
schrieben, wenn etwa zwei stellvertretende Ministerprasi-
denten je aus den anderen konstitutiven Volksgruppen
kommen sollen.

Das Verhaltnis zwischen der lokalen Bevélkerung und
UNMIK nahm mit der Zeit kontinuierlich an Spannung zu.
Manche Kommunalverwaltungen sind offenbar nicht wil-
lens oder in der Lage, Forderprogramme zur Integration
der Roma zu finanzieren.

Die serbische NGO ,,Frauen in Schwarz” bildet hier eine
Ausnahme. Sie beteiligte sich beispielsweise 2006 an
einer Gedenkveranstaltung in Vukovar und wandte sich
in die Offentlichkeit mit den Worten: ,,Wir werden alles
in unserer Macht stehende tun, damit die Wahrheit Giber
die in Vukovar und Uiberhaupt in den Kriegen von 1991
bis 1999 begangenen Verbrechen in das Bewusstsein der
Serben gertckt wird und das all diejenigen, die fir diese
Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit
verantwortlich sind, nach dem Gesetz bestraft werden.”
S. Deutsche Welle, Fokus Ost-Stidost, 30.11.2006.

Vgl. Mesi¢, 2004.

Unruhen und Sabotageakte werden daher als legitim
empfunden. Auch von offizieller Seite gab es solche
Verlautbarungen.

Martens, Michael: ,Das Versprechen von Thessaloniki”,
Européische Rundschau 2007/2.
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AUSBLICK

POLITISCHE TEILHABE UND
MINDERHEITENSCHUTZ

Die ethnischen Konflikte in der Region bezogen und
beziehen nach wie vor ihre Dynamik aus der Infrage-
stellung legitimer Machtaustubung. Wo die staatliche
Macht von einer ethnischen Gruppe in einem multi-
ethnischen Gefluige monopolisiert wird und margina-
lisierte ethnische Gruppen beziehungsweise Minder-
heiten? nicht ausreichend an der politischen Macht
beteiligt werden, lehnen diese sich irgendwann —

mit mehr oder minder legitimen Mitteln — gegen die
Machtverhaltnisse auf. Nicht von ungefahr werden
heute Verfassungen dort debattiert, wo Staatsbil-
dungsprozesse noch im Gange, Definitionen des
Staatsvolks umstritten und die Beteiligung unter-
schiedlicher Bevdlkerungsgruppen an der Macht noch
nicht zufriedenstellend ausgehandelt sind. Mit dem
Begriff der ethnischen beziehungsweise Nicht-Mehr-
heits-,,Gemeinschaften”, der in Mazedonien und auch
im Kosovo verwandt wird, hat man den in der Region
negativ belegten Minderheitenbegriff vermieden. In
Mazedonien wurde damit auch der Anspruch der
Albaner auf einen binationalen Staat untermauert.
Mit dem OFA und entsprechenden Verfassungsénde-
rungen konnten in Mazedonien die interethnischen
Spannungen aufgefangen und in einen demokrati-
schen Prozess uberfuhrt werden. Die Verfassungs-
debatten in Bosnien-Herzegowina sind maf3geblich
von Kampfen ethnischer, ,konstitutiver” Volksgruppen
um Kontrolle und Monopolisierung politischer Macht
gekennzeichnet. In Montenegro ist man heute eben-
falls mit der Frage der Teilhabe ethnischer Gruppen an
der staatlichen Macht und der Kontrolle tiber 6kono-
mische Ressourcen befasst. Der Ahtisaari-Plan zur
Uberwachten Unabhangigkeit des Kosovos — die kon-
sequente Weiterfuhrung des Verlusts der legitimen
Macht Serbiens Uber das Kosovo — hat préazise die
Modalitaten der Einbindung ethnischer Gemeinschaf-
ten und ihrer politischen Teilhabe ausformuliert. Aus
den Erfahrungen in der Region ist die Lehre zu ziehen,
dass durch politische Reprasentation und Teilhabe von
Minderheiten bestehende Strukturen der Benachteili-
gung zu andern sind, um den Ausbruch von Gewalt zu
vermeiden.

Die Legitimitat eines Staates beruht wesentlich darauf,
in Fragen praktischer sozialer und 6konomischer Un-
terstitzung im Alltag fur seine Burger prasent zu sein.
Mit Blick auf jeden einzelnen Staat ist zu fragen, in-
wieweit er dies gegenuber allen seinen Birgern unge-
achtet ihrer ethnischen ldentitat leistet. Diese Frage
ist besonders auch mit Blick auf Fluchtlinge und IDPs
zu stellen. In der gesamten Region haben Fluchtlinge
und auch Ruckkehrer Schwierigkeiten, Zugang zu den
sozialen Sicherungssystemen zu erhalten.? Bis heute
sind sie Zielscheiben politischer Extremisten. lhre
Lebenslage bietet erhebliches politisches Konflikt-
potenzial. Alle Lander der Region (bis auf den jungs-
ten Staat Kosovo) sind zwar Unterzeichner von inter-
nationalen Menschenrechtskonventionen und Proto-
kollen zum Schutz von Minderheiten. Doch tragen
Dokumente nur mittelbar zur Lage bei.® Heute geht es
auch nicht mehr um die Frage der Anerkennung von
Minderheiten als solche. Vielmehr steht im Vorder-
grund, inwieweit Minderheiten zu ihren gesetzlich
garantierten Rechten kommen, es geht also um die
Implementierung von Gesetzen.* Der rechtliche Min-
derheitenschutz in der Region lasst dabei kaum Raum
zu Beanstandungen. Entscheidend aber ist, was in der
Praxis geschieht. Rechtsstaatliche Mangel in jedem
der Staaten beeintrachtigen gerade auch den Minder-
heitenschutz. Schwache rechtsstaatliche Strukturen
treffen die empfindlichsten Bevoélkerungsgruppen
meist am starksten. Der Schutz von Minderheiten
wird aulRerdem nur dann effektiv, wenn diese auch
aktiv am politischen Leben partizipieren und ange-
messen in institutionellen Strukturen vertreten sind.
Dies ist zentral fur die Stabilitat eines multiethnischen
Staatswesens, das durch aul3erinstitutionelle politische
Aktivitaten von Minderheiten gefahrdet werden kdnn-
te. Politische Partizipation ist so gesehen letztlich ein
Instrument des Minderheitenschutzes. Politische Re-
prasentation und Partizipation allein kdnnen jedoch
nicht den Schutz von Minderheiten an sich schon ga-
rantieren. Beide gehéren komplementar zueinander.®
Minderheitenschutz kann auch ethnische Vetorechte
ersetzen, die den politischen Prozess leicht blockieren
koénnen. Die demokratische Entwicklung der Lander
der Region bleibt unzureichend, solange Minderheiten
keine anerkannte und gesicherte Stellung im politi-
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schen Gemeinwesen haben. Das heif3t jedoch nicht,
dass dieses nach ethnischen Kriterien strukturiert sein
sollte. Denn wo der Ausgleich zwischen ethnischen
Gemeinschaften das politische System bestimmt, sind
demokratische Mehrheitsentscheidungen nicht moég-
lich, da immer die ethnische Mehrheit die Minderheit
Uberstimmen konnte.

FERNZIEL EUROPAISCHE UNION

Bis heute befinden sich die Staaten der Region in
einem Schwebezustand mit Blick auf ihren Beitritt
zur Europaischen Union. Die Stabilisierungs- und
Assoziierungsabkommen (SAA) werden als Signale
der Akzeptanz interpretiert, stellen sie doch den ers-
ten Schritt durch die Ture der EU dar. Nicht von un-
gefahr werden sie als Anreize zur Unterstutzung fort-
schrittlicher Politiker und von Reformagenden einge-
setzt. Doch sich verschleppende Stabilisierungs- und
Assoziierungsprozesse und Beitrittsverhandlungen
sind nur vermeintliche Druckmittel. ,,Umgekehrte”
Erweiterungsmudigkeit, oder pre-accession fatigue
macht sich stattdessen auch in der Region bemerkbar.
Wo Integrationsfortschritte ausbleiben, erlahmt die
Bereitschaft in der Bevdlkerung, Reformen zu unter-
stutzen. Die regelmaRig vorgebrachten Erweiterungs-
zweifel in der EU haben die politischen Reform-Eliten
der Region geschwécht. Die europaische Perspektive
ist jedoch alternativlos, will man ethnische Konflikte,
undemokratische Traditionen und die wirtschaftlichen
Folgen der Unterentwicklung in der Region dauerhaft
Uberwinden. Strukturelle Transformationen, markt-
wirtschaftliche Konsolidierung, regionale, grenziber-
schreitende Kooperation und solide Verankerung von
Rechtssicherheit sind mit den Reformen zu erreichen,
die den Anndherungs- und Beitrittsprozess ausma-
chen. Schleppen sich diese Reformen weiter dahin
oder kommen — wie etwa in BuH — immer wieder
mehr oder minder zum Erliegen, dann beherrschen
erneut ethnonationalistische Konflikte nicht nur auf
rhetorischer Ebene den gesellschaftlichen und politi-
schen Alltag. Analysten warnen immer wieder vor
einem ,,.Balkan-Ghetto”, falls der EU-Beitritt fur die
Lander ein kaum je erreichbares Fernziel bleibt.®
Instabilitat in solch einem Ghetto oder schwarzen
Loch, das von EU-Landern umgeben ist, lielRe sich
wohl kaum in Grenzen halten, sondern wiirde unwei-
gerlich auf die Nachbarlander und Uber diese hinaus
ausstrahlen. Die EU musste wie schon in der Vergan-
genheit hierfur Kosten tragen, die im Verhéltnis zu
denen eines Beitritts wohl starker ins Gewicht fielen.
Nur Kritiker einer néchsten Erweiterungsrunde kdnnen
die Stabilisierungs- und Demokratisierungseffekte
Ubergehen, die mit den im Rahmen der SAA statt-
findenden Modernisierungsschiben einhergehen. In

ihrem Gefolge wird auch mit einer weiteren Entspan-
nung der interethnischen Beziehungen zu rechnen
sein. Allerdings geht es hier um Prozesse der longue
durée, die Geduld und Ausdauer benétigen. Auch

die nachbarschaftlichen Beziehungen in der Region
stehen noch immer unter dem Einfluss der Konflikte
aus der jungsten Vergangenheit. Umso mehr tragen
die wechselseitige Offnung der Markte und die stetige
Zunahme regionaler Initiativen zur Entstehung eines
partnerschaftlichen Verstdndnisses und einer neuen
Selbstverstandlichkeit im Umgang mit den Nachbarn
bei. Die gemeinsame Perspektive der EU-Integration
verstarkt ihre Kooperation und unterstutzt die bislang
noch sehr unterschiedlich fortschreitenden Demokra-
tisierungsprozesse und Entwicklungen rechtsstaatli-
cher Institutionen sowie zivilgesellschaftlicher Struk-
turen. Die EU ist die treibende Kraft zur Uberwindung
von Grenzen, zur Entwicklung von Méarkten und zu
grenziberschreitenden Initiativen.”

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Die eigentlichen Ursachen politischer Instabilitat in
der Region liegen in ihrer wirtschaftlichen und sozialen
Unterentwicklung. Sie erfordert als Gegenstrategie
Armutsbekdmpfung, nachhaltige Wirtschafts- und
Beschaftigungsentwicklung. Wenn der hohe Prozent-
satz der unter der Armutsgrenze Lebenden in den
jeweiligen Landern ethnische Vorzeichen tragt — mit
Gewissheit kann dies fur die Roma-Minderheit mit
Blick auf die gesamte Region behauptet werden —,
hat dies auch politische Sprengkraft. Der EU-Beitritts-
prozess mit seinen finanziellen, logistischen und sach-
lichen Kapazitaten kann die Hinterlassenschaft von
Sozialismus, Konflikten und Krieg dauerhaft tberwin-
den helfen. Alle Staaten der Region leiden unter
Korruption, Arbeitslosigkeit, fehlenden Investitionen
in den produktiven Sektor, schwerfalliger Burokratie
und einem schwachen Rechtssystem. Die Férderung
kleiner und mittelstadndischer Unternehmen, der
Kampf gegen Korruption und Wirtschaftskriminalitat,
Burokratieabbau, Starkung der Rechtssicherheit,
Anreize fur Auslandsinvestitionen durch Senkung der
Einkommens- und Unternehmenssteuersétze und an-
dere MalRnahmen zur aktiven Investitionsférderung
sind geboten, um dem daniederliegenden Wirtschafts-
leben auf die Beine zu helfen. Auch der Ausbau regio-
naler Transportwegenetze zur Forderung der regiona-
len Wirtschaftskooperation ist von fundamentaler
Bedeutung. In diesem Sinne wurde gerade die Schaf-
fung einer Verkehrsgemeinschaft auf dem westlichen
Balkan vorgeschlagen — StralRen-, Bahn- und Wasser-
verbindungen nicht nur zwischen den Staaten der
Region, sondern auch in die EU sollen verbessert wer-
den. Eine nachhaltige Entwicklungsstrategie fur die



Gesellschaften der Region muss au3erdem die 6ko-
nomischen Realitaten ihrer Minderheiten insgesamt —
etwa durch eine objektive Darstellung der traditionel-
len Verteilung offentlicher Ressourcen —, deren Defizi-
te, aber auch deren Potenziale starker berucksichti-
gen. Auch Arbeitsmigration wird notwendig bleiben,
um den Druck auf lokale Arbeitsmarkte — dies ist
besonders evident in Mazedonien, im Kosovo, aber
auch in etwas geringerem MaR3e in den Ubrigen Lan-
dern der Region — zu entlasten und Kapital fur Inves-
titionen in den privaten Sektor bereitzustellen und zu
kanalisieren. Dass das Geld aus der Arbeitsmigration
jedoch oft nicht produktiv angelegt, sondern weitge-
hend in Handel und Konsum aufgezehrt wird, muss
dabei als Problem adressiert werden. Arbeitsmigration
konnte als eine Entwicklungsstrategie fur die Region
betrachtet statt verhindert werden. Bilaterale Handels-
liberalisierung und Freihandelsabkommen beziehungs-
weise die Freihandelszone CEFTA, Kooperation der
regionalen Industrien und regionale Arbeitsteilung
werden fur die nachhaltige 6konomische Entwicklung
in den Landern der Region ebenso entscheidend sein.
Vor allem aber bedarf es auch intensiver Investition in
Bildung.

ANERKENNUNG VON DIVERSITAT

In allen Teilen des ehemaligen Jugoslawiens haben die
Prozesse der Nationen- und Nationalstaatenbildung
auch die Sprache miterfasst. Die aktive — manche
sagen auch ,kinstliche” — Betonung von Differenzen,
Aufnahme neuer (oft alter, lang nicht mehr gebrauch-
licher) Wérter und Ausdrticke in den aktiven Wort-
schatz hat man mit Blick auf die kroatische und die
bosnische Sprache gesehen® und kann man derzeit

bei der montenegrinischen Sprache beobachten. Es
gab immer und gibt bis heute Stimmen in und aulRer-
halb der Region, die sich entschieden gegen diese
Sprachdifferenzierungen aussprechen. Wo immer
jedoch Prozesse der nationalen ldentitatskonstruktion
im Gange sind, sind die Sprachen mit neuen Konstruk-
tionen, Wortschépfungen, Differenzierungen in diese
Prozesse einbezogen. Anerkennt man grundsatzlich
die Vielfalt der Kulturen, Sprachen und ldentitaten,

so kann man diese Prozesse schwerlich delegitimieren.

Es ist damit zu rechnen, dass in der Region stark ver-
ankerte, regionale Identitdten — zumal im Zuge der
EU-Annéherung — an Bedeutung gewinnen. Sie kdnn-
ten zu ethnischen, nationalen und religidsen ldentita-
ten als weitere Dimension personlicher Bezlge treten.
Die in der Region noch so pradominanten ethnischen
Identitaten sind historisch bedingt. Sie werden sich
im Zuge von Modernisierungsprozessen relativieren;
andere ldentifikationen werden bedeutsam werden.

Burgergesellschaften erwachsen auch aus der Aner-
kennung fiur die Vielfalt von Beziigen und Identitaten.
Die ethnischen Verstandnisse vom Nationalstaat und
den ihn konstituierenden Gruppen in der Region wer-
den als historische Produkte — zumal wenn die Region
ihre Integration in die Européische Union erlebt — ver-
andert und erweitert, wenn nicht abgeldst werden.

Mobilitat und Perspektivenwechsel kdnnen dabei
helfen, die noch allseits verbreiteten ethnozentrischen
Perspektiven auf den Alltag zu Uberwinden. Das
Potenzial von jungen Leuten, die aus dem westlichen
Ausland zuriickkehren, als einer neuen Generation, die
im alten Denken nicht mehr so verhaftet ist oder die
Grauen des Krieges nicht direkt miterleben musste,
hat fur den notwendigen Wandel der Perspektiven
Bedeutung. Die EU kann wiederum die Mobilitat junger
Menschen aus der Region unterstutzen; angekundigte
Visa-Erleichterungen sind ein positives Zeichen. Diese
Generation wird den Verlust der liberalen Eliten und
einer Mittelschicht durch Emigration ausgleichen mus-
sen, der seit beinahe zwei Jahrzehnten in allen Lan-
dern der Region spurbar ist. Mit ihnen sind nicht nur
fachliche Potenziale verloren gegangen, die jede Ge-
sellschaft in Transformation so dringend benoétigt.
Vielmehr sind zivile Krafte verschwunden, die dem
ethnozentrischen Denken alternative Sichtweisen,
Perspektiven und Empathie fir den anderen hatten
entgegenstellen kdnnen. Das vom Ethnozentrismus
hochgehaltene vermeintliche Idyll des Homogenen hat
stattdessen triumphiert. Auf der Region lastet dieser
Verlust augenscheinlich als schwerwiegende Hypothek
aus der Vergangenheit.

AUFARBEITUNG DER VERGANGENHEIT

Die Generation der heutigen Nachwuchskrafte in
Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft hat ihre
Sozialisation zu Kriegszeiten und in ethnozentrischen
Kriegs- und Nachkriegsgesellschaften erfahren. lhre
jungen Biografien tragen nicht selten die Spuren von
Traumatisierung, Verlust von Angehorigen, der Erfah-
rung von Flucht und Emigration. Wenn ihr Kampf um
Anerkennung der eigenen Leidenserfahrung die Aner-
kennung des Leidens der anderen nicht mehr verbaut,
besteht die Chance zur gemeinsamen Aufarbeitung
der Vergangenheit. Ethnisch geteilte Offentlichkeiten
und segmentierte Bildungssysteme erschweren es
heute zusatzlich, die Auseinandersetzung uber die
Vergangenheit gemeinsam zu fuhren und verschiede-
ne Perspektiven zusammenzufuhren. Versuche zur
Objektivierung scheitern daher meist. Bis heute wird
Uber Opferzahlen spekuliert und gestritten, da keine
systematische Erhebung und Zusammenfihrung aller
vorhandenen Daten stattfindet.® Eine Infragestellung
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von Opferzahlen wird als Missachtung erlittener Leiden
interpretiert. Es gibt eine Konkurrenz der Opfer, hinter
der die Taten der eigenen Gruppe verschwinden. Jede
Gruppe konstruiert auch daruber immer wieder ihre
eigene Wahrheit und Identitat. Doch erst dann, wenn
auch uber die Opfer der anderen und die eigene Tater-
schaft gesprochen wird, stehen die Wege fur Versoh-
nung offen. Denn Ubernahme von Verantwortung fur
geschehene Verbrechen und Schuldeingestandnisse
bereiten die Basis fur das notwendige Vertrauen. Dies
aber ist unerlasslich, soll die rechtliche Aufarbeitung
die Wunden des Krieges heilen helfen, einen Sinn fur
Gerechtigkeit vermitteln und den Weg zur Versdhnung
frei machen.

Die eindimensionale Darstellung von Geschichte

und Ereignissen aus der Vergangenheit in den Schul-
bichern der Region wird mittelfristig durch multiper-
spektivische Ansatze, die in einigen Schulbuchprojek-
ten bereits vorliegen, erganzt werden. Wie in der
Schule, so haben auch Medien die Chance wie die
Verantwortung, Heterogenitat erfahrbar zu machen.
Dabei wird die Aufarbeitung der Vergangenheit in den
betroffenen Landern weitgehend mit der jungsten
Kriegsvergangenheit assoziiert. Die sozialistische
Vergangenheit, und auch noch die des Zweiten Welt-
kriegs, drangt erst langsam, doch zunehmend an die
Oberflache und ins 6ffentliche Bewusstsein. Bis vor
Kurzem gab es in keinem der Lander ein Lustrations-
gesetz.'° Denn bis heute ist in der gesamten Region
die personelle Kontinuitat 6konomischer, intellektueller
und politischer Eliten ungebrochen, ehemalige aktive
Parteimitglieder und Funktionstrager sind in allen
Bereichen des offentlichen Lebens anzutreffen. Die
verbreitete Informantentatigkeit fur die Geheim-
dienste kommt ebenfalls zunehmend ans Licht. Vor
allem die Medien, Kunstler und Kulturvertreter, Nicht-
regierungsorganisationen, internationale Organisa-
tionen, Opfervereinigungen, Frauen- und Jugendorga-
nisationen nehmen sich der Thematik an. Es ware
sinnvoll, sich bei der Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit auch hierauf zu konzentrieren, nicht
zuletzt, um Uber die Kriegsgrunde sprechen zu kon-
nen, die sich nicht auf die verbreitete Formel der
Unvereinbarkeit ethnischer Vielfalt mit nationaler
Selbstbestimmung reduzieren lassen. Denn auf dieser
Basis werden letztlich ,,ethnische Sauberungen” als
notwendige Entflechtung gemischter Siedlungsgebiete
euphemistisch gerechtfertigt, statt in ihnen die brutale
Behauptung von Machtanspruchen zu erkennen.
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Der Status als Minderheit gilt in der Region traditionell
als nachteilig, da er Hierarchien zwischen Mehrheit und
Minderheit konsolidiert, Machtstrukturen und bestehende
Herrschaftsverhéltnisse fortschreibt und Minderheiten in
der Regel nicht ausreichend an der Austibung politischer
Macht beteiligt sind. Im sozialistischen Jugoslawien wur-
den die konstitutiven Volksgruppen der Serben, Kroaten,
Slowenen, Mazedonier, Montenegriner und Muslime als
~narod” (Volker) von den ,narodnisti” (nationalen Minder-
heiten) abgegrenzt, und zugleich Uber sie gestellt. Lebten
Angehorige der konstitutiven Volksgruppen auf3erhalb der
Teilrepubliken, in welchen sie die ethnische Mehrheit
stellten, behielten sie dennoch ihren konstitutiven Status
und wurden nicht als Minderheit bezeichnet. Die kommu-
nistischen Eliten blieben nichtsdestotrotz erfolglos im
Bemiuihen, supranationale Harmonie herzustellen, und
gaben schlie3lich sukzessive den unterdrickten, nationa-
len Selbstbestimmungsbestrebungen in den Teilrepubli-
ken und Provinzen durch weitgehende Autonomierechte
ab den spaten 1960er Jahren nach. Die autokratischen
Machtstrukturen aber anderten sich dadurch nicht ent-
scheidend. Denn die kommunistischen Eliten retteten sich
nicht zuletzt auf diese Weise in die zunehmend nationa-
listisch definierte politische Phase der 1970er und 1980er
Jahre hinuber.

Um monoethnische politische Einheiten zu schaffen,
waren Vertreibungen nicht Kriegsfolge, sondern vor allem
Kriegsziel. Durch die Kontinuitét der politischen Fuhrung
in die Nachkriegszeit hinein blieb der notwendige, grund-
legende Politikwandel, der eine Fluchtlingsriickkehr gefor-
dert hatte, lange aus. Dies trug wesentlich zur dauerhaf-
ten Existenz grofer Flichtlingsbevolkerungen bei.

Auch wenn die EU-Kommission in ihren Fortschrittsbe-
richten zum Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess
auf die Lagen der ethnischen Minderheiten eingeht, bleibt
fraglich, inwieweit die Verbesserung der interethnischen
Beziehungen und der Lage von Minderheiten ermittelbar
ist, beziehungsweise welche zu erreichenden Ziele hier
definiert werden kénnen.

Experten wie Florian Bieber weisen immer wieder darauf
hin, dass Minderheitenrechte am Effektivsten auf Ebene
der kommunalen Selbstverwaltung einklagbar sind.
Sowohl in Mazedonien, in BuH, sowie im Kosovo sind
kleinere Minderheiten politisch marginalisiert. Sie sind
angewiesen auf effektive Mechanismen des Minderheiten-
schutzes, weil sie durch politische Partizipation allein ihre
Interessen nicht zur Geltung bringen kdnnen. Auch muss
bericksichtigt werden, dass ethnische Gruppen in ihren
politischen Orientierungen mitunter auf3erst heterogen
sein kénnen. Politische Partizipation durch Minderheiten-
parteienvertreter ist daher ein sehr unzureichendes Mittel
der aktiven Mitgestaltung des politischen Lebens einer
ethnischen Gruppe.

Seit Bulgarien EU-Mitglied ist, haben sich Schatzungen
zufolge mehrere zehntausend Mazedonier zu Bulgaren
erklart und einen bulgarischen Pass erhalten — ein Pha-
nomen, das auch andernorts in der Region zu beobachten
ist.

Regionale Initiativen umfassen Wirtschaft, Energiepolitik
(Energy Community Treaty), Sicherheit, Flichtlingsriick-
kehr, Asyl und Migration (MARRI), Bekdmpfung organi-
sierter Kriminalitat, Tourismus, Kultur und kulturelles
Erbe, Umweltschutz uvm.

In Bosnien-Herzegowina haben sich etwa Serben und
Kroaten immer dafur stark gemacht, serbisch und kroa-
tisch, und eben nicht bosnisch zu sprechen. Oft verwei-
gerten sie im Gegenzug der bosnischen Sprache ihre
Anerkennung.

Es gibt auch positive Ausnahmen. In BuH wurden zehn
Jahre nach Dayton die drei ,,ethnischen” Kommissionen
fur Vermisste zu einer gemeinsamen zusammengefihrt.
Mazedonien hat nun den ersten Schritt mit einem kirz-
lich verabschiedeten Gesetz in diese Richtung unternom-
men.
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<< zurlick zum Inhaltsverzeichnis

DIE AUTORIN

Dr. Caroline Hornstein Tomi¢
Institut fur Sozialwissenschaften Ivo Pilar, Zagreb/Kroatien
caroline.hornstein-tomic@pilar.hr

Caroline Hornstein Tomic¢ studierte Kulturanthropologie und Europadische Ethnologie, Soziologie und Theater-,
Film- und Medienwissenschaften an der Goethe-Universitat in Frankfurt am Main. 1994 beendete sie das
Studium mit einer Magisterarbeit Gber Migration und Staatsburgerschaft in Deutschland (ver6ffentlicht 2005
bei Leske+Budrich/Opladen: ,Das Dilemma der Einblrgerung”). Mit einer wissenssoziologischen Arbeit Uber
anthropologische Diskurse und Akteure wurde sie 2001 zum Dr. phil. promoviert (veroffentlich 2003 im
Stroemfeld Verlag/Frankfurt am Main: ,,Grenzganger — Problematik interkultureller Verstandigung”). Wahrend
der Arbeit an der Dissertation (Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung) war Caroline Hornstein Tomi¢ in

der universitéren Lehre, im Verlagswesen, in lokaler Kulturpolitik sowie im NGO-Sektor aktiv. Zwei Forschungs-
semester (1996/1997) verbrachte sie am Massachussetts Institute of Technology in Cambridge/USA. Im Jahr
2000 trat sie in die Internationale Zusammenarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung als Auslandsmitarbeiterin
ein, und leitete von 2001 — bis 2005 das Auslandsbiro der Stiftung in Bosnien und Herzegowina. Nach dieser
Periode angewandter Politikberatung und politischer Bildung in Stidosteuropa, nahm sie 2006 — seitdem mit
Wohnsitz in Zagreb/Kroatien — ihre wissenschaftliche Arbeit sowie Beratungstatigkeit wieder auf. Sie ist zur Zeit
am lvo-Pilar-Institut fur Sozialwissenschaften in Zagreb tatig (Schwerpunktgebiete: Politische Anthropologie
und Soziologie der Transformation, Migration, Ethnizitat, Staatsbildungsprozesse, Minderheiten-, Gender- und
Identitatspolitik in SOE, EU-Integration und -Erweiterung). Caroline Hornstein Tomic ist Mitglied im Kuratorium
der ERSTE Stiftung/Wien.

79



	Schaltfläche5: 
	Schaltfläche1: 
	Schaltfläche4: 


